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 Papierfabrik Palm GmbH & Co.KG, Aalen-Neukochen; 

Errichtung und Betrieb der PM5neu – wasserrechtliche Erlaubnis  

Ihr Antrag vom 21.12.2018 mit Ergänzungen vom 22.02.2019, 02.04.2019, 

13.05.2019, 21.05.2019, 14.08.2019, 25.10.2019, 27.10.2019 und 05.11.2019 

 

Anlagen 

1 Fertigung der Antragsunterlagen mit Genehmigungsvermerk 

1 Mehrfertigung des Bescheids 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf Ihren o.g. Antrag ergeht gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4, 10 WHG so-

wie gemäß § 28 WG folgender Bescheid: 

 

A. Entscheidung 

 

I. Der Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG in 73432 Aalen wird die widerrufliche 

 

wasserrechtliche Erlaubnis 

 

 für folgende Gewässerbenutzungen erteilt: 
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1. Aufstau des Schwarzen Kochers auf der Gemarkung Unterkochen bei Flur-

stück Nr. 344, Koordinaten Rechtswert 3582242.2279, Hochwert 

5409804.5454. 

 

2. Entnahme von Wasser aus dem Schwarzen Kocher, Flurstück Nr. 344, Koordi-

naten Rechtswert 3582242.2279, Hochwert 5409804.5454 über das bestehen-

de Einlaufbauwerk in einer Menge bis zu 195 l/s, dies entspricht bis zu 

702 m³/h und bis zu 16.848 m³/d, für die betrieblichen Zwecke der Papierfabrik 

unter Nutzung des bestehenden Entnahmebauwerks. Diese Erlaubnis kann in 

diesem Umfang nur solange ausgeübt werden, als am Landespegel Stefans-

weiler Mühle mindestens 385 l/s Wasser im Schwarzen Kocher abfließen. 

 

Für die Wasserführung von weniger als 385 l/s im Schwarzen Kocher am Lan-

despegel Stefansweiler Mühle gilt Folgendes: 

Die Antragstellerin (Ast.) erhält die widerrufliche wasserrechtliche Erlaubnis, für 

betriebliche Zwecke bis zu 83 % des Abflusses, ermittelt am Pegel Stefanswei-

ler Mühle, zu entnehmen. Um in diesem Fall den bis zu 195 l/s fehlenden Was-

serbedarf zu decken, erhält die Ast. die widerrufliche wasserrechtliche Erlaub-

nis, diesen aus dem Kocher nach dem Zusammenfluss von Weißem und 

Schwarzem Kocher auf Flurstück Nr. 239 (künftig Flurstück Nr. 1456), Rechts-

wert 3582348.2506, Hochwert 5409903.8947 (Notentnahme) zu entnehmen. 

Weiterhin gilt für die Wasserführung von weniger als 385 l/s im Schwarzen Ko-

cher am Landespegel Stefansweiler Mühle Folgendes:  

Beträgt der Abfluss am Pegel Stefansweiler Mühle mindestens 357 l/s, wird ei-

ne Mindestwassermenge auf der für den Aufstau des Schwarzen Kochers er-

forderlichen Sohlgleite für die Sicherstellung der gewässerökologischen 

Durchgängigkeit auf 150 l/s festgesetzt.  

Beträgt der Abfluss am Pegel Stefansweiler Mühle weniger als 357 l/s, wird ei-

ne Mindestwassermenge auf der für den Aufstau des Schwarzen Kochers er-

forderlichen Sohlgleite für die Sicherstellung der gewässerökologischen 

Durchgängigkeit auf 70 l/s festgesetzt.  

 

Weiterhin darf die Ast. nur so viel Wasser aus dem Schwarzen Kocher und 

dem Kocher (Notentnahme) entnehmen, dass mindestens 220 l/s Wasser (dies 

entspricht ½ MNQ) im Gewässerbett des Kochers unterhalb der Notentnahme 

der Ast. abfließen. 
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Die Jahreswassermenge für diese Entnahmeerlaubnis wird auf 5.072.658 m³ 

beschränkt. 

 

3. Direkteinleitung von gereinigtem industriellen und häuslichen Abwasser aus 

der Betriebskläranlage einschließlich der Direkteinleitung von Konzentrat der 

Ultrafiltrationsanlage bei geänderter Betriebsweise der Kläranlage zur Reduzie-

rung der Wärmeeinleitung in den Schwarzen Kocher auf Flurstück Nr. 233, Ko-

ordinaten Rechtswert 3582263.1818, Hochwert 5409815.7442 in einer Menge 

bis zu 465 m³/h, dies entspricht bis zu 11.160 m³/d. 

 

4. Versickerung von Oberflächenwasser des Rollenlagers, des Rohstofflagers, 

der Sortieranlagen, der Betriebskläranlage und von Nebengebäuden sowie von 

den Straßenflächen 2C, 2D und 2L mit einer Gesamtfläche von 65.320 m² in 

einer Versickerungsmulde, Flurstück 239 (künftig Flurstück Nr. 1456) über die 

bewachsene Bodenzone mit einer Mindestsubstratstärke von 30 cm in das 

Grundwasser. 

 

5. Direkteinleitung von Oberflächenwasser aus dem Notüberlauf der Versicke-

rungsmulde in den Kocher auf Flurstück Nr. 239 (künftig Flurstück Nr. 1456), 

Koordinaten Rechtswert 3582226.2198, Hochwert 5410238.8560. 

 

6. Versickerung von Oberflächenwasser von Straßen- und Stellplatzflächen des 

Mitarbeiter-Parkplatzes und von Dachwasserabfluss des Zweirad-

Unterstellplatzes mit einer Gesamtfläche von 4.548 m² auf dem Parkplatzge-

lände über die bewachsene Bodenzone mit einer Mindestsubstratstärke von 

30 cm in das Grundwasser. 

 

7. Direkteinleitung von gereinigtem Oberflächenwasser von Straßen- und Stell-

platzflächen des Lkw-Parkplatzes und von Dachwasserabfluss der Pforte mit 

einer Gesamtfläche von 13.850 m² nach der Regenwasserbehandlung mit ei-

ner Anlage SediSubstrator L 600/24 der Fa. Fränkische Rohrwerke in das be-

stehende Regenklärbecken auf Flurstück Nr. 239 (künftig Flurstück Nr. 1456) 

sowie die Einleitung von Oberflächen- und Dachwasserabfluss der Papierma-

schine mit Nebengebäuden, des Verwaltungsgebäudes sowie von den Stra-

ßenflächen 1A, 1D und 1H nach der Regenwasserbehandlung in dem beste-

henden Regenklärbecken in den Kocher auf Flurstück Nr. 239 (künftig Flur-

stück 1456), Rechtswert 3582214.3434, Hochwert 5410246.4211. 
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II. Die wasserrechtliche Erlaubnis für Ziffer 3 gilt ab 01.04.2020 und wird bis 

31.12.2040 erteilt. Die wasserrechtliche Erlaubnis für Ziffer 1, 2, 4 bis 7 gilt ab 

01.01.2021 und wird bis zum 31.12.2040 erteilt. 

 

III. Weiterhin wird der Ast. die unbefristete widerrufliche wasserrechtliche Erlaub-

nis für die Überbauung des Schwarzen Kochers mit einer Rohrbrücke erteilt. 

 

IV. Die Anträge auf die Erteilung einer Bewilligung, hilfsweise einer gehobenen 

Erlaubnis zum Aufstau des Schwarzen Kochers sowie für die Entnahme von 

Wasser aus dem Schwarzen Kocher/Kocher, sowie die Erteilung einer geho-

benen Erlaubnis für die Einleitung von industriellem und häuslichem Abwasser 

in den Kocher werden abgelehnt. 

 

V. Bestandteile dieser Entscheidung sind die in Abschnitt D festgelegten Inhalts- 

und Nebenbestimmungen. 

 

VI. Die unter Abschnitt B genannten und mit Genehmigungsvermerk des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart versehenen Antragsunterlagen sind Bestandteil die-

ser Entscheidung. Vorbehaltlich der weiteren Bestimmungen in diesem Be-

scheid haben die Gewässerbenutzungen sowie die Errichtung und der Betrieb 

der Rohrbrücke entsprechend dieser Antragsunterlagen zu erfolgen. 

 

VII. Die im Rahmen des Zulassungsverfahrens erhobenen Einwendungen werden 

zurückgewiesen, soweit ihnen nicht in diesem Bescheid entsprochen wird. 

 

VIII. Die wasserrechtliche Erlaubnis des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

06.08.2012, Az. 54.3-8914.41/Palm/Aalen/Abwassereinleitung, geändert mit 

Bescheid vom 15.05.2014 wird aufgehoben, sobald von der unter Ziffer I.3. er-

teilten Einleitungserlaubnis Gebrauch gemacht wird. 

 

IX. Die Ast. trägt die Kosten des Verfahrens.  

 

X.  Für die Entscheidung wird eine Gebühr i. H. v. XXX € festgesetzt. 
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B. Antragsunterlagen 

 

Band 1: 

2. Standort und Umgebung der Anlage 

2.1 Beschreibung Standort 

2.2 Lageplan Topographie  M 1 : 25000 

2.3 Übersichtsplan   M 1 : 5000 

 

3. Betriebsbeschreibungen der Anlagen 

3.1 Kläranlage  

3.1.1 Fließschema Kläranlage 

 - anaerobie Stufe/Biogaswäsche 

 - aerobie Stufe 

3.1.2 Betriebsbeschreibung Kläranlage 

3.1.3 Angaben Abwassereinleitung 

 

3.2 Brunnenwasserversorgung (keine Veränderung) 

3.2.1 Erläuterung Bestand  

 

3.3 Frischwasserversorgung  

3.3.1 Erläuterung/Anlagenbeschreibung 

3.3.2 Fließschema 

 

3.4 Sanitärabwasser 

3.4.1 Beschreibung Kleinkläranlage und Behandlung 

 häusliches Abwasser 

 

3.5 Oberflächenwasser 

3.5.1 Angaben zu Oberflächenentwässerung 

3.5.2 Entwässerungskonzept Oberflächen-/Regenwasser 

3.5.3 Anlagen Entwässerungskonzept 

 Erläuterungsbericht Regenklärbecken Bestand 

3.5.4 Lageplan Entwässerungsflächen 

3.5.5 Lageplan Grundleitungen 

3.5.6 Versickerungsmulde 

3.6 Rohrbrücke PM5 – GDRMA-Kläranlage 

3.6.1 Beschreibung Funktion und Konstruktion 
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4. Fachgutachten und Berichte 

4.1 Erläuterungsbericht und Gewässerökologisches Studie – 

 PCU, Saarbrücken 

4.2 Gewässerökologischer Fachbeitrag zur Bewertung der Umwelt- 

 Verträglichkeit von Wasserentnahme und Abwassereinleitung 

 In den Kocher – ProAqua, Stuttgart 

4.3 Szenarienberechnungen zur Wassertemperatur und zur stofflichen 

 Belastung – HYDRON, Karlsruhe 

4.4 Wiederherstellung der gewässerökologischen Durchgängigkeit an 

 der Wasserentnahme im Schwarzen Kocher, Projektfahrplan – 

 Büro Geitz & Partner, Stuttgart 

4.5 Allgemeine Gründungsbeurteilung, Geotechnik Aalen 

4.6 Rohrbrücke – Darstellung möglicher Beeinträchtigungen § 28 WG BW, 

 PCU, Saarbrücken 

 

5. UVP-Prüfung 

5.1 Umweltverträglichkeitsprüfung 

5.2 UVP-Bericht – PCU, Saarbrücken 

 

Teil C Planbeilagen 

 

6.1 Lageplan       M 1:1000 

6.2 Kläranlage, Plan-Nr. 51209 –  

 - Betriebsgebäude Grundriss, Schnitte   M 1:200/ - 0290 

 - Gesamt Grundriss Ebene +/- 0,00 m   M 1:200/ - 0291 

 - Gesamt Draufsicht     M 1:200/ - 0292 

 - Schnitte, Ansichten     M 1:200/ - 0293 

 - Rohrbrücke       M 1:200/ - 0294 

6.3 Frischwasserentnahme, Plan-Nr. 51213 -  

 - Grundriss, Schnitte     M 1:100/ - 0320 

6.4 Abwassereinleitung , Plan-Nr. 56209  

 - Lageplan       M 1:250/ - 1003 

 

Band 2 (Ergänzung vom 22.02.2019): 

2.1 Beschreibung Standort – Angaben zum Hochwasserschutz 

3.1 Abwasserkühlung Ablauf Kläranlage  
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3.1.2 Betriebsbeschreibung Ergänzung 

 Abwasserkühlung Ablauf Kläranlage  

3.5.1 Angaben zu Oberflächenentwässerung  

 - Lkw-Parkplatz: 

 - Entwässerungskonzept Lkw-Parkplatz 

 - Lageplan Lkw-Parkplatz Entwässerungsleitungen (Stand 14.11.2008) 

 - Niederschlagsspende KOSTRA-DWS-2010R  

 - Bemessungsbericht Vorreinigung von Niederschlagswasser, 

 Fränkische Rohrwerke Mai 2018 (nachrichtlich) 

 - Allgemeines bauaufsichtliche Zulassung Sedi Substrator,  

 DIBt vom 09.04.2018 (nachrichtlich) 

 - Produktbeschreibung Sedi Substrator,  

 Fränkische Rohrwerke Mai 2018 (nachrichtlich) 

 - Einbau- und Wartungsanleitung Sedi Substrator, 

 Fränkische Rohrwerke Mai 2018 

 - 3 Referenzen mit Praxisbericht (nachrichtlich) 

 - Allgemeine Gründungsbeurteilung, Geotechnik Aalen vom 21.09.2018 

 

 Mitarbeiter-Parkplatz: 

 - Entwässerungskonzept (Versickerung) Mitarbeiter 

 Parkplatz vom 22.02.2019 

 - Lageplan PKW Parkplatz, BHM Plan Nr. 56220-8040, vom 21.09.2018 

 - Regelquerschnitte, BHM Plan-Nr. 56220-8041, vom 21.09.2018 

 - Niederschlagsspende Kostra-DWD-2010R vom 21.09.2018 

 - Muldenversickerung-Berechnung 

 DWA-A 138 System 4 Parkplatz vom 21.09.2018 

 - Muldenversickerung- Berechnung 

 DWA-A 138 System 4 Dach Zweiradstellplatz vom 21.09.2018 

 - Muldenversickerung Bewertungsverfahren 

 DWA-A 153 System 4 PKW Parkplatz vom 21.09.2018 

 - Muldenversickerung-Bewertungsverfahren 

 DWA-A 153 System 4 Dach Fahrradstellplatz vom 21.09.2019 

 - Aktenvermerk Nr. 04 – Zusammenfassung Geotechnischer Bericht 

 Parkplätze. Geotechnik Aalen vom 18.02.2019 

 - Baugrund- und Gründungsgutachten Parkplätze mit Anlagen, 

 Geotechnik Aalen vom 28.01.2019 
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3.6.1 Rohrbrücke Beschreibung – Ergänzung vom 22.02.2019 

3.7 Lage Gewässernutzung – Koordinaten und Fluss-km 

 

Band 3 (Ergänzung vom 02.04.2019) 

3.3.1 Frischwasserversorgung – Erläuterung –  

 Beschreibung Grobabscheidung (Rechen 1 und 2) 

3.5.1 Mitarbeiter-Parkplatz Ergänzung 

 - Erläuterung Versickerung und Umgang mit anfallenden 

 künstlichen Auffüllungen 

 - GCG Saarbücken, Mail vom 25.03.2019 

 - GCG Saarbrücken, Aktennotiz Nr. 1 vom 02.04.2019 

3.5.6 Versickerungsmulde 

 - Erläuterung Versickerung und Umgang mit anfallenden 

 künstlichen Auffüllungen 

4.4. Wiederherstellung der gewässerökologischen Durchgängigkeit 

 - Ermittlung Mindestwassermenge, Büro Geitz & Partner, Stuttgart 

 

Band 4 Antragsunterlagen vom 14.08.2019 

Teil A 

 

0. Verzeichnis zusätzlicher Nachweise 

2. Lkw-Parkplatz, BHM-Plan 56319_PET_0002 

4. Regenwasser – Tauchpumpe, technische Beschreibung Fa. Flygt 

6. Lageplan, Grundleitung Regenwasser, BHM-Plan 56319_LGL_0001 

7. Bemessung Stauraum, BHM vom 13.08.2019 

8. Detailplan Sedi Substrator, BHM vom 13.08.2019 

 

Teil B 

 

3.1.1 Kläranlage Fließschema 

3.1.2 Betriebsbeschreibung Kläranlage 

3.3.1 Frischwasserversorgung – Erläuterung, Anlagenbeschreibung 

3.3.2 Frischwasser Fließschema 

 

Sonstige Ergänzungen 

1. Nachberechnungen zur Wärmeeinleitung vom 13.05.2019 

 HYDRON, Karlsruhe 
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2. Schreiben vom 22.05.2019 mit Blockschaltbild der Frischwasseraufbereitung 

 und Abwasserreinigung  

3. Antrag auf Berücksichtigung der Vorbelastung bei Einleitung aus der  

 Ultrafiltrationsanlage in den Schwarzen Kocher vom 25.10.2019 

4. Lageplan der Grundwassermessstellen  

 Monitoring vom 27.10.2019    M 1:1000 

5. Betriebsbeschreibung Kläranlage Übergangsbetrieb vom 05.11.2019 

 

C. Vorbehalt 

 

Die wasserrechtliche Erlaubnis gilt unter dem Vorbehalt, dass nachträglich Beschrän-

kungen der Wasserentnahme sowie Anforderungen an die Einleitungsbedingungen 

und den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage getroffen werden können, wenn zu 

besorgen ist, dass eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften eintre-

ten kann bzw. dass die Abwasserbehandlungsanlage nachzurüsten ist, wenn der 

Stand der Technik diese Nachrüstung erforderlich macht bzw. wenn aus der EU-

Wasserrahmenrichtlinie bzw. den Maßnahmenprogrammen und Bewirtschaftungsplä-

nen neue Gewässerschutzziele umzusetzen sind. 

Ebenso bleibt die Anordnung nachträglicher Auflagen in Bezug auf die Überprüfung 

der Abwasseranlagen und kostenpflichtige Untersuchungen von Wasser- und 

Schlammproben vorbehalten.  

 

D. Inhalts- und Nebenbestimmungen, Hinweise 

 

1. Allgemeines 

 

Im Zuge der Baumaßnahmen sind alle Vorkehrungen zu treffen, um Verunreinigun-

gen des Bodens und der Gewässer zu verhindern. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass 

wassergefährdende Stoffe nicht in das Erdreich und die Gewässer gelangen. 

 

Den Beauftragten des Regierungspräsidiums Stuttgart und des Landratsamts 

Ostalbkreis ist jederzeit der Zutritt zum Betriebsgelände zu gestatten. 

 

Dem Regierungspräsidium Stuttgart sind ein Ansprechpartner vor Ort für die Anlagen 

zur Entnahme von Wasser, zur Abwasserreinigung und -einleitung sowie ein Gewäs-

serschutzbeauftragter namentlich zu benennen. Ein Wechsel der Person ist mitzutei-

len. 
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2. Wasserentnahme 

 

2.1  Betrieb, Unterhaltung, Wartung und Überwachung der Anlagen zur 

  Entnahme von Wasser 

 

Die Anlagen sind so herzustellen, zu unterhalten und zu warten, dass jederzeit eine 

ordnungsgemäße Entnahme und ein einwandfreier Betrieb sichergestellt ist. Festge-

stellte Mängel an den Anlagen oder Störungen im Betrieb sind unverzüglich durch die 

Ast. zu beheben. Die Unterhaltung und Wartung der Anlagen ist zu dokumentieren 

und dem Regierungspräsidium Stuttgart auf Verlangen vorzulegen. 

 

Die am Schwarzen Kocher und am Kocher (Notentnahme) entnommenen Wasser-

mengen sind durch selbsttätige Einrichtungen kontinuierlich zu messen und als Stun-

denmittelwerte aufzuzeichnen. 

 

Die Ast. hat die Entnahmemesseinrichtungen einmal jährlich auf ihre Kosten durch 

einen Sachverständigen zu überprüfen und das Ergebnis zu dokumentieren. Die Do-

kumentation ist dem Regierungspräsidium Stuttgart auf Verlangen vorzulegen. 

 

Aufgrund der Regelung in Ziffer A.I.2 hat die Ast. die Abflusswerte an folgenden Stel-

len zu ermitteln und zu dokumentieren (Stundenmittelwerte): 

- am Landespegel Stefansweiler Mühle (Schwarzer Kocher) 

- am Landespegel Unterkochen (Weißer Kocher) 

- nach der Notentnahme der Ast. am Kocher (rechnerische Ermittlung). 

Die Dokumentation ist dem Regierungspräsidium Stuttgart auf Verlangen vorzulegen. 

 

Die Ast. hat ein Konzept zur Steuerung und Sicherstellung der Begrenzungen der 

Wasserentnahme unter Berücksichtigung der festgesetzten Wasserführung am Lan-

despegel Stefansweiler Mühle, den festgesetzten Mindestwassermengen auf der 

Sohlgleite und der festgesetzten Mindestwassermenge im Kocher unterhalb der Not-

entnahmestelle der Ast. zu erarbeiten und spätestens 6 Monate vor Inbetriebnahme 

der Papiermaschine PM5neu mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abzustimmen. 

 

Die Einhaltung der Vorgaben zur Steuerung und Sicherstellung der Begrenzungen 

der Wasserentnahme ist in einer Betriebsanweisung zu regeln. Die Betriebsanwei-

sung ist dem Regierungspräsidium Stuttgart spätestens bis 2 Monate vor Inbetrieb-

nahme der Papiermaschine PM5neu vorzulegen. 
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2.2 Fischschutz 

 

Ein ggf. durch die Ast. vorgesehener Schwimmbalken an der Wasserentnahmestelle 

ist so auszuführen, dass am Schwimmbalken ankommendes Geschwemmsel nicht 

über den Schwimmbalken in die Sohlgleite abgeleitet wird. Die konkrete Ausgestal-

tung ist mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abzustimmen. 

 

Für die Gewährleistung der gewässerökologischen Durchgängigkeit der Sohlgleite ist 

die bestehende Sohlgleite entsprechend der gutachterlichen Stellungnahme vom 

29.03.2019 des Büros Geitz & Partner GbR (Antragsunterlage 4.4) umzugestalten. 

Die Ausführungsplanung der Umgestaltung ist mit dem Regierungspräsidium Stuttgart 

abzustimmen. Die Funktionsfähigkeit der Sohlgleite (Fischaufstiegsanlage) muss bis 

zum 01.01.2021 gegeben sein. 

 

Die Fischereibehörde des Regierungspräsidiums Stuttgart ist bei der Abnahme der 

Funktionsbeurteilung der umgestalteten Fischaufstiegsanlage zu beteiligen. In diesem 

Zusammenhang ist eine Abflussmessung an der Sohlgleite durchzuführen. 

 

Die Funktionsfähigkeit der Sohlgleite muss jederzeit durch die Ast. gewährleistet sein. 

 

Die ordnungsgemäße Unterhaltung der Sohlgleite erfolgt in Abstimmung mit der Stadt 

Aalen. 

 

Die Zeiträume für erforderliche Revisionsarbeiten an den Verdunstungskühltürmen 

der 2. Stufe der Abwasserkühlung sind so vorzusehen, dass die Kühltürme zu den für 

den Fischschutz besonders relevanten Zeitabschnitten im Winter, Sommer und 

Herbst durchgehend zur Verfügung stehen. 

 

Sollte die in Nummer 3.1.6 angeordnete Untersuchung der Fischgemeinschaften und 

des Rechenguts ergeben, dass der Fischabstieg nicht in ausreichender Weise si-

chergestellt ist, ist die Ast. zur Ergreifung zusätzlicher Maßnahmen verpflichtet.  
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3. Abwassereinleitung 

 

3.1 Industrielles und häusliches Abwasser 

 

3.1.1 Temperaturbegrenzungen 

 

a) 

Die Einleittemperatur des gereinigten industriellen und häuslichen Abwassers darf an 

der Einleitungsstelle in den Kocher im Sommer (April bis November) maximal 30 °C 

und im Winter (Dezember bis März) maximal 20 °C betragen. Diese emissionsseitige 

Festsetzung gilt jedoch nur, solange die Wassertemperaturwerte gemäß OGewV an 

der Landespegelmessstelle in Hüttlingen für die Fischgemeinschaft der cyprinidenge-

prägten Gewässer des Rhithrals von maximal 23 °C im Sommer und maximal 10 °C 

im Winter eingehalten werden. 

 

Es ist sicherzustellen, dass am Pegel Hüttlingen eine Wassertemperatur im Sommer 

von 23 °C und im Winter von 10 °C eingehalten wird. Nach Inbetriebnahme der 

PM5neu sind von der Ast. zur Erreichung dieses immissionsseitigen Ziels rechtzeitig 

Maßnahmen zur Reduzierung des anteiligen Wärmeeintrags zu ergreifen. Hierzu ist 

die Ast. in einem ersten Schritt verpflichtet, die Betriebskläranlage zur Reduzierung 

der Wärmeeinleitung anstelle des Normalbetriebs in einer geänderten Betriebsweise 

zu führen, indem das Konzentrat aus der Ultrafiltrationsanlage direkt in den Schwar-

zen Kocher eingeleitet wird. Sollte diese Maßnahme nicht ausreichen, hat die Ast. 

weitere gemäß dem anteiligen Wärmeeintrag Maßnahmen zu ergreifen, die die Ein-

haltung der genannten Maximaltemperaturwerte am Pegel Hüttlingen gewährleisten. 

 

b) 

Die ergriffenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Wassertemperaturen am Pegel 

Hüttlingen und deren Erfolg sind zu dokumentieren. 

 

c) 

Die Ast. hat ein Gewässermonitoring durchzuführen mit folgenden Inhalten: 

- Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer Wassertemperaturmessung am Lan-

despegel Hüttlingen. Die einzelnen Modalitäten sind mit dem Regierungspräsidi-

um Stuttgart abzustimmen. 

- Messung und Dokumentation der Wassertemperatur (Stundenmittelwerte) am 

Pegel Hüttlingen. 
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- Messung und Dokumentation der Wassertemperaturen (Stundenmittelwerte) an 

folgenden Stellen: 

 im Entnahmebauwerk der Ast., 

 im Ablauf der Sandfilter vor der 2. Stufe der Abwasserkühlung, 

 an der Einleitungsstelle in den Kocher nach der 2. Stufe der Abwasserkühlung, 

 als Mischtemperatur im Schwarzen Kocher unterhalb der Einleitungsstelle des 

betrieblichen Abwassers nach vollständiger Durchmischung und nach Vereini-

gung von Schwarzem und Weißem Kocher. 

- Dokumentation der Gewässeraufwärmspanne (Tagesmittelwerte) im Kocher nach 

der Abwassereinleitung der Ast.. 

- Monatliche Aufbereitung der Wassertemperaturen am Pegel Hüttlingen, der Ab-

wassereinleittemperaturen der Ast. und der Gewässeraufwärmspannen im Ko-

cher nach der Abwassereinleitung als Ganglinien und Übersendung an das Re-

gierungspräsidium Stuttgart bis zum 10. des Folgemonats. 

- Das Ergebnis des Gewässermonitorings, die Einhaltung der Temperaturziele und 

die hierzu ergriffenen Maßnahmen sind in einem Jahresbericht zusammengefasst 

darzustellen, auszuwerten und zu bewerten. Hierbei sind neben den relevanten 

Temperaturen zumindest auch die Abwassermengen und die Abflussverhältnisse 

ausreichend darzustellen. Der Jahresbericht ist jeweils bis zum 31.03. des Folge-

jahres dem Regierungspräsidium Stuttgart vorzulegen und bei Bedarf zu erläu-

tern. 

- Ökologische Gewässeruntersuchung gemäß Punkt 3.1.6 alle zwei Jahre. 

 

d) 

Nach Inbetriebnahme der Papiermaschine PM5neu und gegebenenfalls nach einer 

Optimierungsphase, jedoch spätestens im Jahr 2022 prüft das Regierungspräsidium 

Stuttgart, ob der gute Zustand bzgl. der biologischen Qualitätskomponente der Fische 

gemäß der Methodik der WRRL aufgrund der Wärmebelastung des Kochers erreicht 

wird. Die für die Prüfung erforderlichen Daten sind von der Ast. bereitzustellen. Sollte 

die Erreichung des guten Zustands gefährdet sein, ist die Ast. verpflichtet, anteilige 

Maßnahmen zur Einhaltung einer maximalen Aufwärmspanne von 2 Kelvin am Pegel 

Hüttlingen zu ergreifen. Die Maßnahmen sind mit dem Regierungspräsidium Stuttgart 

abzustimmen. 

 

e) 

Die Messgeräte sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik und entsprechend 

den Herstellerangaben zu betreiben. Die Funktionsfähigkeit der Messgeräte ist ge-
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mäß Wartungs- und Serviceplan der Ast. zu überprüfen. Schäden an den Messgerä-

ten sind unverzüglich zu beheben.  

Die durchzuführenden Kalibrierungen, Überprüfungen der Messgenauigkeit und Re-

paraturen an den Messgeräten sind mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abzu-

stimmen und zu dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind mindestens 10 Jahre auf-

zubewahren. Die Dokumentation hierüber ist im Jahresbericht nach Punkt c) aufzu-

nehmen. 

 

3.1.2 Weitere Einleitbedingungen 

 

Ab 01.04.2020 gelten für die Einleitung des gereinigten industriellen und häuslichen 

Abwassers aus der Betriebskläranlage in den Kocher folgende Anforderungen für die 

Einleitungsstelle: 

 

Die in den Schwarzen Kocher eingeleitete Abwassermenge ist durch selbsttätige Ein-

richtungen kontinuierlich zu erfassen und als Stundenmittelwerte im Betriebstagebuch 

zu dokumentieren.  

 

Einleitungswerte nach Anhang 28 AbwV 

Einleitewassermenge: maximal 11.160 m³/d 

Produktionskapazität: 750.000 t/a bzw. 2.268 t/d 

 

 Parameter Überwachungswert 

1 

 

pH-Wert (kontinuierlich) 6,5 - 8,5 

2 

 

Abfiltrierbare Stoffe  

 

2h-Mischprobe 

 

 

 

10 mg/l 

3 

 

Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB5 

 

24h-Mischprobe 

2h-Mischprobe 

 

 

 

10 mg/l 

15 mg/l 

4 

 

Chemischer Sauerstoffbedarf CSB 
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 Parameter Überwachungswert 

2h-Mischprobe 

 

2h-Mischprobe 

 

200 mg/l 

 

2 kg/t 

5 

 

 

 

 

Stickstoff 

2 h-Mischprobe 

 

Ammonium-Stickstoff NH4-N 

 

Stickstoff, gesamt als Summe aus NH4-N, NO2-N 

und NO3-N (Nges.) 

 

Gesamter gebundener Stickstoff TNb (Nges. + 

Norg.) 

 

 

 

 

2 mg/l 

 

10 mg/l 

 

 

20 mg/l 

 

6 Organisch gebundener Kohlenstoff TOC 

 

2 h-Mischprobe 

 

2 h-Mischprobe 

 

 

 

60 mg/l 

 

0,90 kg/t 

 

7 Phosphor 

2 h-Mischprobe 

 

Phosphor, gesamt Pges. 

Ortho-PO4-P 

 

 

 

 

1,5 mg/l 

1,0 mg/l 

8 AOX, adsorbierbare organisch gebundene Ha-

logene 

2 h-Mischprobe 

 

 

0,5 mg/l 

 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart behält sich vor, das Abwasser auf Kosten des 

Betreibers auf weitere Inhaltsstoffe und Einzelstoffe untersuchen zu lassen. Die Er-

gebnisse sind dem Regierungspräsidium Stuttgart vorzulegen. 
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Die oben genannten Frachtwerte in kg/t sind produktionsspezifische Frachtwerte und 

ergeben sich aus dem Verhältnis der Schadstofffracht zur Maschinenkapazität in 

Tonnen je Tag (2.268 t/d), die dem wasserrechtlichen Antrag vom 21.12.2018 zu-

grunde liegen. Die Schadstofffracht ergibt sich aus einer Multiplikation des Konzentra-

tionswerts der 2-Stunden-Mischprobe mit dem Volumen des Abwasserstroms, der mit 

der Probenahme korrespondiert, berechnet für den Tag. 

 

Unbeschadet der oben genannten Anforderungen dürfen folgende Jahresmittelwerte 

in Kilogramm je Tonne erzeugten Produktes nicht überschritten werden: 

 

 Parameter Jahresmittelwert 

1 Chemischer Sauerstoffbedarf CSB 1,4 kg/t 

2 Abfiltrierbare Stoffe 0,1 kg/t 

3 Gesamter gebundener Stickstoff TNb 0,09 kg/t 

4 Phosphor, gesamt Pges 0,005 kg/t 

 

3.1.3 Amtliche Überwachung 

 

Die Anlagen unterstehen der Aufsicht des Regierungspräsidiums Stuttgart. Dieses 

kann im Bedarfsfall besondere Sachverständige hinzuziehen. 

 

Bei störungsfreiem Betrieb und soweit in dieser Entscheidung nichts anderes be-

stimmt ist, sind bis zu sechs amtliche Probeserien pro Jahr untersuchen zu lassen. 

 

Der mit der Überwachung der Anlagen Beauftragte ist von dem jeweiligen Rechtsin-

haber bei seiner Aufgabe zu unterstützen. Insbesondere ist ihm das Betreten von 

Grundstücken zu gestatten. 

 

Soweit notwendig, sind die erforderlichen Arbeitsgeräte, Unterlagen und Werkzeuge 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Ist einer der festgesetzten Überwachungswerte nach dem Ergebnis einer Überprü-

fung im Rahmen der amtlichen Überwachung nicht eingehalten, gilt er dennoch als 

eingehalten, wenn die Ergebnisse dieser und der vier vorausgegangenen staatlichen 

Überprüfungen in vier Fällen den jeweils maßgebenden Wert nicht überschreiten und 
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kein Ergebnis den Wert um mehr als 100 Prozent übersteigt. Überprüfungen, die län-

ger als drei Jahre zurückliegen, bleiben unberücksichtigt. 

 

3.1.4 Eigenkontrollen und Bestimmung der Jahresmittelwerte 

 

Die Eigenkontrolle ist nach den Bestimmungen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) 

durchzuführen. 

 

Darüber hinaus sind im Abwasser mindestens folgende Messungen vorzunehmen: 

An der Einleitungsstelle in das Gewässer sind folgende Parameter in der 24-Stunden-

Mischprobe wie folgt zu messen: 

Täglich: CSB und abfiltrierbare Stoffe 

Wöchentlich: BSB5, TNb und Pges. 

Jährlich: Blei, Kupfer, Cadmium, Nickel, Quecksilber und Zink 

 

Die Messungen der obigen Parameter sind nach den Analyse- und Messverfahren 

nach Anlage 1 der Abwasserverordnung (AbwV) oder mittels betrieblicher Schnel-

lanalyseverfahren durchzuführen, wenn diese zu Ergebnissen führen, mit denen die 

Einhaltung bzw. die Unterschreitung der jeweiligen Anforderung sicher beurteilt wer-

den kann. 

Die Jahresmittelwerte ergeben sich aus den nach der täglichen Produktion gewichte-

ten Mittelwerten der produktionsspezifischen Frachtwerte, die aus den Ergebnissen 

der Eigenkontrolle ermittelt werden. Bei Überschreitung der vorgesehenen Min-

destanzahl an Messungen sind alle Werte für die Mittelwertbildung heranzuziehen. 

 

3.1.5 Betriebstagebuch und Jahresbericht 

 

Es ist ein Betriebstagebuch nach Anlage 2 Nummer 2 AbwV zu führen. Im Betriebs-

tagebuch ist die Einhaltung der Anforderungen nach Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und Abs. 2 des 

Anhangs 28 Teil B dadurch nachzuweisen, dass alle Einsatzstoffe aufgeführt werden 

und diese nach Angaben ihres Herstellers keine der in Abs. 1 Nr. 2 bis 4 oder Abs. 2 

des Anhangs 28 genannten Stoffe oder Stoffgruppen enthalten. Das Betriebstage-

buch ist dem Regierungspräsidium Stuttgart auf Verlangen vorzulegen. 

 

Es ist ein Jahresbericht nach Anlage 2 Nr. 3 der AbwV zu erstellen und bis zum 

31.03. des Folgejahres dem Regierungspräsidium Stuttgart vorzulegen. 

Der Jahresbericht beinhaltet auch eine Zusammenstellung über 
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- die entnommene Jahreswassermenge am Schwarzen Kocher und am Kocher 

(Notentnahme) und die eingeleitete Jahreswassermenge 

- grafische Darstellungen zu folgenden Parametern: 

 entnommene Wassermenge am Schwarzen Kocher als Tagessummenwerte 

 entnommene Wassermenge am Kocher (Notentnahme) als Tagessummenwerte 

 eingeleitete Abwassermenge als Tagessummenwerte 

 direkt eingeleitete Abwassermengen Konzentrat aus der Ultrafiltration bei geän-

derter Betriebsführung der Kläranlage als Tagessummenwerte  

 Abfluss im Kocher unterhalb der Notentnahme (rechnerisch ermittelt als Tages-

mittelwert) 

 

3.1.6 Gewässeruntersuchungen 

 

Die Ast. hat alle zwei Jahre eine gewässerökologische Untersuchung durch einen 

Fachgutachter durchführen zu lassen. Das Untersuchungsprogramm umfasst Fol-

gendes: 

- Untersuchung des Makrozoobenthos in den Monaten von Februar bis April nach 

der Methodik der WRRL oberhalb und unterhalb der Einleitungsstelle für das be-

triebliche Abwasser 

- Untersuchung der Fischgemeinschaften nach der Methodik der WRRL mit Wie-

derholungsuntersuchung an mehreren Untersuchungsstellen oberhalb und unter-

halb der Einleitungsstelle für das betriebliche Abwasser sowie vor und nach dem 

Zusammenfluss von Schwarzem und Weißem Kocher 

- Hydrochemische Untersuchungen im Gewässer 

- Untersuchung des Rechengutes aus der Wasserentnahme im Hinblick auf tote 

Fische und Fischlarven nach Anzahl und Längenklassen 

- Gewässerökologische Auswertungen und Bewertung der Wasserentnahme, Ab-

wassereinleitung inkl. der Wärmeeinleitung und jeweils unter Berücksichtigung 

von Niedrigwassersituationen. 

 

Die Untersuchungsstellen, der Umfang der Untersuchungen, die Auswertungsmodali-

täten und die Vorstellung der Ergebnisse durch schriftlichen Bericht und Besprechung 

sowie der Zeitpunkt für die erste Untersuchung sind mit dem Gutachter und dem Re-

gierungspräsidium Stuttgart abzustimmen. Die Ast. hat dem Gutachter die für die Be-

wertung erforderlichen Daten aus der Eigenkontrolle und dem Betriebstagebuch zur 

Verfügung zu stellen.  
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Alle drei Jahre hat die Ast. die Ablagerungen im Gewässer (Sediment) oberhalb und 

unterhalb der Einleitungsstelle für das betriebliche Abwasser an drei Proben auf fol-

gende Parameter untersuchen zu lassen: Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Zink, Ko-

balt, Eisen, Mangan, Molybdän, Aluminium, Quecksilber und Nickel. 

 

3.1.7 Reduzierung des Nährstoffeintrags 

 

Im Zulauf der biologischen Reinigungsstufe der Betriebskläranlage ist zunächst ver-

suchsweise eine online-Messung für den Parameter Ammonium zu installieren mittels 

derer die Harnstoffdosierung konzentrationsabhängig mit dem Ziel einer Minimierung 

der Dosierung gesteuert werden kann. Die Ergebnisse sind darzulegen und mit dem 

Regierungspräsidium Stuttgart abzustimmen. Bei positivem Ergebnis ist die Messung 

dauerhaft zu installieren. 

Im Zulauf der biologischen Reinigungsstufe der Betriebskläranlage sind regelmäßige 

Messungen und Auswertungen der Phosphatkonzentrationen mit dem Ziel vorzu-

nehmen, die Phosphorsäuredosierung zu minimieren. Die Ergebnisse sind mit dem 

Regierungspräsidium Stuttgart abzustimmen. 

 

3.1.8 Betriebsstörungen 

 

Etwaige Schäden an den Anlagen oder Ereignisse, die geeignet sind, die Qualität des 

Abwassers zu verschlechtern, sind unverzüglich zu beheben. 

 

Jede wesentliche emissionsrelevante Betriebsstörung ist unverzüglich dem Regie-

rungspräsidium Stuttgart anzuzeigen. Dabei sind Art, Umfang und Dauer des Ereig-

nisses so genau wie möglich anzugeben. Es sind unverzüglich alle Maßnahmen zu 

ergreifen, die notwendig und geeignet sind, um einen Schaden abzuwehren und zu 

mindern. 

Ist zu befürchten, dass die Einleitungsbedingungen in Folge einer Störung nicht ein-

gehalten werden können, sind die erforderlichen Maßnahmen vorab mit dem Regie-

rungspräsidium Stuttgart zu erörtern. 

 

Aus den Abwasseranlagen bzw. aus deren Aufstellbereichen darf kein Abwasser un-

kontrolliert in den Kocher abfließen. 

 

Bei Betriebsstörungen ist das Abwasser notfalls zurückzuhalten bis eine ordnungs-

gemäße Ableitung gesichert ist. 
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Spätestens zwei Wochen nach Ende der Störung ist dem Regierungspräsidium Stutt-

gart ein schriftlicher Bericht vorzulegen, der mindestens folgende Angaben beinhalten 

muss: 

- Darstellung der Ereignisse mit Angabe der ermittelten Ursachen 

- Auswirkungen auf Abwasseranlagen 

- getroffene Sofortmaßnahmen und 

- vorgesehene Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen zur Vermeidung gleicher 

oder ähnlicher Vorfälle mit Zeitangaben. 

 

3.2 Einleitung Konzentrat aus der Ultrafiltrationsanlage in den Schwarzen 

 Kocher 

 

Für die Einleitung des Betriebsabwassers aus dem Betrieb der Ultrafiltrationsanlage 

bei geänderter Betriebsweise der Kläranlage zur Reduzierung der Wärmeeinleitung in 

den Kocher gelten folgende Anforderungen für die Einleitungsstelle vor Vermischung 

mit dem Betriebsabwasser aus der Betriebskläranlage: 

 

Die in den Schwarzen Kocher direkt eingeleitete Abwassermenge aus der Ultrafiltrati-

onsanlage ist durch selbsttätige Einrichtungen kontinuierlich zu erfassen und als 

Stundenmittelwerte im Betriebstagebuch zu dokumentieren.  

 

Einleitungswerte nach Anhang 31 AbwV 

 

 Parameter Einleitungswert 

1 Abfiltrierbare Stoffe AFS  

qualifizierte Stichprobe 

50 mg/l 

2 AOX 

Stichprobe 

0,2 mg/l 

 

Die Anforderung für den Parameter abfiltrierbare Stoffe gilt nicht für das Einleiten von 

Abwasser, das aus der Aufbereitung von Wasser stammt, deren Abfluss zum Zeit-

punkt der Entnahme das Mittelwasser (MQ) übersteigt. 

 

Die Anforderungen gelten jeweils unter Berücksichtigung der Vorbelastung, soweit 

diese bei der Einleitung in das Gewässer noch vorhanden ist. 
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Im Rahmen der Eigenkontrolle ist der Parameter AFS wöchentlich im Anwendungsfall 

der geänderten Betriebsführung und der Parameter AOX zweimal jährlich zu bestim-

men. Die Ergebnisse sind im Betriebstagebuch zu dokumentieren. 

 

Abwasser aus der Reinigung der Ultrafiltrationsanlage unter Verwendung saurer und 

alkalischer Reinigungsmittel ist der Betriebskläranlage zuzuführen. 

 

Abwasser aus Filterrückspülungen der Ultrafiltrationsanlage unter Einsatz mikrobizi-

der Wirkstoffe ist in den Aufbereitungsprozess der Filterspülung zurückzuführen. 

Ein Konzept für die Steuerung der Betriebsweise der Ultrafiltrationsanlage im Normal-

fall und bei geänderter Betriebsweise zur Reduzierung der Wärmeeinleitung ist durch 

die Ast. zu erarbeiten und dem Regierungspräsidium Stuttgart spätestens sechs Mo-

nate vor Inbetriebnahme der Papiermaschine PM5neu vorzulegen. 

Das Abwasser darf keine organischen Komplexbildner (ausgenommen Phosphonate 

und Polycarboxylate) enthalten, die aus dem Einsatz von Betriebs- und Hilfsstoffen 

stammen und einen DOC-Abbaugrad nach 28 Tagen von 80 Prozent nicht erreichen. 

Der Nachweis, dass diese Anforderung eingehalten ist, kann dadurch erbracht wer-

den, dass die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe im Betriebstagebuch aufgeführt 

sind und nach Angaben des Herstellers keine der genannten Stoffe oder Stoffgruppen 

enthalten. 

 

3.3 Einleitung häusliches Abwasser in die Betriebskläranlage 

 

Technische Herstellerangaben sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der 

für die Reinigung von häuslichem Abwasser eingesetzten Kleinkläranlage ist dem 

Regierungspräsidium Stuttgart spätestens drei Monate vor dem Einbau der Anlage 

vorzulegen. 

 

Für den Einbau, die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Wartung der Kleinkläranla-

ge sind die Bestimmungen der bauaufsichtlichen Zulassung und des Herstellers zu 

beachten.  

 

Die Arbeiten zum Einbau der Kleinkläranlage sind zu dokumentieren. Eine Kontrolle 

auf Übereinstimmung der Anlage mit den Bestimmungen der allgemeinen Bauartge-

nehmigung, auf Beschädigungen, eine Prüfung auf Dichtheit vor der Verfüllung und 

eine Abnahme der Anlage vor und nach der Verfüllung hat durch eine fachkundige 

Person zu erfolgen und ist zu dokumentieren. 
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Die Unterhaltung und Wartung der Kleinkläranlage ist im Betriebstagebuch zu doku-

mentieren. 

 

Betriebsstörungen der Kleinkläranlage sind umgehend zu beseitigen. 

 

Der Klarwasserabzug aus der Kleinkläranlage ist in den Zulauf zur Belebungsstufe 

der Betriebswasserkläranlage einzuleiten. 

 

Anforderungen an den Klarwasserabzug der Kleinkläranlage: 

 

 Parameter Einleitungswert 

1 CSB 

Qualifizierte Stichprobe 

90 mg/l 

2 BSB5 

Qualifizierte Stichprobe 

20 mg/l 

 

Die Eigenkontrolle der Kleinkläranlage ist nach den Bestimmungen der EKVO in Ver-

bindung mit § 2 Abs. 1 Anhang 1 (Kommunalanhang) durchzuführen. Abweichend 

kann hier – vorbehaltlich einer jederzeitigen anderweitigen Beurteilung des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart – vorerst auf eine Abwasserdurchflussmessung verzichtet 

werden. 

 

3.4 Einleitung Oberflächenwasser Lkw-Parkplatz (Entwässerungssystem 3) 

 

3.4.1 Betrieb, Unterhaltung, Wartung und Überwachung der Anlagen zur 

  Niederschlagswasserbeseitigung 

 

a) 

Die Abwasseranlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und 

Baukunst so zu betreiben, zu unterhalten und zu warten, dass das gesammelte Ab-

wasser jederzeit ordnungsgemäß abgeleitet wird und es zu keiner Beeinträchtigung 

von Gewässern kommt. Schäden in den Abwasseranlagen oder Störungen im Betrieb 

sind unverzüglich durch die Ast. zu beheben. Beim Auftreten von maßgeblichen Be-

triebsstörungen ist das Regierungspräsidium Stuttgart rechtzeitig zu verständigen. 
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b) 

Die Anlage SediSubstrator L 600/24 zur Behandlung von mineralölhaltigen Nie-

derschlagsabflüssen ist gemäß den Angaben des Herstellers und der DIBt-Zulassung 

Z-84.2-20 zu betreiben und zu warten. Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen sind 

im Betriebstagebuch zu dokumentieren. 

 

c) 

Zur Bedienung und Wartung der Anlage SediSubstrator L 600/24 ist geeignetes Per-

sonal zu bestellen sowie eine Betriebsanweisung zu erarbeiten. Das Personal ist vor 

Arbeitsbeginn zu unterweisen. 

 

d) 

Die Regenwasseranlagen sind entsprechend den Vorschriften der Eigenkontrollver-

ordnung, Anhang 2, Nr. 1.2 regelmäßig zu prüfen und zu reinigen. Die Einleitungsstel-

le in den Kocher ist regelmäßig zu kontrollieren. Ablagerungen und Anschwemmun-

gen, die an der Einleitungsstelle in den Kocher entstehen, hat der Betreiber auf eige-

ne Kosten unverzüglich zu entfernen. Die Ergebnisse sind nach § 3 EKVO zu doku-

mentieren (Betriebsdokumentation) und dem Regierungspräsidium Stuttgart auf Ver-

langen vorzulegen. Die Betriebsdokumentation umfasst auch eine Aufstellung der 

Niederschlagshöhen sowie eine jährliche Auswertung des Einstau- und Entlastungs-

verhaltens des Regenklärbeckens und der SediSubstratoranlage. Hierfür sind ent-

sprechende Messeinrichtungen vorzusehen. Die Auswertungen zum Einstau- und 

Entlastungsverhalten sind dem Regierungspräsidium Stuttgart mit dem Jahresbericht 

vorzulegen. 

 

e) 

Für die Prüfung und Wartung der Anlage SediSubstrator L 600/24 ist eine Wartungs-

anleitung zu erstellen, die die Vorgaben aus der DIBt-Zulassung und der Hersteller-

angaben berücksichtigt. Für die Prüfung ist mindestens im Abstand von drei Monaten 

die Funktionsfähigkeit der Anlage durch Sichtprüfung ohne Einstieg bei Trockenwetter 

zu kontrollieren (Prüfung des bautechnischen Zustands, des Höhenniveaus Dauer-

stau, des Schlammniveaus Startschacht und einer oberflächlichen Verschmutzung 

der Filterpatrone). 

 

f) 

Die Wartung der Anlage SediSubstrator L 600/24 ist mindestens in Abständen von 

vier Jahren oder wenn die Anlage häufiger überstaut als in der Bemessung vorgese-
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hen durch einen Fachkundigen entsprechend den Anlagen 20-22 der DIBt-Zulassung 

durchzuführen. Dabei ist die Anlage zu entleeren und zu spülen, sind die Filterpatro-

nen zu entnehmen und das Filtersubstrat mit Material gemäß den Angaben nach 

Punkt 5.4 der DIBt-Zulassung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) und 

der Typbezeichnung SediSorb plus auszutauschen und die Anlage wieder zu befül-

len. 

 

g) 

Über die Prüfung und Wartung der Regenwasserbehandlungs- und Regenwas-

serentlastungsanlagen, der Abflussdrossel, der Absperreinrichtungen sowie über den 

Austausch und die ordnungsgemäße Entsorgung des Filtermaterials der Anlage Se-

diSubstrator L 600/24 ist eine Prüfliste zu führen, die jederzeit zur Einsicht durch die 

Überwachungsbehörde ausliegen muss (Betriebsdokumentation). 

 

h) 

Das Betriebsverhalten der Anlage SediSubstrator L 600/24 im Hinblick auf den Rück-

halt von Feststoffen und weiteren Stoffen ist in einem begleitenden analytischen Mo-

nitoring zu erfassen und zu dokumentieren. Hierzu sind über den Zeitraum von vier 

Jahren an folgenden Stellen Proben in der genannten Häufigkeit zu entnehmen: 

- Probenahmestelle Wasserprobe aus dem Verteilerbauwerk:  

 jährlich zwei Proben bei Regenwetter 

- Probenahmestelle Sedimentationseinheit aus einem der Startschächte (wässrige 

Schlammprobe aus dem Startschacht sowie Probe aus der Spülung des Sedi-

mentationsrohres jeweils vom zeitlichen Beginn der Reinigung):  

 bei Wartung der Sedimentationseinheit. 

- Probenahmestelle verbrauchtes Filtermaterial beim Austausch des Filtermateri-

als:  

 eine Probe bei Wartung der Substratfiltereinheit 

- Probenahmestelle Ablauf der SediSubstratoranlage oder Zulauf zum Regenklär-

becken:  

jährlich zwei Proben bei Regenwetter, zeitgleich zur Probenahmestelle 1. 

Die entnommenen Proben sind auf folgende Parameter zu untersuchen:  

pH-Wert, el. Leitfähigkeit, Trübung (nur bei Wasserproben), TOC, AFS, Nitrat-N, 

Ammonium-N, o-Phosphat, gesamt-P, Chlorid, Schwermetalle (Zink, Kupfer, Blei, An-

timon, Cadmium, Chrom, Eisen, Nickel, Platin, Quecksilber), Kohlenwasserstoffindex, 

16 PAK, AKW (Benzol, Ethylbenzol, Toluol, Xylol), Benzothiazol, 2-

Methylthiobenzthiazol. 
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Die Ergebnisse sind dem Regierungspräsidium Stuttgart und dem Landratsamt Os-

talbkreis vorzulegen. 

 

i) 

Im Verteilerschacht der Anlage SediSubstrator L 600/24 ist in der Druckleitung eine 

Durchflussmessung zu betreiben, mittels derer die in der Anlage zu behandelnde 

Wassermenge erfasst wird. Die Auswertung ist in die Betriebsdokumentation aufzu-

nehmen. 

 

j) 

Für den Brand- oder Havariefall ist die Lage und Funktionsweise der SediSub-

stratoranlage und des Regenklärbeckens in das Havarie- und Sicherheitsmanage-

ment zu integrieren (Betriebsanweisung). 

 

k) 

Im Fall einer Ölhavarie ist sicherzustellen, dass der Gewindeschieber am Ablauf-

schacht des Klärüberlaufs des Regenklärbeckens jederzeit, z.B. auch bei Strom-

ausfall, geschlossen werden kann. Der Inhalt des Beckens ist in diesem Fall ord-

nungsgemäß zu entsorgen. Im Fall einer Ölhavarie ist die Anlage SediSubstrator L 

600/24 unverzüglich durch ein Fachunternehmen zu warten und das Spülgut ord-

nungsgemäß zu entsorgen. 

 

l) 

Bei Unfällen oder sonstigen Vorkommnissen, die eine Gewässerverunreinigung nach 

sich ziehen können, sind das Regierungspräsidium Stuttgart und das Landratsamt 

Ostalbkreis umgehend zu verständigen. 

 

m) 

Eine Einleitung von Niederschlagswasser in den Kocher, welches von nicht be-

schichteten oder in ähnlicher Weise behandelten kupfer-, zink- oder bleigedeckten 

Dächern stammt, ist auszuschließen. 
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3.4.2 Arbeitsschutz, Immissionsschutz 

 

a) 

Ein Einsteigen in umschlossene Räume, abgedeckte oder tiefliegende Becken sowie 

sonstige Bauwerke, die in offener Verbindung mit Abwasser stehen, darf nur unter 

Verwendung einer geeigneten Absturzsicherung erfolgen. 

 

b) 

Beim Einsteigen einer Person in umschlossene Räume von mehr als 1 m Tiefe muss 

sich mindestens eine zweite Person über Tage aufhalten. 

 

c) 

Vor dem Einstieg in umschlossene Räume von abwassertechnischen Anlagen sind 

Messungen auf schädliche Zusammensetzungen der Atemluft durchzuführen. 

 

3.5 Versickerung Oberflächenwasser Mitarbeiter-Parkplatz  

 (Entwässerungssystem 4) 

 

a) 

Die belebte oberste Bodenzone der Versickerungsmulden muss mindestens 30 cm 

mächtig sein. Sie ist als Grasnarbe auszubilden und darf nicht mit schwerem Gerät 

befahren werden. Das anfallende Niederschlagswasser muss über die Grasnarbe in 

den Untergrund versickert werden. 

 

b) 

Zum Schutz des Grundwassers ist im Bereich der Versickerungsmulden eine Dün-

gung und Herbizidanwendung nicht erlaubt. Um eine homogene Grünfläche aufrecht 

zu erhalten ist die Versickerungsanlage mindestens zweimal jährlich zu mähen und 

das Mähgut ordnungsgemäß zu beseitigen. 

 

c) 

Die Versickerungsanlage ist regelmäßig auf Unstetigkeiten zu überprüfen, die ggf. 

umgehend zu beseitigen sind, um eine gleichmäßige Versickerung sicherzustellen. 

 

d) 

Die Abwasseranlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und 

Baukunst so zu betreiben, zu unterhalten und zu warten, dass es zu keiner Beein-
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trächtigung von Gewässern kommt und das gesammelte Niederschlagswasser jeder-

zeit ordnungsgemäß abgeleitet werden kann. Schäden in der Entwässerungsanlage 

oder Störungen im Betrieb sind unverzüglich durch die Ast. selbständig zu beheben. 

Beim Auftreten von maßgeblichen Betriebsstörungen ist die Überwachungsbehörde 

rechtzeitig zu verständigen. 

 

e) 

Es muss gewährleistet sein, dass durch die Versickerung der Niederschlagsabflüsse 

der Fahrbahn und der Stellplätze dauerhaft eine Verunreinigung des Grundwassers 

oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen 

ist.  

f) 

Zur Bedienung und Wartung der Anlagen ist geeignetes Personal zu bestellen sowie 

eine schriftliche Betriebsanweisung zu erarbeiten. Das Personal ist vor Arbeitsbeginn 

zu unterweisen.  

 

g) 

Die Regenwasseranlagen sind regelmäßig durch Sichtkontrolle der Einläufe sowie auf 

Überläufe, Ablagerungen und Kolmation zu prüfen und ggf. im Hinblick auf eine 

schadlose Versickerung des Niederschlagswassers zu warten. 

h) 

Bei Abweichungen von den Genehmigungsunterlagen sind dem Regierungspräsidium 

Stuttgart Ausführungspläne vorzulegen. 

 

i) 

Eine Einleitung von Niederschlagswasser, welches von nicht beschichteten oder in 

ähnlicher Weise behandelten kupfer-, zink- oder bleigedeckten Dächern stammt, ist 

auszuschließen. 

 

3.6 Einleitung Oberflächenwasser in den Kocher über das bestehende  

  Regenklärbecken (Entwässerungssystem 1) 

 

3.6.1 Allgemeines 

 

Es ist sicherzustellen, dass dem Regenklärbecken nur Oberflächenwasser zugeleitet 

wird. 
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Die Regenwasseranlage ist ordnungsgemäß zu betreiben, zu unterhalten und zu war-

ten. Schäden an der Anlage oder Störungen im Betrieb sind unverzüglich zu behe-

ben. Beim Auftreten von maßgeblichen Betriebsstörungen ist das Regierungspräsidi-

um Stuttgart rechtzeitig zu verständigen. 

 

Die Regenwasseranlagen sind entsprechend den Vorschriften der EKVO, An-

hang 2, Nr. 1.2 regelmäßig zu prüfen und zu reinigen. Die Einleitungsstelle in den 

Kocher ist regelmäßig zu kontrollieren. Ablagerungen und Anschwemmungen, die an 

der Einleitungsstelle in den Kocher entstehen, hat der Betreiber auf eigene Kosten 

unverzüglich zu entfernen. Die Ergebnisse sind nach § 3 EKVO zu dokumentieren 

(Betriebsdokumentation) und dem Regierungspräsidium Stuttgart auf Verlangen vor-

zulegen. Die Betriebsdokumentation umfasst auch eine Aufstellung der Nieder-

schlagshöhen sowie eine jährliche Auswertung des Einstau- und Entlastungsverhal-

tens des Regenklärbeckens. Hierfür sind entsprechende Messeinrichtungen vorzuse-

hen. Die Auswertungen zum Einstau- und Entlastungsverhalten sind dem Regie-

rungspräsidium Stuttgart mit dem Jahresbericht vorzulegen. 

 

Für den Brand- oder Havariefall ist die Lage und Funktionsweise des Regenklärbe-

ckens in das Havarie- und Sicherheitsmanagement zu integrieren (Betriebsanwei-

sung). 

Im Fall einer Ölhavarie oder anderen Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen ist 

sicherzustellen, dass der Gewindeschieber am Ablaufschacht des Klärüberlaufs des 

Regenklärbeckens jederzeit, z.B. auch bei Stromausfall, geschlossen werden kann. 

Der Inhalt des Beckens ist in diesem Fall ordnungsgemäß zu entsorgen.  

 

Bei Unfällen oder sonstigen Vorkommnissen, die eine Gewässerverunreinigung nach 

sich ziehen können, sind das Regierungspräsidium Stuttgart und das Landratsamt 

Ostalbkreis umgehend zu verständigen.  

 

Eine Einleitung von Niederschlagswasser in den Kocher, welches von nicht be-

schichteten oder in ähnlicher Weise behandelten kupfer-, zink- oder bleigedeckten 

Dächern stammt, ist auszuschließen. 
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3.6.2 Arbeitsschutz, Immissionsschutz 

 

Ein Einsteigen in umschlossene Räume, abgedeckte oder tiefliegende Becken sowie 

sonstige Bauwerke, die in offener Verbindung mit Abwasser stehen, darf nur unter 

Verwendung einer geeigneten Absturzsicherung erfolgen. 

 

Beim Einsteigen einer Person in umschlossene Räume von mehr als 1 m Tiefe muss 

sich mindestens eine zweite Person über Tage aufhalten. 

 

Vor dem Einstieg in umschlossene Räume von abwassertechnischen Anlagen sind 

Messungen auf schädliche Zusammensetzungen der Atemluft durchzuführen. 

 

3.7 Versickerung von Oberflächenwasser über eine Versickerungsmulde 

 (Entwässerungssystem 2) 

 

Die Abwasseranlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und 

Baukunst so herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu warten, dass es zu 

keiner Beeinträchtigung von Gewässern kommt und das gesammelte Niederschlags-

wasser jederzeit ordnungsgemäß abgeleitet werden kann. Schäden in der Entwässe-

rungsanlage oder Störungen im Betrieb sind unverzüglich durch die Ast. selbständig 

zu beheben. Beim Auftreten von maßgeblichen Betriebsstörungen ist die Überwa-

chungsbehörde rechtzeitig zu verständigen. Zudem sind die Vorschriften und aner-

kannten Regeln der Technik hinsichtlich der Ausführung der Erd- und Gründungsar-

beiten zu beachten. 

Es muss gewährleistet sein, dass durch die Versickerung der Niederschlagsabflüsse 

dauerhaft eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Ver-

änderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist.  

 

In Gewässernähe sind keine wassergefährdenden Stoffe, Baumaschinen, Aushub, 

Baustoffe usw. abzustellen/zu lagern. 

 

Die für die Herstellung des Versickerungsbereiches auszuhebenden bindigen und 

aufgefüllten Bodenmassen sind abfallrechtlich zu deklarieren. Hierfür ist eine Deklara-

tionsanalytik des Bodenmaterials in den vorgesehenen Versickerungsbereichen nach 

der VwV-Boden einschließlich der Parameter Per- und polyfluorierte Chemikalien 

(PFC) bzw. DepV einschließlich PFC zu erstellen. Zur Bestimmung der Verwertung 

bzw. Entsorgung sind bei Aushub entsprechende Haufwerke zu bilden und nach LA-
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GA PN 98 zu untersuchen. Die Ergebnisse der Analysen sind dem Regierungspräsi-

dium Stuttgart umgehend vorzulegen. Die ausgehobenen Bodenmassen sind ord-

nungsgemäß zu entsorgen.  

 

Bei der Herstellung der Versickerungsmulden ist der Austausch des vorhandenen 

Bodens gegen versickerungsfähiges Naturmaterial Z0 gutachterlich zu begleiten und 

zu dokumentieren.  

 

Bei entsprechenden Schadstoffbelastungen des Aushubs und/oder des Grund-

wassers ist im Abstrom der Versickerungsmulde mindestens eine Grundwassermess-

stelle vorzusehen. In diesem Fall ist das Regierungspräsidium Stuttgart unverzüglich 

zu kontaktieren.  

Vor Beginn der Arbeiten zur Herstellung der Versickerungsmulde sind dem Regie-

rungspräsidium Stuttgart Detailpläne für den Regenwasserkanal, das Sedimentati-

onsbauwerk, die naturnahe Ausführung der Versickerungsmulde und den Notüberlauf 

mit Höhenangaben und Nachweis der erforderlichen Sickerraumes vorzulegen. Bei 

Abweichung der Genehmigungsunterlagen sind dem Regierungspräsidium Stuttgart 

Ausführungspläne und -berechnungen vorzulegen. 

 

Zu Beginn der Erd- und Gründungsarbeiten sind die Baugrundverhältnisse vom Bau-

grundgutachter vor Ort zu überprüfen. 

 

Der Einbau, die Auflagerung und Einbettung der Kanalrohre mit Einbau einer Schutz-

schicht und die Verfüllung der Kanalrohre sowie die Herstellung des Erdplanums und 

des erforderlichen Verdichtungsgrades haben gemäß den gutachterlichen Empfeh-

lungen im Baugrund- und Gründungsgutachten zu erfolgen. 

 

Die belebte oberste Bodenzone der Versickerungsmulde muss mindestens 30 cm 

mächtig sein. Sie ist als Grasnarbe auszubilden und darf nicht mit schwerem Gerät 

befahren werden. Das anfallende Niederschlagswasser muss über die Grasnarbe in 

den Untergrund versickert werden. 

 

Zum Schutz des Grundwassers ist im Bereich der Versickerungsmulde  eine Dün-

gung und Herbizidanwendung nicht erlaubt. Um eine homogene Grünfläche aufrecht 

zu erhalten ist die Versickerungsanlage mindestens zweimal jährlich zu mähen und 

das Mähgut ordnungsgemäß zu beseitigen. 
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Die Versickerungsanlage ist regelmäßig auf Unstetigkeiten zu überprüfen, die ggf. 

umgehend zu beseitigen sind, um eine gleichmäßige Versickerung sicherzustellen. 

 

Zur Bedienung und Wartung der Anlagen ist geeignetes Personal zu bestellen sowie 

eine schriftliche Betriebsanweisung zu erarbeiten. Das Personal ist vor Arbeitsbeginn 

zu unterweisen.  

 

Die Regenwasseranlagen sind regelmäßig durch Sichtkontrolle der Einläufe sowie auf 

Überläufe, Ablagerungen und Kolmation zu prüfen und ggf. im Hinblick auf eine 

schadlose Versickerung des Niederschlagswassers zu warten. 

 

Eine Einleitung von Niederschlagswasser, welches von nicht beschichteten oder in 

ähnlicher Weise behandelten kupfer-, zink- oder bleigedeckten Dächern stammt, ist 

auszuschließen. 

 

4. Wasser und Boden 

 

Grundwassermonitoring 

Die Ast. hat jährlich ein Grundwassermonitoring an den Messstellen KB 1, KB 16, 

KB 19 sowie KB 20 durchzuführen. Auf die Auflage im immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsbescheid wird verwiesen. 

 

5. Hinweise 

 

Diese Erlaubnis ist widerruflich (§ 18 WHG) und steht unter dem Vorbehalt nachträg-

licher Anforderungen und Auflagen (§ 13 WHG).  

Sollen Art, Maß und Zweck der mit dieser Entscheidung zugelassenen Gewässerbe-

nutzungen geändert werden, bedarf dies der vorherigen Erteilung einer wasserrechtli-

chen Erlaubnis.  

Sollen die zur Durchführung der mit dieser Entscheidung zugelassenen Gewässerbe-

nutzungen benötigten Anlagen oder Einrichtungen geändert werden, ohne dass sich 

Art, Maß oder Zweck der Gewässerbenutzungen ändern, ist dies dem Regierungs-

präsidium Stuttgart anzuzeigen (§ 18 WG). 

 

Die allgemeinen Anforderungen Buchstabe B des Anhangs 28 der AbwV sind einzu-

halten. 
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Bezüglich der anzuwendenden Analyse- und Messverfahren und der Regelungen zur 

Einhaltung der festgelegten Anforderungen wird auf die AbwV verwiesen. 

 

Soweit in dieser Entscheidung keine anderen Festlegungen getroffen wurden, 

gelten für die Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrollen die Regelungen 

der EKVO. 

Bei der Ausführung des Bauvorhabens und im Betrieb der Anlagen sind die Baustel-

lenverordnung, die allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes nach Arbeitsschutz-

gesetz und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. 

 

Die Stauanlage der Ast. stellt eine Anlage im Sinne des § 31 Abs. 1 WG dar. Auf die 

Verpflichtung der Unterhaltung der Anlage gemäß § 31 Abs. 1 WG wird hingewiesen. 

 

Die Erlaubnis gibt kein Recht auf Zufluss von Wasser in bestimmter Menge, Tempe-

ratur und Beschaffenheit. Sie berechtigt nicht zu Eingriffen in private Rechte Dritter. 

 

Der Mitarbeiterparkplatz liegt im Überflutungsbereich eines extremen Hochwassers.  

 

Gemäß §§ 100 ff. WG wird für die Gewässerbenutzung ein Entgelt (Wasserentnah-

meentgelt) erhoben, das dem Land Baden-Württemberg zusteht. Das Entgelt wird 

jährlich durch einen Bescheid festgesetzt.  

 

Auf die Haftung nach §§ 89 und 90 WHG wird hingewiesen. 

 

Die Errichtung und Betrieb der PM5neu einschließlich ihrer Nebeneinrichtungen wie 

Betriebskläranlage und Rohrbrücke sind Gegenstand der immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigung. Die Auflagen betreffend Betriebskläranlage und Rohrbrücke sind 

daher im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid enthalten. Die erfor-

derliche Baugenehmigung wird in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

gemäß § 13 BImSchG konzentriert.  

 

Die Ast. bedarf noch einer Entscheidung der Stadt Aalen über die Befreiung vom An-

schluss- und Benutzungszwang betreffend die Beseitigung des häuslichen Abwas-

sers. Eine solche Entscheidung wird nicht durch diese wasserrechtliche Erlaubnis 

konzentriert. 
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E. Abwasserabgabe  

 

Die nachfolgend festgesetzten Werte sind Überwachungswerte im Sinne von 

§ 4 Abs. 1 AbwAG und werden ab dem 01.04.2020 abgaberechtlich wirksam. 

 

Chemischer Sauerstoffbedarf 

(CSB) 

200 mg/l 

Stickstoff, gesamt, als Sum-

me von Ammonium-, Nitrit- 

und Nitratstickstoff (Nges) 

10 mg/l 

Phosphor, gesamt (Pges) 1,5 mg/l 

AOX 0,5 mg/l 

Quecksilber (Hg) 0,001 mg/l 

Cadmium (Cd) 0,005 mg/l 

Chrom (Cr) 0,05 mg/l 

Nickel (Ni) 0,05 mg/l 

Blei (Pb) 0,05 mg/l 

Kupfer (Cu) 0,1 mg/l 

 

Die Werte gelten für die 2-Stunden-Mischprobe oder qualifizierte Stichprobe. 

 

Die Überwachungswerte für CSB, Stickstoff gesamt, Phosphor gesamt und AOX ent-

sprechen den zugehörigen Werten der Einleitungsbedingungen. Die anderen Werte 

sind nur abgaberelevante Festlegungen. 

 

Die maßgebende Jahresschmutzwassermenge (JSM) im Sinne von 

§ 4 Abs. 1 AbwAG wird auf  

 

4.000.000 m3 

 

festgelegt. 

 

Auf Antrag der Ast. können andere wasserrechtliche und abgaberechtliche Einlei-

tungs- und Überwachungswerte sowie eine andere Jahresschmutzwassermenge 

festgesetzt werden. § 4 Abs. 5 AbwAG bleibt von dieser Regelung unberührt. 
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F. Begründung 

 

1. Sachverhalt 

 

Die beantragten wasserrechtlichen Zulassungen stehen in Zusammenhang mit dem 

Vorhaben der Ast., auf dem bestehenden Betriebsgelände in 73432 Aalen, Neuko-

chen 10, eine neue Papiermaschine (PM5neu) mit den dazugehörigen Nebeneinrich-

tungen zu errichten und zu betreiben.  

 

Die Ast. betreibt an ihrem Standort in Aalen-Neukochen derzeit drei Papiermaschinen 

inklusive der zugehörigen Nebenanlagen, die zum Teil ein Alter von über 40 Jahren 

haben. Zur Sicherung des Standortes und der Arbeitsplätze plant die Ast. – als Ersatz 

für die bestehenden Papiermaschinen – den Neubau einer neuen Papiermaschine 

(PM5neu) mit einer Maschinenkapazität von 750.000 t/Jahr zur Erzeugung von Well-

pappenrohpapieren auf 100% Altpapierbasis. Die Ast. hat am 30.10.2018 die immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der PM5neu 

mit den dazugehörigen Nebeneinrichtungen beantragt. Die Inbetriebnahme der neuen 

Anlage soll voraussichtlich zum 01.04.2021 erfolgen. Das Projekt PM5neu sieht eine 

deutliche Erhöhung der Produktionskapazität vor mit einem entsprechenden Anstieg 

der stofflichen Belastungen im Prozessabwasser. Bestandteil des immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsverfahrens ist daher auch die Errichtung und der Betrieb 

einer neuen Kläranlage, in welcher das Prozessabwasser mechanisch und biologisch 

abgereinigt werden soll.  

 

Die bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnisse zur Betriebswasserentnahme aus 

dem Schwarzen Kocher/Kocher und zur Einleitung des Abwassers aus der Papierher-

stellung und des häuslichen Abwassers in den Kocher sind bis 31.12.2020 befristet.  

 

Am 21.12.2018 hat die Ast. die Erteilung verschiedener wasserrechtlicher Zulassun-

gen beantragt, die Gegenstand dieses Bescheids sind. Folgende wasserrechtlichen 

Gestattungen wurden beantragt: 

- die Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis, hilfsweise einer was-

serrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem industriellem und 

häuslichem Abwasser in den Kocher sowie die Anpassung der Einleitstelle ge-

mäß §§ 8, 10 und 15 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ab 01.01.2021 für einen 

Zeitraum von 30 Jahren, 
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- die Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung, hilfsweise einer gehobenen 

wasserrechtlichen Erlaubnis, hilfsweise einer wasserrechtlichen Erlaubnis zum 

Aufstau sowie für die Entnahme von Wasser aus dem Schwarzen Kocher/ Kocher 

und die Anpassung der Betriebswasserentnahme gemäß §§ 8, 10 und 15 WHG 

ab 01.01.2021 für einen Zeitraum von 30 Jahren, 

- die Erteilung einer unbefristeten wasserrechtlichen Erlaubnis für die Versickerung 

von Oberflächenwasser und die Einleitung von gereinigtem Oberflächenwasser in 

den Kocher gemäß §§ 8, 10 WHG und 

- die Erteilung einer unbefristeten wasserrechtlichen Erlaubnis für die Überbauung 

des Schwarzen Kochers mit einer Rohrbrücke gemäß § 28 WG.  

 

Mit der beantragten Einleitung des gereinigten industriellen Abwassers ist die Verle-

gung der bisherigen Einleitstelle um etwa 600 m flussaufwärts an den Schwarzen Ko-

cher kurz vor dem Zusammenfluss zwischen Schwarzen und Weißen Kocher verbun-

den.  

An der neuen Einleitungsstelle soll zukünftig ebenfalls das häusliche Abwasser einge-

leitet werden. Das im bestehenden Verwaltungsgebäude und den neuen Büro-, Auf-

enthalts- und Sozialräumen sowie im Werk anfallende häusliche Abwasser wird in 

einem eigenständigen Abwassersystem gesammelt und in einer Kleinkläranlage me-

chanisch und biologisch behandelt. Der Klarwasserabzug aus der Kleinkläranlage 

wird in den Zulauf zur Belebungsstufe der Betriebskläranlage geleitet und durchläuft 

dort die Reinigungsstufen Belebung, Nachklärung, Biofilter und Sandfilter.  

 

Im Rahmen der Neuordnung des Werks wird auch die Oberflächenentwässerung er-

weitert und neu geordnet. Das auf dem Betriebsgelände anfallende Oberflächenwas-

ser soll künftig über vier verschiedene Entwässerungssysteme abgeleitet bzw. versi-

ckert werden:  

Das Oberflächen- und Dachwasser von der geplanten Papiermaschine, Nebenge-

bäuden und der bestehenden Verwaltung sowie von bestimmten Straßenflächen soll 

über das bestehende Regenklärbecken in den Kocher eingeleitet werden. 

Die Oberflächenentwässerung von Straßen- und Stellplatzflächen des Lkw-

Parkplatzes und die Dachentwässerung der neu geplanten Pforte sollen durch 

Sammlung der stark belasteten Abflüsse und anschließende Zuführung zu einer Re-

genwasserbehandlungsanlage (System SediSubstrator L 600/24 der Firma Fränki-

sche Rohrwerke) erfolgen. Der gereinigte Regenabfluss wird in das bestehende Re-

genklärbecken und gemeinsam mit dem Abfluss aus dem Regenklärbecken in den 

Kocher eingeleitet.  
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Die Oberflächenentwässerung der geplanten Fahrbahn- und Stellplatzflächen des 

Mitarbeiterparkplatzes sowie die Entwässerung von Oberflächen- und Dachwasser 

eines Zweirad-Unterstellplatzes sollen über eine Muldenversickerung erfolgen.  

Weiterhin ist die Versickerung von Oberflächen- und Dachwasser des Rollenlagers, 

des Rohstofflagers, der Sortieranlagen, der Kläranlage und von Nebengebäuden und 

bestimmten Straßenflächen in einer neu zu erstellenden Versickerungsmulde geplant.  

 

Mit dem Projekt PM5neu sind weiterhin der Aufstau des Schwarzen Kochers sowie 

die Wasserentnahme aus dem Schwarzen Kocher bzw. aus dem Kocher (Notent-

nahme) verbunden. Trotz der vorgesehenen Verdopplung der Produktionskapazität 

soll die Entnahme von Oberflächenwasser in gleichem Umfang wie bisher erfolgen. 

Bereits im Vorfeld der Antragstellung wurde im Zuge eines Anzeigeverfahrens nach 

§ 18 WG das bestehende Entnahmebauwerk für die Frischwasserentnahme aus dem 

Schwarzen Kocher weiter in den Oberlauf des Oberwasserkanals verlegt. 

 

Da die neue Kläranlage auf dem südlichen Teil des Betriebsgeländes errichtet wer-

den soll, ist die Querung des Schwarzen Kochers mit einer Rohrbrücke vorgesehen. 

 

Die Ast. verfügt derzeit über folgende wasserrechtliche Zulassungen:  

- Erlaubnis zur Einleitung der Abwässer aus der Papierherstellung, der häuslichen 

Abwässer aus dem Betriebsbereich sowie von Niederschlagswasser nach me-

chanischer und biologischer Reinigung aus der Betriebskläranlage in einer Menge 

von maximal 129 l/s, 465 m³/h und 11.160 m³/d in den Kocher, befristet bis 

31.12.2020 (Bescheid vom 06.08.2012 des Regierungspräsidiums Stuttgart, ge-

ändert mit Bescheid vom 15.05.2014) 

- Erlaubnis zur Einleitung der bei Regenwetter anfallenden Oberflächenwässer des 

Firmengeländes nach Reinigung in dem Regenklärbecken in den Kocher, unbe-

fristet (Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 22.07.2016) 

- wasser- und baurechtliche Genehmigung für die Errichtung und Betrieb des Re-

genklärbeckens sowie des erforderlichen Entwässerungsnetzes, unbefristet (Be-

scheid des Landratsamts Ostalbkreis vom 15.06.1990, Az. IV/42-700.72/692.214/ 

Schm/Zi) 

- Erlaubnis zum Aufstau des Schwarzen Kochers, zur Ableitung und zur Entnahme 

von Wasser aus dem Schwarzen Kocher, befristet bis 31.12.2020 (Bescheid vom 

04.05.2000 des Landratsamts Ostalbkreis, geändert mit Bescheid des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart vom 16.05.2014) 
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- Recht zur Grundwasserentnahme aus drei Brunnen in einer Menge von max. 164 

m³/h (Brunnen I und Brunnen II jeweils max. 67 m³/h, Brunnen IV max. 30 m³/h), 

unbefristet (Feststellungsbescheid des Landratsamts Ostalbkreis vom 

28.01.1974, Nr. IV/43-662.16.3/Fr/li) 

- Versickerung des Niederschlagswassers des temporären Mitarbeiterparkplatzes 

vom 02.04.2019, befristet bis 31.12.2022 (Bescheid vom 02.04.2019 des Land-

ratsamts Ostalbkreis) 

- Weiterhin wurde der Ast. mit Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

16.05.2019 in Bezug auf die bestehende Anlage die wasserrechtliche Erlaubnis 

für die Einleitung von gereinigtem Oberflächenwasser des Lkw-Parkplatzes mit 

Nutzung des bestehenden Regenklärbeckens in den Kocher und für die Versicke-

rung von Oberflächenwasser auf dem Mitarbeiter-Parkplatz, befristet bis 

31.12.2020, erteilt. Die erforderliche Baugenehmigung für die Errichtung der 

Parkplätze ist gemäß § 84 Abs. 3 WG im Bescheid vom 16.05.2019 eingeschlos-

sen. Das Erlöschen der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 16.05.2019 zum 

31.12.2020 hat nicht zur Folge, dass auch die gemäß § 84 Abs. 3 WG im Wege 

der Konzentrationswirkung eingeschlossene Baugenehmigung für den Lkw-

Parkplatz und den Mitarbeiterparkplatz erlischt.  

 

2. Zuständigkeit 

 

Die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Stuttgart ergibt sich aus § 80 Abs. 2 Nr. 

2 i.V.m. § 82 Abs. 2 Nr. 2 WG. 

 

3. Verfahren 

 

3.1 Verfahrensart 

 

Der beantragte Aufstau des Schwarzen Kochers erfüllt den Benutzungstatbestand 

des § 9 Abs. 1 Nr. 2 WHG. Die Wasserableitung sowie die Entnahme von Wasser 

aus dem Schwarzen Kocher bzw. aus dem gemeinsamen Kocher (Notentnahme) für 

betriebliche Zwecke erfüllen den Benutzungstatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 1 WHG, 

die beantragte Direkteinleitung von gereinigtem Produktionsabwasser sowie häusli-

chem Abwasser in den Schwarzen Kocher, die beantragte Direkteinleitung von gerei-

nigtem Oberflächenwasser in den Kocher sowie die beantragten Versickerungen von 

Oberflächenwasser erfüllen jeweils den Benutzungstatbestand des Einleitens von 

Stoffen in Gewässer gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG. Die beantragte Einleitung von 
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Oberflächenwasser aus dem Notüberlauf der Versickerungsmulde erfüllt ebenfalls 

den Tatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG. Die beantragten Gewässerbenutzungen 

bedürfen gemäß § 8 WHG einer Erlaubnis oder Bewilligung.  

Die Überbrückung des Kochers mit einer Rohrbrücke bedarf aufgrund der beförderten 

Stoffe (ungereinigtes industrielles und häusliches Abwasser, wassergefährdende 

Stoffe) einer Erlaubnis gemäß § 28 WG. 

 

Die Gewässerbenutzungen stehen im Zusammenhang mit der von der Ast. beantrag-

ten immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen PM5neu. Diese unterfällt der 

Nr. 6.2.1 der Anhangs 1 zur 4. BImSchV. Sie ist dort in der Spalte d mit dem Buch-

staben „E“ gekennzeichnet und damit „IE-Anlage“ im Sinne des § 3 der 4. BImSchV. 

Das Verfahren zur Erteilung einer Erlaubnis für Gewässerbenutzungen im Sinne von 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG richtet sich daher nach der Industriekläranlagen-Zulassungs- 

und Überwachungsverordnung (§§ 1 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 3, § 2 Abs. 1 S. 1 

IZÜV), wohingegen ansonsten die Verfahrensregelungen des WG zur Anwendung 

kommen. Da das Vorhaben der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt (Nr. 6.2.1 

(PM5neu), Nr. 1.1.1 (Heizkraftwerk) und Nr. 13.1.1 (Abwasserbehandlungsanlage) 

der Anlage 1 zum UVPG), wurden auch die Vorschriften des UVPG beachtet 

(§ 11 WHG).  

Die Erlaubnispflicht erstreckt sich auch auf die erforderlichen Wasserbenutzungsan-

lagen (Entnahme-/Einleitbauwerk). 

 

3.2 Verfahrensablauf 

 

Zur Prüfung des Antrags wurden die Träger öffentlicher Belange gemäß § 93 

Abs. 1 WG i.V.m. § 73 LVwVfG bzw. § 4 Abs. 3 IZÜV i.V.m. § 11 der 9. BImSchV an-

gehört: 

- Landratsamt Ostalbkreis 

- Stadt Aalen 

- RP Stuttgart mit folgenden Fachreferaten 

 Ref. 33 Fischereibehörde 

 Ref. 53.1 Gewässer I. Ordnung  

 Ref. 52 Gewässer und Boden 

 

Die öffentliche Bekanntmachung des Erlaubnisantrags erfolgte am 27.03.2019 in der 

StadtInfo der Stadt Aalen, am 29.03.2019 im Staatsanzeiger des Landes Baden-
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Württemberg sowie ebenfalls am 29.03.2019 auf den Internetseiten des RP Stuttgart 

und der Stadt Oberkochen. 

Den privaten Naturschutzverbänden wurde mit Schreiben vom 05.03.2019 Gelegen-

heit zur Stellungnahme gegeben. Die Auslegung der Antragsunterlagen einschließlich 

der Umweltverträglichkeitsuntersuchung erfolgte in der Zeit vom 08.04.2019 bis 

07.06.2019 bei der Stadt Aalen, der Stadt Oberkochen und dem Regierungspräsidium 

Stuttgart. Weiterhin erfolgte die Bekanntmachung im zentralen UVP-Portal. Bis zum 

Ablauf der Einwendungsfrist am 07.06.2019 konnten Einwendungen gegen das Vor-

haben erhoben werden.  

 

Gegen das Vorhaben wurde eine gemeinsame Einwendung erhoben. Der Inhalt der 

Einwendung wurde der Ast. in anonymisierter Form bekannt gegeben. Ebenfalls hat 

der Arbeitskreis Naturschutz Ostwürttemberg eine Stellungnahme abgegeben. 

Der Bevollmächtigte der Einwender hat schriftlich mitgeteilt, dass eine Teilnahme an 

der auf den 01.07.2019 terminierten Erörterungsverhandlung nicht stattfinden werde. 

Ebenso hat der ANO Arbeitskreis Naturschutz Ostwürttemberg schriftlich mitgeteilt, 

dass er an der Erörterungsverhandlung nicht teilnehmen werde. Das RP Stuttgart hat 

nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens entschieden, von der Durchführung des 

Erörterungstermins abzusehen (§ 4 Abs. 1 S. 1 IZÜV i.V.m. § 10 Abs. 6 BImSchG; 

§ 93 WG i.V.m. §§ 73 Abs. 6 S. 6, 67 Abs. 2 Nr. 4 LVwVfG).  

Über die Einwendungen ist im Erlaubnisbescheid zu entscheiden. 

 

Während des Verfahrens wurde die beantragte Betriebsweise der Betriebskläranlage 

dahingehend verändert, dass die Kläranlage anstelle des Normalbetriebs in einer ge-

änderten Betriebsweise geführt werden kann, falls eine Reduzierung des Wärmeein-

trags notwendig wird. In diesem Fall wird das Konzentrat aus der Ultrafiltrationsanla-

ge direkt dem Schwarzen Kocher zugeführt. Während des Verfahrens hat die Ast. 

weiterhin beantragt, die Einleitung des industriellen und häuslichen Abwassers in den 

Schwarzen Kocher an der neuen Einleitstelle nicht erst zum 01.01.2021, sondern be-

reits mit der Inbetriebnahme der neuen Kläranlage (allerdings vor Inbetriebnahme der 

PM5neu noch ohne Anaerobstufe und ohne die Möglichkeit der geänderten Betriebs-

weise) und der neuen Kleinkläranlage zu erlauben. Insoweit unterfällt das Verfahren 

den Vorschriften der IZÜV. Eine zusätzliche Bekanntmachung und Auslegung dieser 

Änderungen war nicht erforderlich, da die Änderungen weder nachteilige Auswirkun-

gen für Dritte haben noch zu zusätzlichen oder anderen erheblichen Auswirkungen 

auf in § 1a der 9. BImSchV genannte Schutzgüter führen. Die Änderungen haben 
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keine Auswirkungen auf die Einhaltung der in Anhang 28 der AbwV genannten Anfor-

derungen.  

 

Die Ast. wurde zu dieser Entscheidung mit Schreiben vom 27.11.2019 angehört. Sie  

hat keine Bedenken geäußert. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen. 

 

4. Umweltverträglichkeitsprüfung – Zusammenfassende Darstellung und 

 Bewertung der Umweltauswirkungen nach den §§ 11 und 12 UVPG 

 

4.1 Einführung 

 

Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer UVP  

Als rechtliche Grundlage dient das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Eine unbedingte UVP-Pflicht bei Neuvorhaben kommt nach § 6 UVPG für eine UVP-

pflichtige Anlage zum Tragen, wenn die in Anlage 1 des UVPG angegebenen Grö-

ßen- oder Leistungswerte durch das Neuvorhaben erreicht oder überschritten wer-

den, d.h. wenn für die jeweilige Anlagenart eine Kennzeichnung mit „X“ in Spalte 1 

von Anlage 1 UVPG besteht. Dies ist wie im Sachverhalt dargestellt der Fall.  

 

Verbundene Umweltverträglichkeitsprüfungen  

Zuständig für die zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswir-

kungen ist die Behörde, die für die Entscheidung in den Zulassungsverfahren zu-

ständig ist, in welchen die Umweltverträglichkeitsprüfung integriert ist.  

Für ein UVP-pflichtiges Vorhaben, das einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 

Projekten oder Plänen geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchti-

gen, wird die Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG im Verfahren zur Entschei-

dung über die Zulassung des UVP-pflichtigen Vorhabens vorgenommen. Die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung kann gem. § 32 Satz 2 UVPG bzw. § 24b Satz 2 der 

9. BImSchV mit der FFH- Prüfung und mit anderen Prüfungen zur Ermittlung oder 

Bewertung von Auswirkungen auf die UVP- Schutzgüter verbunden werden. 

 

Im Zusammenhang mit der von der Ast. beantragten immissionsschutzrechtlich  

genehmigungsbedürftigen PM5neu stehen außerdem wasserrechtlich relevante Ge-

wässerbenutzungen, über die in einem gesonderten Verfahren entschieden wird. 

https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/__6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/anlage_1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/anlage_1.html
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Hierbei sind gemäß § 11 WHG ebenfalls die Vorschriften des Gesetzes über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung zu beachten.  

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat nach § 20 Abs.1a  der 9. BImSchV bzw. 

§ 24 und § 31 Abs. 4 Satz 1 UVPG eine gemeinsame zusammenfassende Darstel-

lung für das gesamte Vorhaben erstellt. Auf deren Grundlage erfolgt eine Gesamt-

bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 20 Abs. 

1b der 9. BImSchV bzw. § 25 UVPG, die jeweils nach § 31 Abs. 4 Satz 2 UVPG bei 

der immissionsschutzrechtlichen und der wasserrechtlichen Zulassungsentscheidung 

zu berücksichtigen ist.  

Geht eine Umweltverträglichkeitsprüfung  im Bauleitplanverfahren dem Genehmi-

gungsverfahren voraus, so soll sich die UVP im Genehmigungsverfahren zur Vermei-

dung von Mehrfachprüfungen gemäß § 50 Abs. 3 UVPG auf zusätzliche oder andere 

erhebliche Umweltauswirkungen sowie auf erforderliche Aktualisierungen und Vertie-

fungen beschränken.  

Vorliegend hat die Antragstellerin im Genehmigungsverfahren von dieser Abschich-

tungsmöglichkeit jedoch nur eingeschränkt Gebrauch gemacht; sie hat eine vollstän-

dige, d.h. die Umweltverträglichkeitsprüfung  aus den Bauleitplanverfahren nicht le-

diglich ergänzende Umweltverträglichkeitsuntersuchung vorgelegt, die sich inhaltlich 

aber dennoch in weiten Teilen mit der Umweltverträglichkeitsprüfung  aus dem Auf-

stellungsverfahren für den Bebauungsplan deckt.  

Diese vollständige Umweltverträglichkeitsuntersuchung ist für das Regierungspräsi-

dium Stuttgart Grundlage für eine entsprechend umfassende, auf sämtliche Schutz-

güter bezogene, Umweltverträglichkeitsprüfung im Genehmigungsverfahren, die zu-

gleich einen Abgleich mit den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung  aus 

dem Bauleitplanverfahren (Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 47-02/2 „Industrie-

gebiet Breitwiesen-Neukochen“ – Stadt Aalen, 2018) darstellt. Hierdurch wurde eine 

Prüfung erlaubt, inwieweit auf das konkret beantragte Vorhaben bezogen zusätzliche 

oder andere erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 50 Abs. 3 UVPG auftre-

ten oder zu erwarten sind. Soweit dies für die jeweiligen Schutzgüter nicht gegeben 

ist, und die Auswirkungen umfänglich in der UVP des Bauplanungsverfahren betrach-

tet und bewertet wurden, wurde durch das Regierungspräsidium auf eine nochmalige 

bzw. abweichende Bewertung verzichtet. 

 

Die von der Ast. vorgelegten Umweltverträglichkeitsuntersuchungen (UVU) (Antrags-

unterlage 10.2 des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens bzw. Antragsunterlage 

4.2 im wasserrechtlichen Verfahren) legten – für sich jeweils schwerpunktbezogen – 
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in Verbindung mit nachgereichten Ergänzungen die relevanten Umweltauswirkungen 

auch in der Gesamtschau nachvollziehbar und zutreffend dar. Sie umfassten ent-

sprechend dem durchzuführenden Prüfverfahren nach § 1a der 9. BImSchV bzw. 

§ 3 UVPG die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der bedeutsamen Auswir-

kungen der UVP-pflichtigen Anlage auf die Schutzgüter Menschen, insbesondere die 

menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, 

Wasser, Luft, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter, sowie 

die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat Auswirkungen auf die umweltbezogenen 

Schutzgüter zusammenfassend dargestellt und bewertet auf der Grundlage der An-

tragsunterlagen im immissionsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Verfahren 

und des darin beigefügten UVP-Berichts, der behördlichen Stellungnahmen sowie der 

Äußerungen und Einwendungen Dritter – auch als Ergebnis der öffentlichen Erörte-

rung – und eigener Erkenntnisse. Als Bewertungsmaßstäbe wurden die für die Ent-

scheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften angewendet.  

 

Nachfolgend wurde die zusammenfassende Darstellung von Bestand, Auswirkungen 

sowie Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen als auch deren Bewertung jeweils schutz-

gutbezogen gegliedert und dargelegt.  

 

4.2 Allgemeines zum Vorhaben 

 

Bestand 

Das Gebiet umfasst einschließlich der Grün- und Ausgleichsflächen ein Areal von ca. 

26 ha. Ein detaillierter Lageplan wurde im Rahmen der öffentlichen Beteiligung aus-

gelegt.  

 

Das Vorhaben wird wie folgt umgrenzt: 

- im Norden und Nordwesten von landwirtschaftlichen Nutzflächen, die zukünftig 

als ökologische Ausgleichsflächen dienen, die Abgrenzung des Werksgeländes 

besteht hier aus hochwüchsigen Gehölzbeständen. Nordwestlich liegt das Wohn-

gebiet „Triumphstadt“.  

- im Norden und Nordosten von einem Gewerbegebiet („Zwischen Erlau und Klär-

anlage“), 

- im Osten im Abstand von ca. 100 m vom Verlauf des renaturierten Kochers mit 

einem jungen Ufergehölzsaum. Daran östlich angrenzend verläuft die Bahnlinie 

der Brenztalbahn, eine eingleisige, nicht elektrifizierte Haupteisenbahnstrecke 
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von Aalen nach Ulm, die wiederum östlich von der Aalener Straße begleitet wird. 

Jenseits der Aalener Straße liegen von Nord nach Süd verschiedene Bebauungs-

plangebiete: das Gewerbegebiet „Pfromäcker“ sowie die Gebiete „Langäcker “, 

und „Langäcker zwischen Himmlinger Weg, Kopernikusstraße und Aalener Stra-

ße“, welche als Mischgebiet/allgemeines Wohngebiet qualifiziert sind. Diese auch 

tatsächlich von unterschiedlichen Wohn- und Gewerbenutzungen geprägte Sied-

lungslage Unterkochens liegt in ca. 150 m bis 200 m Entfernung. 

- im Süden liegt das gewerblich geprägte Gebiet Wöhr, 

- im Westen verläuft die Bundesstraße B 19, an welche wiederum das Wald- und 

FFH-Gebiet „Heiden und Wälder nördlich Heidenheim“ (Gebietsnummer DE 

7226-341) grenzt. 

 

Entlang der nördlichen Grenze wird das Werksgelände von hochwüchsigen Gehölz-

beständen zur umgebenden Landschaft abgegrenzt, im direkten nördlichen und öst-

lichen Umfeld werden die Flächen vornehmlich landwirtschaftlich genutzt.  

 

Das südliche Vorhabengebiet besteht linksseitig des Schwarzen Kochers aus verwil-

derter Grünfläche und rechtsseitig desselben aus geschottertem Gewerbebrachland 

mit Ruderalvegetation.  

 

Das Vorhabengebiet liegt zwischen zwei Teilgebieten des FFH-Gebietes „Heiden und 

Wälder zwischen Aalen und Heidenheim“ (DE 7226-311). Nach Westen hin beträgt 

die Entfernung ca. 100 m, das Teilgebiet östlich des Geltungsbereichs befindet sich in 

einer Entfernung von ca. 350 m. Der Abstand zum Vogelschutzgebiet „Ostalbtrauf bei 

Aalen“ (DE 7126-401) beträgt ca. 1,5 km. 

 

Hinsichtlich der Lage des Vorhabengebietes wird im Übrigen auf die Pläne und Be-

schreibungen in den Antragsunterlagen verwiesen.  

 

Die Anbindung des Werkes an das überregionale Straßen- und Schienennetz erfolgt 

über die bestehenden Infrastruktur-Anschlüsse, jedoch mit Anpassungen für eine 

bessere Nutzbarkeit und Verkehrssteuerung. Dieses ergibt sich im Einzelnen aus den 

Antragsunterlagen (10.2 UVU). 

Die Papierfabrik soll bis auf die Verwaltungsgebäude vollkommen neu errichtet wer-

den. Dabei sollen die bestehenden Werksanlagen während der Neubauphase weiter-

betrieben, und sukzessive außer Betrieb genommen, abgerissen und durch neue An-
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lagen ersetzt werden. Erst zur Inbetriebnahme der neuen Produktionsanlagen 

PM5neu werden sämtliche Bestandsanlagen außer Betrieb genommen sein.  

Aufgrund der komplexen Situation mit dem Bau der neuen Produktionsanlagen ist ein 

ineinandergreifender Umbau der Anlage mit einem Ablauf in Teilschritten erforderlich. 

Dieser ist in den Antragsunterlagen 3.4 bzw. auch in der Umweltverträglichkeits-

untersuchung (Antragsunterlage 10.2) detailliert dargestellt. 

Hierbei kommt es insbesondere zu einem sog. Übergangsbetrieb, bei dem für einen 

Zeitraum von geplant rund 10 bis 12 Monaten nach Errichtung der neuen Kläranlage 

die verbleibenden Bestandsanlagen der Papiermaschine PM5alt von der Bestands-

kläranlage getrennt und an die neue Abwasserreinigung angeschlossen werden. Die-

ser Übergangsbetrieb führt zu einem immissionsschutz- und wasserrechtlich ge-

sondert zu betrachtenden Zwischenzustand. Der Übergangsbetrieb umfasst als Emit-

tenten die noch nicht rückgebauten Bestandsanlagen (PM 2, PM 4, PM5alt, Heiz-

kraftwerk und einigen Nebenanlagen) und die bereits sukzessiv errichteten neuen 

Anlagen (neue Kläranlage, neue Gasübergabestation, neue Frischwasserversorgung, 

neuer Mitarbeiterparkplatz und neuer Lkw-Parkplatz). 

 

4.3 Betrachtung der Schutzgüter 

 

a. Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit 

 

Erschütterungen 

In der Bauphase können durch Ramm-, Schüttel- und Verdichtungsarbeiten zur Her-

stellung des Vorhabens temporäre Erschütterungen nicht ausgeschlossen werden. 

An der Papiermaschine entstehen dynamische Lasten während der gesamten Be-

triebszeit im Wesentlichen durch verschiedenste rotierende Walzen und deren Antrie-

be sowie die mit hoher Geschwindigkeit laufende Papierbahn. 

 

Sowohl durch technische und planerische Maßnahmen als auch den Einsatz von er-

schütterungsarmen Baumaschinen werden die Erschütterungen während des Be-

triebs auf ein unschädliches Maß reduziert.  

Des Weiteren wird durch Nebenbestimmung in diesem Bescheid geregelt, dass die 

erschütterungsrelevanten Tätigkeiten nach dem Stand der Technik schwingungs-

gedämpft auszuführen sind, so dass die temporären Auswirkungen im Wesentlichen 

auf das Kraftwerksgelände beschränkt bleiben. 
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Auf Grund der Merkmale des Vorhabens und der vorgesehenen Maßnahmen ist im 

Bereich Erschütterungen von keinen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

auszugehen. 

 

Geruch 

Mit dem geplanten Vorhaben sind zusätzliche Geruchsfreisetzungen verbunden. 

Die Papierproduktion als solche ist dazu geeignet, deutliche, in der Nachbarschaft 

wahrnehmbare Geruchsimmissionen zu erzeugen. Die Ausdehnung der Geruchs-

immissionen folgt weitestgehend der Windrichtungsverteilung im Kochertal. Insbeson-

dere die Kaltluftdynamik am Standort macht sich in weiterreichenden Geruchswahr-

nehmungen nordwestlich des Werks bemerkbar. Im Rahmen einer Geruchsimmis-

sionsprognose wurden die geruchstechnischen Auswirkungen des Vorhabens ermit-

telt und anhand der Kriterien der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) beurteilt. (An-

tragsunterlage 6.3).  

 

Des Weiteren existiert während der Bauphase im Übergangsbetrieb des Bestandes 

für ca. zehn Monate eine besondere Emissionssituation, die sich auch auf die Ge-

ruchsimmissionen auswirkt. Der Übergangsbetrieb besteht aus den noch nicht rück-

gebauten Bestandsanlagen (PM 2, PM 4, PM5alt, Heizkraftwerk und einigen Neben-

anlagen) und den bereits sukzessiv errichteten neuen Anlagen (neue Kläranlage, 

neue Gasübergabestation, neue Frischwasserversorgung, neuer Mitarbeiterparkplatz 

und neue Lkw-Parkplatz). Er wurde durch das Gutachten M143016/13 der Müller-

BBM GmbH vom 22.10.2019 gesondert betrachtet.  

 

Zur Charakterisierung der Geruchsemissionen des Papierwerks im Bestand erfolgten 

orientierende Geruchsemissionsmessungen an der Papierfabrik in Aalen am 

15.03.2017. 

Die durchgeführte Geruchsimmissionsprognose (Antragsunterlage 6.3) kommt zu 

dem Ergebnis, dass sich das Vorhaben im weiteren Quellumfeld, insbesondere ab-

seits der Hauptleebereiche der Anlage, praktisch nicht immissionsseitig bemerkbar 

macht. Durch Einhausung der geruchsintensiven Anlagen (Klärschlammlagerung, 

Rohstofflager) und die Anordnung der Gebäude auf dem Betriebsgelände werden die 

Geruchsemissionen auf ein unschädliches Maß, entsprechend der GIRL, reduziert. 

 

Durch das geplante Vorhaben ergeben sich für die Geruchssituation auf ausgedehn-

ten Flächen teils signifikante Verbesserungen/Entlastungen auf Grund der veränder-

ten Quellenstruktur im Vergleich zur aktuell bestehenden Papierfabrik. Hierbei wirken 
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sich vor allem die geänderten Ableitbedingungen sowie die Verlegung der Kläranlage 

positiv aus. Entsprechend ergeben sich auf nahezu allen Beurteilungsflächen rückläu-

fige Immissionsbeiträge der Firma Palm. Diese machen sich auch in dem nahegele-

genen Wohngebiet östlich der Aalener Straße bemerkbar. Gerade an diesen Beurtei-

lungsflächen ist eine deutliche Reduktion der Geruchseinwirkungen der Papierfabrik 

zu erwarten. 

Lediglich auf dem südlich der Anlage gelegenen Betriebsgelände der GSA ergibt sich 

aufgrund der heranrückenden Kläranlage des Papierwerks eine stark inhomogen ver-

teilte Zusatzbelastung, die sich am Nordrand bei bis zu 22% der Jahresstunden be-

wegt, um bis zum südöstlichen Rand der bestehenden Gebäude auf Werte um 2% 

der Jahresstunden abzunehmen und damit die Irrelevanzschwelle einzuhalten. 

 

Bereits während des oben beschriebenen Übergangsbetriebs ergeben sich in den 

Hauptleebereichen auf ausgedehnten Flächen teils signifikante Entlastungen, die 

hauptsächlich aus den neuen Quellstrukturen resultieren. Auf nahezu allen Beurtei-

lungsflächen ergeben sich rückläufige Immissionsbeiträge des Papierwerks. Insbe-

sondere ergeben sich für alle Wohn- und Mischgebiete irrelevante Geruchszusatzbe-

lastungen. Im Industriegebiet Kochertalstraße (Immissionsort i1) wird im 25 x 25 m 

Raster zwar die bisherige Jahreszusatzbelastung von 20,6 % der Jahresstunden auf 

18 % der Jahresstunden reduziert, allerdings liegt dieser Wert über dem Immissions-

wert der GIRL von 15 %. Ebenso wird auf dem angrenzenden südlichen Gelände der 

GSA der Immissionswert der GIRL von 15 % der Jahresstunden überschritten. Klein-

räumig (in vier Rasterflächen (25x25m)) ergeben sich dort Werte von 1 bis 32 %. 

 

Die fachliche Bewertung im Einzelfall nach Ziffer 5 GIRL der oben genannten Beurtei-

lungsflächen i1 und i2 durch die zuständige Immissionsschutzbehörde kommt zu fol-

gendem Ergebnis: 

- Im 25m-Raster zeigt sich eine stark inhomogene Verteilung der Zusatzbelastung. 

Das bedeutet, dass dort auf einer relativ kleinen Fläche gelegentlich Geruchs-

fahnen > 15 %, im Übergangsbetrieb bis 32 %) auftreten können. 

- Anhaltspunkte für eine Ekel erregende Geruchsqualität liegen nicht vor. Insbeson-

dere die vorgesehene geschlossene Klärschlammlagerung entspricht dem Stand 

der Technik. 

- Ein Vergleich der Immissionswerte nach 3.1 GIRL reicht nicht immer zur Beurtei-

lung der Erheblichkeit der Belästigung aus. Diese ist keine absolut festliegende 

Größe. Sie muss im Einzelfall durch Abwägung der Umstände festgestellt werden 

(siehe GIRL Ziffer 5).  



- 47 - 

- Die Immissionswerte der GIRL kommen aus dem Schutz der Wohnbebauung. 

Der Immissionswert von 0,15 bezieht sich auf Wohnnutzungen im Gewerbe- bzw. 

Industriegebiet. Deshalb sollte bei der Anwendung auf Gewerbe-/Industriegebiete 

die konkrete Nutzungssituation berücksichtigt werden. Eine der Wohnbebauung 

vergleichbare Nutzung liegt auf beiden Flächen nicht vor. 

- Auf der betroffenen Beurteilungsfläche i1 befindet sich eine Autowaschanlage 

und ein Lkw-Servicezentrum. Wohnnutzung oder vergleichbare schutzbedürftige 

Nutzung ist dort nicht vorhanden. Die Fläche wird lediglich während des Über-

gangsbetriebs für ca. 10 Monate über 15 % der Jahresstunden belastet. 

- Auf dem betroffenen Grundstück i2 befinden sich zwei Logistikhallen, in denen 

Zellstoff gelagert wird. Im Bereich, der mit Geruchsimmissionen von mehr als 

15% der Jahresstunden beaufschlagt wird, reicht die sich auf dem benachbarten 

Grundstück befindliche nördliche Lagerhalle. Die Fassade ist auf der Nord- und 

Westseite geschlossen. Öffnungen (Fenster, Türe, Einfahrt) sind ausschließlich 

nach Osten ausgerichtet, ebenso die zur Halle gehörigen, neben der Einfahrt in 

der Südostecke des Gesamtbauwerks angeordneten Büro-/Aufenthalts- und Sani-

tärräumlichkeiten. Die zum Daueraufenthalt von Personen vorgesehenen Räum-

lichkeiten befinden sich daher bereits in einer Zone, die in weniger als 15 % der 

Jahresstunden beaufschlagt wird. Im nördlichen Teil finden keine Aktivitäten statt, 

dort befinden sich – wie oben ausgeführt - auch keine Türen oder Fenster. 

 

Unter Beachtung dieser Umstände liegt für die betroffenen Flächen i1 (während des 

Übergangsbetriebs) und i2 keine erhebliche Belästigung vor. 

Die Gesamtbewertung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben 

keine erheblichen negativen Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen zu er-

warten sind. Durch technische, organisatorische und planerische Maßnahmen wer-

den die durch die Anlagen hervorgerufenen Geruchsemissionen auf ein unschädli-

ches Maß, entsprechend der GIRL, reduziert. 

 

Landwirtschaft 

Das Untersuchungsgebiet umfasste das Vorhabengebiet; dessen Randflächen wer-

den auf 7,5 ha landwirtschaftlich genutzt, in relativ strukturarmer Weise mit derzeit 

Ackerflächen: 4,1 ha, Intensivgrünland: 3,2 ha, Streuobstwiesenbrachen: 0,2 ha.  

Auch werden die Zierrasenflächen (2,1 ha) sowie die Parkwaldanlage (0,9 ha) im Be-

reich der Wohngebäude in der Wirtschaftsfunktionenkarte und der Flächenbilanzkarte 

der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL) als 
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landwirtschaftliche Nutzflächen dargestellt. Diese Flächenanteile werden allerdings 

seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr für die Landwirtschaft genutzt.  

 

Die Wirtschaftsfunktionenkarte der Digitalen Flurbilanz der LEL stellt die landwirt-

schaftlichen Nutzflächen des Vorhabengebiets als „Grenzflur, überwiegend landbau-

problematische Flächen“ dar. Die Grenzflur umfasst im Wesentlichen landbauproble-

matische Flächen (schlechte Böden) oder Flächen mit mittlerer Hangneigung, die er-

höhte Aufwendungen in der Bearbeitung mit Maschinen und Geräten erfordern und 

gerade noch einen kostendeckenden Ertrag erwirtschaften lassen. 

 

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen des Vorhabengebiets werden in der Flä-

chenbilanzkarte größtenteils als Vorrangfläche Stufe II dargestellt. Von den 7,5 ha 

landwirtschaftlich genutzter Flächen innerhalb des Vorhabengebiets „Neukochen“ 

werden 7,2 ha als „mittel / durchschnittlich“ bewertet. Flächen von „untergeordneter / 

sehr geringer“ Bedeutung sind in einer Größenordnung von 0,2 ha vorhanden. 

 

Alle landwirtschaftlich genutzten Flächen sind im Eigentum der Antragstellerin. Für 

die genannten Flächen bestehen keine Pachtverträge mehr. Die landwirtschaftlichen 

Flächen waren vor Durchführung des Bebauungsplanverfahrens an drei Landwirte 

verpachtet, die durch Flächenverluste bzw. Umnutzungen betroffen waren. Mit allen 

betroffenen Landwirten hat die Flächeneigentümerin eine Einigung auf Grundlage von 

Flächentausch, Zuweisung von Ersatzflächen und Ausgleichszahlungen für den Ver-

lust von Pachtflächen erzielt, so dass eine Gefährdung des Fortbestandes der be-

troffenen landwirtschaftlichen Betriebe nicht zu befürchten ist. 

Mit der Umsetzung des Vorhabens geht der vollständige Verlust von 2,7 ha landwirt-

schaftlicher Nutzflächen infolge Überbauung einher.  

Dies sind im Einzelnen: 6.500 m² Ackerflächen und 2.000 m² Streuobstwiesen-

brachen im Bereich des geplanten Lkw-Parkplatzes, 6.700 m² Intensivgrünland im 

Bereich des geplanten Pkw-Parkplatzes sowie 13.800 m² Ackerflächen im zentralen 

Werksbereich infolge Überbauung durch neue Werksanlagen.  

Wechselwirkungen bestehen grundsätzlich v.a. mit dem Schutzgut Tiere und Pflan-

zen, da mit dem Verlust von landwirtschaftlichen Flächen auch Biotopflächen schwin-

den, sowie dem Bodenhaushalt, der durch die landwirtschaftliche Nutzung bzw. seine 

Einstellung und Versiegelung verändert wird. 

 

Durch die geplante Änderung verbleibt nach Durchführung aller Ausgleichsmaßnah-

men innerhalb des Werksstandortes ein ökologisches Ausgleichsdefizit, das im nähe-
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ren Umfeld in Unterkochen ausgeglichen wird. Im Bebauungsplan festgesetzte Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmenflächen, welche in Extensivgrünland umgewandelt 

werden, übersteigen die in Bezug auf das konkrete Vorhaben für die Schutzgüter 

Landschaft, Biotope und Boden errechneten Ausgleichsflächen deutlich, weshalb von 

einem vollständigen Ausgleich auszugehen ist. Dieser ist nach Abschluss des Vorha-

bens des Weiteren nachzuweisen.  

 

Die verbleibenden Landwirtschaftsflächen werden im Zuge des ökologischen Aus-

gleichskonzeptes in Extensivgrünland umgewandelt. Betroffenen Pächtern landwirt-

schaftlicher Nutzflächen wurden Ersatzflächen bzw. Entschädigungen angeboten, um 

Betriebsgefährdungen auszuschließen.  

 

Die Umweltverträglichkeit wurde bezogen auf das Schutzgut Landwirtschaft bereits im 

Rahmen des Bauleitplanverfahrens festgestellt. Dort fand eine eingehende Bewer-

tung der möglichen Auswirkungen statt – erhebliche zusätzliche oder andere schutz-

gutbezogenene Auswirkungen konnten im Rahmen der hier vorliegenden Umweltver-

träglichkeitsprüfung  nicht festgestellt werden. Die konkrete Planung sieht sogar ein 

Minus gegenüber den nach dem Bebauungsplan zulässigen Überbauungen und kei-

ne flächendeckende Ausnutzung der maximal zulässigen Bauräume vor. Das Vorha-

bengebiet wird hinsichtlich des Schutzguts Landwirtschaft als gering- bis mittelwertig 

eingestuft, es wurden im Zuge des Bauleitplanverfahrens Ausgleichsflächen festge-

legt, die umgesetzt werden müssen und über das im vorliegenden Verfahren benötig-

te hinausgehen.  

Eine Gefährdung des Fortbestandes von landwirtschaftlichen Betrieben steht nicht zu 

befürchten. Den Belangen der Landwirtschaft wurde unter Berücksichtigung der ge-

meindlichen Zielsetzung zur Entwicklung des „Industriegebietes Breitwiesen-

Neukochen“ und des Nachweises des erforderlichen ökologischen Ausgleichs inner-

halb des Stadtgebietes Aalen sowie der weiteren abwägungsrelevanten Belange im 

städtebaulich erforderlichen Maße ausreichend Rechnung getragen. Dies ist auch 

dann der Fall, wenn landwirtschaftliche Nutzungen trotz aller Bemühungen um Verla-

gerungsmöglichkeiten für die betroffenen Landwirte teilweise aufgegeben werden 

müssen. Das Regierungspräsidium, Referat Gewässer und Boden, äußerte im Zuge 

des Bauleitplanverfahrens keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Notwendigkeit 

zur baulichen Entwicklung des Betriebes am vorhandenen Standort hinsichtlich der 

Eignung des Standortes für das geplante Vorhaben. Bedenken wurden damals aus-

schließlich in Bezug auf landwirtschaftliche Belange geäußert, aber als verhältnismä-

ßig zurückgestellt. 
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Insofern kann – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des § 50 Abs. 3 UVPG – kei-

ne abweichende Bewertung der Umweltverträglichkeit in Bezug auf das Schutzgut 

Landwirtschaft stattfinden.  

 

Verkehr 

Aktuell ist die Fabrik über die Hauptzufahrt Sutorstraße/Kochertalstraße an das über-

regionale Straßennetz mit der B19 verbunden und zusätzlich mit einer Schienenan-

bindung aus Süden an das Netz der DB. Das Gesamtgüteraufkommen beträgt derzeit 

ca. 810.000 to und wurde bis 2016 zu ca. 92% mit Lkw und ca. 8% auf der Schiene 

abgewickelt.  

 

Durch die Verkehrsbelastungen können negative Umweltauswirkungen, vor allem 

durch Lärm hervorgerufen werden. Die geplante Verkehrserschließung wurde qualita-

tiv bewertet. Mit der geplanten Änderung wird das zu transportierende Güteraufkom-

men auf max. 1.923.000 to / Jahr steigen. An- und Abtransport sind von Montag bis 

Samstag jeweils von 06:00 bis 22:00 Uhr vorgesehen – innerbetrieblicher Verkehr 

sowie die An- und Abfahrt der Mitarbeiter erfolgen jedoch uneingeschränkt. Ein Ziel 

im Projekt ist, verstärkt Transporte über die Schiene abzuwickeln. Dazu soll der be-

stehende Gleisanschluss im Süden ertüchtigt werden und eine Neutrassierung der 

Gleisanlagen auf dem Werksgelände erfolgen. Über die Notwendigkeit eines geson-

derten eisenbahnrechtlichen Verfahrens ist die Ast. informiert. 

 

Durch die neue Lkw-Zu- und Abfahrt direkt aus der Kochertalstraße soll die Zufahrt 

über die Sutorstraße entlastet und der Verkehr günstiger geführt werden. Eine spitz-

winklige Gestaltung der neuen Lkw-Ausfahrt in die Kochertalstraße soll sicherstellen, 

dass der Anlieferungsverkehr nicht mehr über die Aalener Straße fährt. Entsprechend 

wird dort eine Entlastung erfolgen. Weiteres Element ist die Anlage von ca. 70 Lkw-

Stellplätzen, die für die Wartezeiten genutzt werden.  

 

Diese verkehrlichen Veränderungen sind einer Umweltbewertung bezogen auf das 

Schutzgut Mensch zu unterziehen. Durch die genannten Maßnahmen kann die Sutor-

straße von Schwerverkehr, vor allem aber von wartenden Lkw, entlastet werden. Par-

kende Lkw treten heute auch noch in der westlichen Kochertalstraße auf, auch diese 

können auf den Parkplatz verlagert werden, um dort die Verkehrssituation zu verbes-

sern. 

Die Verlagerung der Zu- und Ausfahrt des Schwerverkehrs führt zu einer Änderung 

der Zufahrtsrelation. Die Lkw fahren dann direkt über die Kochertalstraße zu (von der 
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Industriestraße) und nicht mehr über die Ulmer /Aalener Straße. Diese Verschiebung 

ist aber als unkritisch zu betrachten, da die Kochertalstraße als Achse im Gewerbe-

gebiet die Verkehre aufnehmen kann, und die eine Entlastung der Innerortslage von 

Unterkochen durch die Verkehrslenkung direkt auf die B19 bewirkt.  

Aus verkehrlicher Sicht sind die angedachten Änderungen der Erschließung und Par-

kierung sinnvoll und verbessern die bestehende Situation im Gewerbegebiet. 

 

Somit ist trotz der erwarteten Zunahme des Schwerlast- und Warenverkehrs durch 

das Vorhaben von keinen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen für das 

Schutzgut Mensch auszugehen. 

 

Lärm 

Aufgrund der Nähe des Vorhabengebiets zu angrenzenden schutzbedürftigen Nut-

zungen in den Ortslagen von Aalen (Unterkochen und Triumphstadt) und aufgrund 

der Veränderungen des Verkehrsaufkommens auf öffentlichen Straßen durch die 

Entwicklung des Gebiets  sind die Auswirkungen des Gewerbe- und Straßenverkehrs-

lärms auf das Schutzgut Mensch bei der Beurteilung des Vorhabens zu betrachten. 

 

Zur Vermeidung möglicher schalltechnischer Konflikte wurde bereits im Rahmen der 

Bauleitplanung eine Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 für die geplanten 

Industrieflächen innerhalb des Bebauungsplans ‚Industriegebiet Neukochen-

Breitwiesen‘ erarbeitet. Im Zuge der Ermittlung der zulässigen Emissionskontingente 

für die Industrieflächen wurden in Bezug auf die Bewertung des derzeitigen Umwelt-

zustands zum einen die vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen als Immissionsorte 

(IO) identifiziert und zum anderen die Vorbelastung durch Betriebe und Anlagen er-

mittelt. Für die schalltechnische Beurteilung des Vorhabens wurden dieselben Immis-

sionsorte verwendet.  

Das nordwestliche Baugebiet Triumphstadt wird in seinen Bebauungsplänen„07-04/1 

„Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Triumphstadt I-II" und "Triumph-

stadt III" als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. 

Das nördliche Baugebiet liegt im Geltungsbereich der Bebauungspläne 47-02 „Zwi-

schen Erlau und der Kläranlage“ und 47-02 „Änderung des Bebauungsplanes Zwi-

schen Erlau und der Kläranlage, Plan Nr. 47-02 bezüglich der planungsrechtlichen 

Festsetzungen zu Gewerbegebieten“. Das Gebiet wird hier als Gewerbegebiet (GI) 

ausgewiesen.  
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Die Immissionsorte des nordöstlich gelegenen Baugebiets liegen innerhalb des Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplans 40-04/5 „Gewerbegebiet Pfromäcker“. Es ist als 

Gewerbegebiet (GE) ausgewiesen. 

Östlich des Vorhabengebietes entlang der Aalener Straße existiert der Bebauungs-

plan XL-02 „Langäcker“ (rechtskräftig seit 31.10.1952) sowie für kleine Teilbereiche 

die Bebauungspläne XL-02/01 bis XL-02/04 sowie XL-03/05 bis XL 03/07. Die Art der 

baulichen Nutzung wird darin wie folgt beschrieben: 

„In dem Baugebiet dürfen – abgesehen von kleineren Nebengebäuden – nur Gebäu-

de erstellt werden, welche ausschließlich zum Wohnen bestimmt sind. Die Erstellung 

von landwirtschaftlichen Gebäuden und gewerblichen Betriebsstätten, die mit den 

Bedürfnissen eines Wohngebiets zu vereinbaren sind, können zugelassen werden.“ 

Eine exakte Gebietseinstufung wird im Bebauungsplan nicht ausgewiesen. Zwischen 

Aalener Straße und Einsteinstraße befinden sich auch gewerbliche Nutzungen, bei-

spielsweise eine Tankstelle an der Aalener Straße sowie ein Automobilhändler, weiter 

ist auch ein Stuckateurbetrieb im Gebiet gelegen. Dieses, wie auch die Darstellungen 

im gültigen Flächennutzungsplan als „Mischgebiet“, charakterisieren die Einstufung 

des Gebiets als Mischgebiet (MI). 

 

Südlich des Gebiets Langäcker gilt der Bebauungsplan 40-02/1 „Änderung des Be-

bauungsplanes Langäcker zwischen Himmlinger Weg, Kopernikusstraße und Aalener 

Straße“. Der Bebauungsplan aus dem Jahr 2002 setzt in den ersten Baureihen ent-

lang der Aalener Straße ein Mischgebiet (MI) und zurückgesetzt davon ein Allgemei-

nes Wohngebiet (WA) fest.  

 

Für das südlich der geplanten Kläranlage gelegene Gebiet Wöhr existiert kein Bebau-

ungsplan, es ist gewerblich geprägt und im Flächennutzungsplan als Gewerbe- bzw. 

Mischgebiet ausgewiesen.  

Besonders schutzbedürftige Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Kindertages-

stätten oder Altenpflegeheime befinden sich nicht im näheren Umfeld des Vorhabens. 

 

Die Gebietseinstufungen der zugrunde liegenden Bauleitpläne entsprechen nicht 

durchgängig dem faktischen Gebietscharakter, weshalb für einzelne Immissionsorte 

in den Gebieten Triumphstadt, Pfromäcker, Langäcker zwischen Himmlinger Weg, 

Kopernikusstraße und Aalener Straße bei der Festlegung der Immissionsrichtwerte 

von einer Gemengelage auszugehen war, und hier Zwischenwerte nach Nr. 6.7 TA 

Lärm angesetzt wurden. Dieses wurde so bereits auch bei der Aufstellung des Be-

bauungsplans „Industriegebiet Breitwiesen- Neukochen“ berücksichtigt.  
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Die schalltechnischen Auswirkungen des Vorhabens auf die Nachbarschaft wurden in 

einer detaillierten Geräuschimmissionsprognose gemäß TA Lärm (Bericht Nr. 

M127597/15 der Müller-BBM GmbH vom 24.09.2018 – Antragsunterlage 8.2) be-

trachtet und der Öffentlichkeit im Zuge der Auslegung der Antragsunterlagen zugäng-

lich gemacht (Antragsunterlage 8.2). Zusätzlich wurden das ergänzende schalltechni-

sche Gutachten Bericht Nr. M127597/19 der Müller-BBM GmbH vom 03.04.2019 so-

wie das schalltechnische Gutachten zum Übergangsbetrieb der Kläranlage 

M127597/23 der Müller-BBM GmbH vom 29.10.2019 beigebracht. 

  

Die Beurteilung der prognostizierbaren planbedingten Zunahme der Verkehrslärmbe-

lastung auf bestehenden Straßen in der Umgebung des Vorhabens erfolgte in den 

Gutachten der Antragsunterlagen nach den Kriterien von Nr. 7.4 TA Lärm. Zum Fahr-

verkehr auf öffentlichen Straßen wurde auch bereits im Zuge der Bauleitplanung eine 

Verkehrslärmuntersuchung erarbeitet. Als Ergebnis dieser Untersuchungen wurde 

u.a. ermittelt, dass die durch den mit dem Vorhaben verbundenen bzw. zu erwarten-

den Fahrverkehr bedingte Erhöhung des Beurteilungspegels der Verkehrsgeräusche 

< 3 dB ist. Spätestens ab der Bundesstraße B19 ist eine Vermischung mit dem übri-

gen Verkehr zu erwarten, weshalb schalltechnisch keine Zuordnung zur beantragten 

Anlage mehr vorgenommen werden kann.  

 

Für Schallimmissionen des Dauerbetriebs der zukünftigen Anlage ist auf der Basis 

der Schallgutachten festzustellen, dass die Beurteilungspegel der Zusatzbelastungen 

durch das Vorhaben sowohl im Tag- als auch im Nachtzeitraum die zulässigen Immis-

sionsrichtwerte an sämtlichen maßgeblichen Immissionsorten einhalten. Im Vergleich 

zum Ist-Zustand wird sich durch die lärmreduzierte Planung des Vorhabens die Lärm-

belastung deutlich senken. Die im Bebauungsplan „Industriegebiet Breitwiesen-

Neukochen“ festgesetzten Schallkontingente werden ebenfalls eingehalten.  

 

Für die Immissionsorte IO 7.0 besteht auf Grund der schalltechnischen Vorbelastung 

durch die Tankstelle an der Aalener Straße eine Sondersituation, die näher zu be-

trachten ist. 

 

Bauphase und Übergangsbetrieb 

In der Bauphase treten einerseits durch die Bautätigkeiten bedingte Geräuschemissi-

onen auf, die auf die Umgebung einwirken können. Zur Beurteilung der aus diesen 

baubedingten Lärmemissionen resultierenden Einflüsse auf die Umgebung erfolgte 

eine Abschätzung der zu erwartenden Emissionen und eine Beurteilung der hieraus 
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resultierenden Geräuschimmissionen entsprechend den Vorgaben der allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - AVV Baulärm (Antragsunterlage 

8.2, Schallgutachten Müller-BBM M127597/15 ).  

Die Bautätigkeiten werden ihren akustischen Schwerpunkt zunächst im südöstlichen 

Werksbereich haben und sich dann sukzessive in nordwestliche Richtung verlagern.  

Zur Tagzeit liegen die Beurteilungspegel in den Bauphasen 2 und 3 durchwegs unter 

den Immissionsrichtwerten der AVV Baulärm, lediglich in der Bauphase 1 liegen die 

Beurteilungspegel während der Gründungsarbeiten an den IO 7.1 und 8.0 bis zu 2 dB 

über dem Immissionsrichtwert zur Tagzeit. Damit erscheinen entsprechend der durch-

geführten Abschätzung durch das Schallgutachten M127597/15 Bautätigkeiten im 

Tagzeitraum ohne besondere Einschränkungen realisierbar.  

Zur Nachtzeit könnten Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm nach den Prognosen 

an verschiedenen Immissionsorten in verschiedenen Orten um mehr als 5 dB über-

schritten werden, so dass geräuschintensive Bautätigkeiten im Nachtzeitraum nicht 

ohne weitergehende Maßnahmen zur Geräuschminderung möglich sein werden. In 

der Regel sind Bautätigkeiten nachts deshalb nicht vorgesehen. Unter Berücksich-

tigung entsprechender Schallschutzmaßnahmen, Betriebszeiten und insbesondere 

genereller nächtlicher Durchführung von Bautätigkeiten mit nur geringer Lärmentwick-

lung können aber nach der Prognose des Schallgutachtens die Immissionsrichtwerte 

eingehalten werden.  

 

Des Weiteren verbleibt während der Bauphase im Übergangsbetrieb des Bestandes 

mit neuer Kläranlage ein lärmbezogenes Konfliktpotenzial für zwei Immissionsorte in 

der Triumphstadt. Der Übergangsbetrieb besteht aus den noch nicht rückgebauten 

Bestandsanlagen (PM 2, PM 4, PM5alt, Heizkraftwerk und einige Nebenanlagen) und 

den bereits sukzessiv errichteten neuen Anlagen (neue Kläranlage, neue Gasüber-

gabestation, neue Frischwasserversorgung, neuer Mitarbeiterparkplatz und neuer 

Lkw-Parkplatz). Er wurde durch das schalltechnische Gutachten M127597/23 der 

Müller-BBM GmbH vom 29.10.2019 gesondert betrachtet.  

 

Hiernach liegen an fast allen Immissionsorten die Schallbelastungen tags wie nachts 

unterhalb der Immissionsrichtwerte.  

 

Für die Immissionsorte IO 7.0 besteht eine Sondersituation auch im Übergangsbe-

trieb fort, da hier die bereits erwähnte schalltechnische Vorbelastung durch die Tank-

stelle an der Aalener Straße zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte führt. 
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An den anderen Immissionsorten werden die Immissionsrichtwerte nur bei IO 1.0 

bzw. IO 1.1 zur Nachtzeit um gerundet 1 bzw. 2 dB(A) überschritten. Die Gesamt-

belastung des Übergangsbetriebs nachts wird in der Prognose für IO 1.0 mit 45,6 

dB(A) bzw. für IO 1.1 mit 47,2 dB(A) berechnet. Diese Überschreitung ist auf die Be-

standsanlage der Ast. zurückzuführen, nicht auf die für den Übergangsbetrieb neu 

errichteten Anlagenteile.  

 

Maßnahmen 

Zur Minderung der Umweltauswirkungen werden die neuen Anlagen des Vorhabens 

mit allen erforderlichen Schallschutzmaßnahmen entsprechend dem Stand der Tech-

nik ausgerüstet, um den Anforderungen an den Standort gemäß der schalltech-

nischen Prognose (Antragsunterlage 8.2) gerecht zu werden. Um die Lärmbelastung 

während der Bauzeit möglichst gering zu halten, sind von den ausführenden Firmen 

die technischen Normen für Baumaschinen bzw. die "Allgemeine Verwaltungsvor-

schrift zum Schutz gegen Baulärm-Geräuschimmissionen" einzuhalten. 

Mit umfangreichen bautechnischen Maßnahmen soll die Lärmbelastung der zu errich-

tenden Anlage auf ein unschädliches Maß reduziert werden; diese ergeben sich im 

Einzelnen aus den Antragsunterlagen, insbesondere hervorzuheben sind hierbei:  

- der Einsatz lärmgedämmter Aggregate 

- weitgehende Einzeltonfreiheit von Ventilatoren 

- Schallschutzhauben, Schalldämpfer und Schallisolierungen an kritischen Aggre-

gaten, Leitungen und Kanälen, soweit erforderlich 

- Begrenzung der Raum-Innenpegel soweit technisch möglich auf 85 dB(A) im Hin-

blick auf den Personenschutz (auch wenn es dort keine Dauerarbeitsplätze gibt) 

- Verwendung von schallgedämmtem Beton bzw. Trapezblech-Fassaden und Ein-

bau von Schalldämpfern oder schallreduzierenden Lüftungselementen in allen 

Öffnungen, durch die unzulässiger Lärm ins Freie treten kann  

- Schalldämpfer an häufig benutzten Anfahr- und Abblaseleitungen 

- schwingungsisolierte Aufstellung von geräuschintensiven Aggregaten  

- Geländemodellierung mit einem Erdwall nördlich des Rollenla-

gers/Verladebereichs zum Schallschutz  

 

Um die Lärmbelastung während der Bauzeit möglichst gering zu halten, sind von den 

ausführenden Firmen die technischen Normen für Baumaschinen bzw. die "Allgemei-

ne Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm-Geräuschimmissionen" (AVV 

Baulärm) einzuhalten.  
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Die Möglichkeiten zur Verringerung der Lärmbelastung während des Übergangsbe-

triebs durch die Abschaltung besonders schallemittierenden Anlagen des Bestandes 

wurde geprüft. Daraus resultierend wird die Ast. hierzu während der Nachtzeit (22 Uhr 

bis 6 Uhr) die Schallquelle Nr. 421 „Hallenzuluft-Schlussteil“ mit einem verhältnis-

mäßig hohen Schalleistungspegel von 109 dB(A) abschalten.  

 

Bewertung der Lärmimmissionen  

Hinsichtlich einer begründeten Bewertung gem. § 20 Abs. 1b der 9. BImSchV bzw.  

§ 25 UVPG wurde bezogen auf das Schutzgut Lärmimmissionen bereits im Rahmen 

des Bauleitplanverfahrens festgestellt, dass die gesetzlichen Umweltanforderungen 

grundsätzlich eingehalten werden können und es wurden entsprechende Schallkon-

tingente festgesetzt. Dort fand eine eingehende Bewertung von möglichen Auswir-

kungen statt – auch unter einer Prüfung der schalltechnischen Vorbelastung mit und 

ohne Nachtnutzung der Tankstelle an der Aalener Straße, aber ohne die schalltechni-

sche Betrachtung des Übergangsbetriebs der Kläranlage.  

 

Unter Beachtung des § 50 Abs. 3 UVPG wurden im Rahmen der hier im Genehmi-

gungsverfahren betriebenen Umweltverträglichkeitsprüfung  zusätzliche oder andere 

Auswirkungen in möglicherweise erheblichem Umfang festgestellt, die es erforderlich 

machen, auch die tatsächliche Nachtnutzung der Tankstelle in der Stunde von  

22 - 23 Uhr und die Planung eines Erdwalls mit zusätzlichen Schallschutzmaß-

nahmen sowie den Übergangsbetrieb der Kläranlage zu betrachten und zu bewerten.  

 

Nach Nr. 3.2.1 Abs. 1 TA Lärm ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Geräusche vorbehaltlich der Regelungen in den Absätzen 2 bis 5 sichergestellt, 

wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte 

nach Nr. 6 TA Lärm nicht überschreitet. Nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 Satz 1 TA Lärm darf 

die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage auch bei einer Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes 

nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag (Zu-

satzbelastung Nr. 2.4 Abs. 2 TA Lärm) im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht 

relevant anzusehen ist. 

Hiernach können geringe Immissionen irrelevant sein, weil sie wegen ihres geringen 

Einflusses auf die schon vorhandene Belastung von den Betroffenen als umweltad-

äquat hingenommen werden müssen oder weil ihre Vermeidung letztlich unverhältnis-

mäßig wäre (vgl. Feldhaus/Tegeder TA Lärm, 2014, Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm Rn. 25; 

Hansmann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Stand: September 2018, Band IV, 



- 57 - 

Nr. 3 TA Lärm Rn. 14). Um die behördliche Prüfung zu erleichtern, beschreibt 

Nr. 3.2.1 Abs. 2 Satz 2 TA Lärm einen Fall, bei dessen Vorliegen "in der Regel" da-

von ausgegangen werden kann, dass die zu betrachtende Anlage keinen relevanten 

Immissionsbeitrag leistet. Dies ist der Fall, wenn die von ihr ausgehende Zusatzbe-

lastung die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Lärm am maßgeblichen Immissions-

ort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.  

 

Die Zusatzbelastung für den zukünftigen Dauerbetrieb der zu beurteilenden Anlage ist 

hiernach zur Tag- und Nachtzeit am Großteil der untersuchten Immissionsorte bereits 

irrelevant im Sinne von Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm (vgl. Tabelle 11., Seite 37, Bericht 

Nr. M127597/15 der Müller-BBM GmbH vom 24.09.2018). Insofern war hier gemäß 

Nr. 3.2.1 Abs. 5 TA Lärm keine Betrachtung der Gesamtbelastung vorzunehmen. 

 

Soweit dies nicht der Fall ist und die Zusatzbelastung die Relevanzschwelle über-

schreitet, (nämlich an den IO 4.0 und IO 4.1 zur Tag- und Nachtzeit sowie zur Nacht-

zeit an den IO 6.1, 7.0 WU und 7.0 WO, 7.1, 7.2, 7.3, 8.0 und 8.1) wurde die Vorbe-

lastung mit in die Betrachtung einbezogen und entsprechend die Gesamtbelastung 

aus Vorbelastung durch die Umgebung zzgl. Zusatzbelastung durch die neue Anlage 

beurteilt.  

Dies ergab, dass die prognostizierte Gesamtbelastung die jeweils maßgeblichen Im-

missionsrichtwerte an nahezu allen diesen Immissionsorten einhalten wird, und damit 

Nr. 3.2.1 Abs. 1 TA Lärm entspricht.  

 

Besondere Geräuschsituation an den IO 7 (Tankstelle) 

Lediglich bei Immissionsorten, an denen sich eine Vorbelastung durch den genannten 

Tankstellenbetrieb auswirkt, wurde eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte in 

der lautesten Nachtstunde prognostiziert (vgl. Tabelle 12., Seite 39, Bericht Nr. 

M127597/15 der Müller-BBM GmbH vom 24.09.2018, i. V. m. Tabelle 9, Seite 52, Be-

richt Nr. MI 27597/09 der Müller-BBM GmbH vom 17.01.2018). 

Dies betrifft die drei IO 7.0 auf dem direkten Nachbargrundstück der Tankstelle an der 

Aalener Straße, für die eine gesonderte gutachterliche Stellungnahme von der Ast. 

vorgelegt wurde (gutachterliche Stellungnahme vom 03.04.2019, Bericht Nr. 

M127597/19). 
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Die Immissionsorte IO 7.0 liegen im Baugebiet „Langäcker“, welches als Mischgebiet 

beurteilt wird. Maßgeblicher Immissionsrichtwert eines Mischgebiets ist für Tag-

stunden 60 dB(A) und für Nachtstunden 45 dB(A).  

 

Nach den o.g. Gutachten sind dort zur Tagzeit die Immissionsrichtwerte eingehalten.  

 

Für die Nachtzeit ist auch am IO 7.O NO von einer schalltechnischen Verträglichkeit 

auszugehen. Die Zusatzbelastung durch die beantragte Anlage am Immissionsort IO 

7.0 NO beträgt 37 dB (A). Sie ist daher nach der Regelfallprüfung der Nr. 3.2.1 Abs.2 

Satz 2 TA Lärm i. V. m. Abs. 5 ebenfalls als irrelevant einzustufen. 

 

An den verbleibenden Immissionsorten IO 7.0 WU und 7.O WO liegt die Zusatzbe-

lastung bei 40,9 dB (A) bzw. 41,4 dB (A). Der Regelfall der Irrelevanz nach Nr. 3.2.1 

Abs. 2 Satz 2 TA Lärm greift daher zunächst nicht. Der für diese beiden Immissions-

orte prognostizierte Immissionspegel der Gesamtbelastung durch die neue Anlage 

liegt in den sieben Nachtstunden, in denen der Tankstellenbetrieb geschlossen ist, 

also von 23 bis 6 Uhr zwischen 40 dB(A) und 42 dB(A) (vgl. Tabelle 12., Seite 39, 

Bericht Nr. M127597/15 der Müller-BBM GmbH vom 24.09.2018). Hier sind Pegel-

minderungen von ca. 6 dB gegenüber dem bisherigen Zustand zu erwarten (vgl. Ta-

belle 9, Seite 52, Bericht Nr. MI 27597/09 der Müller-BBM GmbH vom 17.01.2018). 

 

Nur in der einen Nachtstunde zwischen 22:00 und 23:00 Uhr liegt bei Betrachtung der 

Vorbelastung durch die Tankstelle die Gesamtbelastung an den Immissionsorten IO 

7.0 WU und WO bei 49,5 dB(A) bzw. 50,3 dB(A). Hierbei wird ersichtlich, dass durch 

die neue Anlage aufgrund der verbesserten Emissionen zwar die Gesamtbelastung 

um 1,5 dB bzw. 1,7 dB. sinkt, die im Bestand bislang für IO 7.0 WU 51,2 dB(A) und 

für IO 7.0 W0 51,8 dB(A) beträgt; der für das MI heranzuziehenden Immissions-

richtwert von 45 dB(A) wird jedoch überschritten.  

Nr. 3.2.1. Abs. 1 TA Lärm ist damit zunächst nicht erfüllt.  

 

Der Beurteilungspegel an den Immissionsorten IO 7.0 wird nahezu ausschließlich von 

den Schallemissionen durch die direkt benachbart gelegene Tankstelle an der Aale-

ner Straße bestimmt, die bis 23 Uhr geöffnet hat.  

Die gutachterliche Stellungnahme vom 03.04.2019, Bericht Nr. M127597/19 Müller-

BBM verdeutlicht, dass sich die Gesamt-Vorbelastung von 48,9 dB(A) bzw. 

49,7 dB(A) an den IO 7.0 WU und WO anteilig zusammen setzt aus einer Vorbelas-
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tung durch die Tankstelle von 48,7 dB(A) bzw. 49,5 dB(A) und durch sonstige Lärm-

quellen von 34,4 dB(A) bzw. 35,8 dB(A).  

Mit diesen Lärmimmissionen wäre schon der Nachtbetrieb der Tankstelle grundsätz-

lich unzulässig. Dieser Umstand ist in die immissionsrechtliche Betrachtung miteinzu-

beziehen. Denn die Tatsache, dass der Betreiber der Tankstelle durch seinen Betrieb 

den auch für ihn zutreffenden Immissionsrichtwert von 45 dB(A) nachts für (lediglich) 

eine Stunde alleine deutlich überschreitet, kann im immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren für die Antragstellerin nicht alleine dazu führen, dass der An-

trag nicht genehmigungsfähig ist. Vielmehr muss die Genehmigungsbehörde in einem 

bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren grundsätzlich davon 

ausgehen, dass Betreiber von vorhandenen emittierenden Anlagen ihre Pflichten aus 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG bzw. § 22 Abs. 1 Satz 1 BImSchG erfüllen (vgl. BVerwGE 

145, 145 Rn. 19 und 27; 98, 235, 246; 109, 314, 324 f.). 

 

Der Tankstellenbetreiber erhielt seine Baugenehmigung am 15.09.1998 unter Geltung 

der TA Lärm 1968. Eine hypothetisch für ihn zulässige maximale Lärmemission läge 

daher nachts bei 45 dB(A) für jeden der betroffenen Immissionsorte. Unter Berück-

sichtigung rechtmäßigen Verhaltens der Tankstelle läge die Gesamtbelastung in der 

lautesten Nachtstunde an den IO 7.0 WU und WO bei 46,7 dB(A) bzw. 46,9 dB(A), 

der Beitrag der Zusatzbelastung wäre gerundet an keinem der Immissionsorte mehr 

als 1 dB. Die nach Nr. 3.2.1 Abs. 1 i. V. m. Nr. 6 TA Lärm zulässigen Immissions-

richtwerte von 45 dB(A) wären damit allerdings ebenfalls nicht eingehalten.  

 

An den Immissionsorten IO 7.0 WU und 7.O WO liegt die Zusatzbelastung bei 40,9 

dB (A) bzw. 41,4 dB (A). Der Regelfall der Irrelevanz nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 Satz 2 TA 

Lärm greift daher zunächst nicht. Allerdings ist, auch wenn die Irrelevanzschwelle der 

Zusatzbelastung von 6 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert nicht gegeben ist, der 

von der Anlage an diesen beiden Immissionsorten verursachte Immissionsbeitrag bei 

einer wertenden Betrachtung der Immissionsrichtwertüberschreitung aufgrund der 

Vorbelastung durch die Tankstelle als nicht relevant im Hinblick auf den Gesetzes-

zweck anzusehen.  

 

Denn Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm eröffnet einen Spielraum hinsichtlich der Konkre-

tisierung der Relevanzschwelle dahingehend, dass die Irrelevanz nur „in der Regel“ 

bei einer Unterschreitung der Zusatzbelastung um 6 dB(A) gegeben sei. Mithin kann 

auch in anderen Fällen eine nicht relevante von der zu beurteilenden Anlage ausge-

hende Zusatzbelastung gegeben sein. Nähere Kriterien werden hierbei nicht festge-
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legt. Daraus ergibt sich, dass Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm im Ergebnis auf eine Kausali-

tät abstellt. Wann diese Kausalität fehlt, ist nach dem Zweck des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes und den Schutzzweckgedanken von § 5 Abs1 1 Satz 1 Nr. 1 und 

§ 3 Abs. 1 BImSchG zu beurteilen. Der Irrelevanzklausel liegt die einschränkende 

Auslegung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zugrunde, dass einer Anlage nicht jede von 

ihr hervorgerufene, insbesondere nicht jede geringfügige Immission als kausaler Bei-

trag zu einer schädlichen Umwelteinwirkung zugerechnet werden darf. Ein nicht rele-

vanter Beitrag stellt keine Verletzung dieser Schutzpflicht dar (vgl. Feldhaus/Tegeder, 

TA Lärm, 2014, Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm, Rn. 23). 

Das ist gerechtfertigt, weil das Gesetz keine naturwissenschaftliche, sondern eine 

qualitative Kausalitätsbetrachtung erfordert (Hansmann, in: Landmann/ Rohmer, Um-

weltrecht, Stand: September 2018, Nr. 3 TA Lärm Rn. 14) und letztlich darauf abzu-

stellen ist, ob Lärmimmissionen wegen ihres geringen Einflusses auf die schon vor-

handene Belastung von den Betroffenen als umweltadäquat hingenommen werden 

müssen oder ihre Vermeidung letztlich unverhältnismäßig wäre (vgl. Feldhaus/ Tege-

der, TA Lärm, 2014, Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm, Rn. 25; Hansmann, in: Landmann/ 

Rohmer, Umweltrecht, Stand: Sept 2018, Band IV, Nr. 3. TA Lärm, Rn. 14). 

 

Zur Einhaltung des Schutzzwecks von § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG kommt es entschei-

dend darauf an, inwieweit der Immissionsbeitrag als erhebliche Belästigung ins Ge-

wicht fällt. Geringe Schalldruckpegeländerungen um etwa 1 dB(A) werden beispiels-

weise, soweit sich der Geräuschcharakter nicht wesentlich ändert, vom menschlichen 

Ohr im Allgemeinen subjektiv nicht wahrgenommen. Daher wird eine Überschreitung 

eines Immissionsrichtwertes durch die Gesamtbelastung um 1 dB(A) auch nach Nr. 

3.2.1 Abs. 3 TA Lärm als geringfügig und zumutbar eingestuft.  

 

Die Zusatzbelastung durch das Vorhaben auch an diesen beiden Immissionsorten bei 

einer solchen wertenden Kausalitätsbetrachtung ist als irrelevant einzustufen. Be-

rücksichtigt man die bisherige Schall-Situation mit der tatsächlichen Vorbelastung 

durch die Tankstelle, so ist festzustellen, dass sich die Gesamtbelastung an den Im-

missionsorten IO 7.0 WU und WO durch die allein vorhabensbedingte Zusatzbe-

lastung nur um jeweils 0,6 dB erhöht. Die Erhöhung der Zusatzbelastung liegt mithin 

in einem Bereich, der als nicht relevant einzustufen ist, weil er vom menschlichen 

Gehör subjektiv nicht wahrgenommen wird.  

 

Die Kausalitätsbetrachtung kann allerdings im Rahmen der Regelfallprüfung nicht bei 

dieser Betrachtung stehen bleiben, da die Ast. dabei alleine von der hohen und recht-
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lich unzulässigen Vorbelastung durch OMV-Tankstelle profitierte.  

 

Dies bedeutet, dass bei einer wertenden immissionsschutzrechtlichen Betrachtung 

auch der hypothetische Zustand einzubeziehen ist, der entstehen würde, wenn sich 

der Betreiber der Tankstelle rechtstreu verhalten, die Anforderungen seiner Bauge-

nehmigung einhalten und an jedem Immissionsort 7.0 die maximal zulässigen 45 

dB(A) emittieren würde. Unter Berücksichtigung der Zusatzbelastungen durch die 

neue Papierfabrik ergäbe sich in der lautesten Nachtstunde eine Gesamtbelastung für 

die IO 7.0 WU 46,7 dB(A) und IO 7.0 WO 46,9 dB(A), bei einer Vorbelastung von 45,4 

dB(A) bzw. 45,5 dB(A). Durch die Zusatzbelastung der Papierfabrik würde sich die 

Gesamtbelastung bei dieser Betrachtung um 1,3 dB(A) bzw. 1,4 dB(A) erhöhen. Der-

artige Pegelerhöhungen sind laut Schallgutachten aus fachlicher Sicht zulässiger-

weise auf 1 dB gerundet und können typischerweise als untergeordnet betrachtet 

werden, weil subjektiv nicht mehr wahrnehmbar. Die Zusatzbelastung durch die neue 

Anlage ist danach bei wertender Kausalitätsbetrachtung auch für die IO 7.0 WU und 

WO als irrelevant im Sinne der TA Lärm Nr. 3.2.1 Abs. 2 anzusehen.  

 

Nach Auffassung des Regierungspräsidiums Stuttgart rechtfertigen die Gegeben-

heiten vor Ort aber des Weiteren die Durchführung einer ergänzenden Sonderfall-

prüfung gemäß Nr. 3.2.2 TA Lärm: 

Liegen im Einzelfall besondere Umstände vor, die bei der Regelfallprüfung (nach Nr. 

3.2.1 der TA Lärm) keine Berücksichtigung finden, nach Art und Gewicht jedoch we-

sentlichen Einfluss auf die Beurteilung haben können, ob die Anlage zum Entstehen 

schädlicher Umwelteinwirkungen relevant beiträgt, so ist gemäß Nr. 3.2.2 Satz 1 der 

TA Lärm ergänzend zu prüfen, ob sich unter Berücksichtigung dieser Umstände des 

Einzelfalls eine vom Ergebnis der Regelfallprüfung abweichende Beurteilung ergibt.  

 

Als beispielhafte nicht abschließende Umstände führt Nr. 3.2.2 Satz 2 TA Lärm auf, 

unter a) Geräuschcharakteristiken verschiedener gemeinsam einwirkender Anlagen, 

die eine Summenpegelbildung zur Ermittlung der Gesamtbelastung nicht sinnvoll er-

scheinen lassen, unter b): Umstände, z.B. besondere betriebstechnische Erforder-

nisse, Einschränkungen der zeitlichen Nutzung oder eine besondere Standortbindung 

der zu beurteilenden Anlage, die sich auf die Akzeptanz einer Geräuschimmission 

auswirken können, unter c): sicher absehbare Verbesserungen der Emissions- oder 

Immissionssituation durch andere als die in Nummer 3.2.1 Abs. 4 TA Lärm genannten 

Maßnahmen, unter d): besondere Gesichtspunkte der Herkömmlichkeit und der so-

zialen Adäquanz der Geräuschimmission. 



- 62 - 

Hiermit trägt die TA Lärm dem Umstand Rechnung, dass die Regelfallprüfung, die 

von Beurteilungspegeln ausgeht, auf rein physikalisch zu ermittelnden Größen beruht, 

die Wirkung von Lärm auf den Menschen aber von zahlreichen, auch subjektiven 

Faktoren abhängt, die mit physikalischen Größen nicht hinreichend wiedergegeben 

werden können. Liegen derartige Faktoren vor, müssen sie bei der Prüfung, ob der 

Betrieb der zu beurteilenden Anlage schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräu-

sche hervorrufen kann, berücksichtigt werden ( vgl. Hansmann, in: Land-

mann/Rohmer, aaO Nr. 3 TA Lärm Rn. 301; Feldhaus/Tegeder, aaO, Nr. 3.2.2 Rn. 51 

ff.). Nr. 3.2.2 TA Lärm dient mithin dem Zweck, Umstände zu berücksichtigen, die bei 

der standardisierten Regelfallprüfung nicht ausreichend betrachtet werden.  

 

Die Umstände um das beantragte Vorhaben bedingen eine solche Vermischung ver-

schiedener nicht rein physikalischer Faktoren und erfordern eine Einzelfallprüfung in 

Bezug auf die Immissionsstandorte 7.0. 

 

Zunächst liegen besondere Umstände darin, dass die Geräuschcharakteristika der 

gemeinsam einwirkenden Anlagen Papierfabrik und Tankstelle stark unterschiedlich 

sind, und eine Summenpegelbildung im Hinblick auf die Gesamtbelastung nicht sinn-

voll erscheinen lassen. Insoweit wird im Gutachten M127597/19, S. 13, hervor-

gehoben, dass sich die Gesamtbelastung hier aus den stationären Geräuschen der 

Papierfabrik sowie der hiervon deutlich abweichenden, stark instationären Geräusch-

charakteristik der OMV-Tankstelle mit sehr unterschiedlich an- und abfahrenden Au-

tos, schlagenden Autotüren und aussteigenden Kunden zusammensetzt. Die Be-

lastung der Tankstelle kommt darüber hinaus nur in einer Nachtstunde zum Tragen, 

wohingegen die Papierfabrik die ganze Nacht auf den Immissionsort einwirkt.  

Bei der Regelfallprüfung, die lediglich auf die lauteste Nachtstunde abstellen kann, 

kann nicht ausreichend berücksichtigt werden, dass die "Dauerbelastung" der neuen 

Papierfabrik während der gesamten Nacht gegenüber dem Bestand erheblich, näm-

lich um mehr als 6 dB, reduziert wird (Belastung durch die Papierfabrik bisher 47,3 

dB(A) bzw. 47,6 dB(A), künftig nur noch 40,9 dB(A) bzw. 41 ,4 dB(A)).  

 

Weiter ist angesichts der in Nr. 3.2.2. Satz 2 b) TA Lärm genannten Beispielfälle unter 

dem Gesichtspunkt der besonderen Standortbindung relevant, dass das Vorhaben 

der Papierfabrik mit ihrem erhöhten Kühlwasserbedarf an einem Gewässer (hier dem 

Kocher) liegen muss sowie betriebstechnische Erfordernisse einen Nachtbetrieb mit 

den unvermeidbar damit verbundenen Geräuschemissionen notwendig machen, da 

ein nächtliches An- und Abfahren der Anlage zu einem erhöhten Energie- und Res-
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sourcenbedarf führen würden, und den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage verunmög-

lichten.  

Dieses ist den Anwohnern bekannt und auch bewusst. Der Betrieb der seit 1870 am 

Standort Neukochen gebundenen Papierfabrik ist auch grundlegend in Unterkochen 

und der Nachbarschaft akzeptiert. 

Zudem ergeben sich die Überschreitungen des Beurteilungspegels nach der Regel-

fallbetrachtung ausschließlich in einer Nachtstunde bezogen auf lediglich einen Im-

missionsort. Auch dieser Nachtbetrieb der Tankstelle in der Stunde zwischen 22:00 

und 23:00 Uhr mit der beschriebenen Vermischung von Lärmemissionen ist offenbar 

in der direkten Nachbarschaft akzeptiert, da Lärmbeschwerden diesbezüglich bislang 

nicht bekannt wurden. Die betroffenen Personen, die an den Immissionsorten IO 7.0 

WO und WU leben, dulden seit Jahrzehnten sowohl in der lautesten Nachtstunde mit 

der Tankstelle als auch in der übrigen Nachtzeit deutlich höhere Lärmimmissionen als 

die Immissionen, die beim Betrieb der neuen Anlage auftreten werden.  

 

Weiter verringert sich gegenüber der bestehenden Situation und einem hypotheti-

schen Weiterbetrieb der bisherigen Anlage durch die Neuerrichtung der Papierfabrik 

die von ihr induzierte Zusatzbelastung auf diesen Immissionsort 7.0 um etwas mehr 

als 6 dB(A), was sich während der gesamten Nachtzeit und entsprechend auch auf 

sämtliche anderen Immissionsorte lärmreduzierend auswirkt. Insofern erscheint eine 

Sonderfallprüfung gerechtfertigt.  

 

Schließlich rechtfertigen auch Umstände der Herkömmlichkeit und sozialen Adäquanz 

eine Sonderfallprüfung. Herkömmlichkeit und soziale Adäquanz hängen eng mitei-

nander zusammen. Herkömmlich sind Geräusche verursachende Vorgänge, die auf 

einer längeren, von der Gesellschaft gebilligten Tradition beruhen. Sozial-adäquat 

sind Vorgänge, die zum menschlichen Zusammenleben dazugehören und deren 

Zweck von der Gesellschaft positiv bewertet und anerkannt wird. (Hansmann, in: 

Landmann/Rohmer, aaO, Nr. 3 TA Lärm Rn. 41).  

Im Hinblick auf gewerbliche Tätigkeiten hat der VGH Baden-Württemberg den Ge-

danken der Herkömmlichkeit und sozialen Adäquanz z. B. für die Beurteilung der Um-

welteinwirkungen durch den Betrieb eines Backhauses herangezogen (U. v. 

23.10.2001 – 10 S 141/04, juris Rn. 41 ff. =VBIBW 2002, 179). Weiter wird der Ge-

danke der Herkömmlichkeit bei der Bewertung der Zumutbarkeit von Lärmimmis-

sionen durch nächtliche Ernteeinsätze in der Landwirtschaft herangezogen (VGH 

Mannheim. U. v. 08.11.2000 – 10 S 2317/99, juris Rn. 32 = VBIBW 2001, 191). Bei 

herkömmlichen oder sozial-adäquaten Geräuschquellen reicht es nicht aus, die Beur-
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teilung der Geräuschimmission durch einen Vergleich mit den Immissionsrichtwerten 

vorzunehmen, vielmehr ist bei der Abwägung im Rahmen der Sonderfallprüfung auch 

auf das inhaltliche Kriterium der Zumutbarkeit abzustellen. 

 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die neue Papiermaschine im Vergleich 

zum Bestand jedoch signifikant geringere Geräuschemissionen erzeugt, ist durch das 

Vorhaben auch an diesen Immissionsorten eine spürbare Verbesserung der Lärmge-

samtsituation für die Anwohner zu erwarten. Die Abwägung und Bewertung aller die 

Zumutbarkeit beeinflussenden Gesichtspunkte kommt daher zu dem Ergebnis, dass 

die PM5neu an den Immissionsorten IO 7.0 WU und WO sowie den anderen Immis-

sionsort nicht relevant zum Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen beiträgt. Ein 

Grund zum Versagen der Genehmigung besteht somit insofern nicht. 

 

Bewertung Baulärm 

Für die Lärmeinwirkungen auf die Umgebung, mit denen beim Errichten der Anlagen 

und Gebäude zu rechnen ist, können aufgrund der Entfernungen zu bewohnten Ge-

bieten nach den Prognosen des schalltechnischen Gutachtens wesentliche Beein-

trächtigungen während der Bauphase ausgeschlossen werden, soweit von der An-

tragstellerin Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen entsprechend dem 

Stand der Lärmminderungstechnik und der AVV Baulärm getroffen werden. Entspre-

chende Nebenbestimmungen wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart im immis-

sionsschutzrechtlichen Bescheid des vorzeitigen Beginns vom 29.05.2019 sowie im 

vorliegenden Genehmigungsbescheid formuliert.  

 

Bewertung Übergangsbetrieb 

Immissionsorte IO 1.0 und 1.1 

Im Übergangsbetrieb ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-

räusche ebenfalls trotz der Überschreitung der Gesamtbelastung an den IO 1.0 und 

1.1 um 1 bzw. 2 dB für diese Immissionsorte sichergestellt. Hier ist im Rahmen der 

Regelfallprüfung der Schallimmissionen Nr. 3.2.1 Abs. 4 TA Lärm anwendbar. Hier-

nach soll die Genehmigung einer Anlage wegen Überschreitung der Immissionsricht-

werte aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn durch eine 

Auflage sichergestellt ist, dass in der Regel spätestens drei Jahre nach Inbetrieb-

nahme der Anlage Sanierungsmaßnahmen (Stilllegung, Beseitigung oder Änderung) 

an bestehenden Anlagen des Antragstellers durchgeführt sind, welche die Einhaltung 

der Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Lärm gewährleisten.  
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Diese Regelung betrifft den Fall, dass die Überschreitung der Richtwerte aufgrund der 

Vorbelastung auch auf bestehende Anlagen des Antragsstellers zurückzuzuführen ist, 

so dass dieser es in der Hand hat, die Immissionsrichtwerte durch Lärmminderungs-

maßnahmen an seinen Anlagen oder durch Stilllegung einzuhalten. Ohne diese Aus-

nahmevorschrift müsste der Antragsteller Sanierungsmaßnahmen durchgeführt ha-

ben, bevor ihm nach Nr. 3.2.1 Abs. 1 TA Lärm eine neue Genehmigung erteilt werden 

könnte. Demgegenüber soll nach Abs. 4 die Genehmigung bereits im Vorgriff auf eine 

erfolgreiche Sanierung erteilt werden. Im Hinblick auf § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ist 

diese Ausnahmevorschrift zu rechtfertigen, wenn eine nur vorübergehende zeitlich 

eng begrenzte Überschreitung den vom Lärm Betroffenen zugemutet werden kann, 

so dass insoweit keine schädliche Umwelteinwirkung vorliegt. Im Übrigen wäre es 

unverhältnismäßig, eine Genehmigung für eine Neuinvestition zu versagen, wenn 

sichergestellt ist, dass in absehbarer Zeit die Immissionsrichtwerte eingehalten wer-

den. Eine ähnliche Zielsetzung wie Nr. 3.2.1 Abs. 4 TA Lärm, die Genehmigung im 

Vorgriff auf künftige erfolgreiche Verbesserungsmaßnahmen des Antragstellers zu 

erleichtern, ist auch mit der sog. Verbesserungsgenehmigung nach § 6 Abs. 3 BIm-

SchG verbunden (vgl. zum Vors. Feldhaus/Tegeder, TA Lärm. 2014 Nr. 3 Rn. 36, 

36a).  

Obgleich diese nicht auf die Immissionsrichtwerte der TA Lärm anwendbar ist, findet 

sich dieser Rechtsgedanke eben in Nr. 3.2.1 Abs. 4 TA Lärm wieder, und ist insofern 

zu beachten.  

Die Überschreitung der Immissionsrichtwerte beruht auf der hohen Bestandsbelas-

tung durch die alten Anlagen der Ast., die gerade durch das Antragsverfahren moder-

nisiert und eben auch auf einen neuen Stand der Technik in puncto Lärmemissionen 

gebracht werden sollen. Hier kommt es im Zuge der Neuerrichtung zu einem zwi-

schenzeitlich eng begrenzten Übergangsbetrieb, bei dem an den hier betroffenen IO 

die Immissionsrichtwerte, die bereits zuvor zu hoch waren, noch für einen weiteren 

Zeitraum von rund 10 Monaten überschritten werden.  

 

Ohne Anwendung der Nr. 3.2.1 Abs. 4 TA Lärm müsste die Ast. diejenigen Anlagen, 

die die Vorbelastung verursachen (PM2, PM4 und PM5alt) erst in Gänze stilllegen, 

bevor ihr eine neue immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt werden könnte. 

Dies wäre nicht verhältnismäßig.  

Im konkreten Fall eines Übergangsbetriebs wie hier beantragt, kann der Anwendung 

von Nr. 3.2.1. Abs. 4 TA Lärm auch nicht der enge Vor- und Zusatzbelastungsbegriff 

von Nr. 2.4 TA Lärm entgegenstehen. Nach diesem müssten sämtliche Anlagen des 

Übergangsbetriebes (also auch die weiterbetriebenen Bestandsanlagen) als Zusatz-
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belastung zu bewerten sein und entsprechend der Immissionsbeitrag der zu beurtei-

lenden Anlage nicht als Vorbelastung.  

Auch die „LAI-Hinweise zur Auslegung der TA Lärm in der Fassung des Beschlusses 

vom 22./23. 03.2017“ decken eine hier einschlägige Privilegierung der sanierungswil-

ligen Ast. nach dieser Norm, da sie für deren Anwendung voraussetzen, „dass nur 

Anlagen des Antragstellers maßgeblich zur Vorbelastung beitragen und allein Maß-

nahmen an den Anlagen des Antragstellers ausreichen, um eine Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte sicher zu verhindern.“ (LAI-Hinweise, S.6).  

Würde man nun tatsächlich alle Anlagen eines Antragsstellers, die während eines 

Übergangsbetriebs an zu sanierenden Anlagen emittieren, aus der Betrachtung der 

Vorbelastung nach Abs. 4 ausblenden, würde dessen Anwendungsbereich in den 

meisten Fällen nicht eröffnet. So geht auch Feldhaus/Tegeder, TA Lärm, 2014, Nr. 

3.2.1 Rn. 39, davon aus, dass alle Anlagen des Antragsstellers die bestehenden An-

lagen sind, an denen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden (können).  

 

Da hier die Bestandsanlagen der bisherigen Papierfabrik Palm unzweifelhaft die 

Emissionsquelle für die (zu) hohe Vor- und Gesamtbelastung sind, und gerade diese 

durch hier zu genehmigende Stilllegung, Abriss und Neuerrichtung saniert werden 

sollen, um zukünftig die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Lärm 

auch an den IO 1.0 und 1.1 einhalten zu können, ist Nr. 3.2.1 Abs. 4 TA Lärm die ein-

schlägige Norm für eine Regelfallprüfung, in deren Licht auch der Übergangsbetrieb 

als zulässig zu erachten ist.  

Zudem reduziert die Ast. auch schon im Übergangsbetrieb in der Nachtzeit die 

Schallbelastung durch die zugesicherte Außerbetriebnahme der Schallquelle Nr. 421, 

welche prognostiziert eine Schallminderung an den IO der Triumphstadt um bis zu ca. 

1 dB erzielen könnte. Damit würde der Immissionsrichtwert für den IO 1.0 eingehalten 

werden und die Überschreitung am IO 1.1 betrüge lediglich ca. 1 dB(A).  

 

Diese Schallminderung sowie die Stilllegung der gesamten Bestandsanlagen inner-

halb der Dreijahresfrist sind durch entsprechende Auflagen gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 4 

TA Lärm in der Entscheidung geregelt. 

 

Immissionsorte IO 7.0  

Soweit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte in der lautesten Nachtstunde wäh-

rend des Übergangsbetriebs an den drei IO 7.0 tangiert sind, für die nach dem Gut-

achten M127597/23 der Müller-BBM GmbH vom 29.10.2019 Gesamtbelastungen in 
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der Übergangszeit von zwischen  50,0 und 50,6 dB(A) prognostiziert sind, gelten die 

obigen Ausführungen zur Sonderfallbetrachtung für den Dauerbetrieb entsprechend.  

Denn es verbleibt auch hier bei der Fortschreibung der Bestandssituation mit einer 

überwiegend durch die Tankstellenbetrieb verursachten Vorbelastung von gerundet 

49 bis 50 dB(A). Gegenüber dem Altbestand tritt durch den Übergangsbetrieb eine 

erste Verbesserung und Entspannung der Lärmimmissionen an den IO 7.0 in die 

Richtung der oben geschilderten Endsituation des Dauerbetriebs auf. Die Zusatzbe-

lastung durch den Übergangsbetrieb der Ast. liegt für die IO 7.0 aufgrund der Teil-

Außerbetriebnahmen und Verlegung der Kläranlage nach Süden aber bereits unter 

den Immissionsrichtwertgrenzen (zwischen 43,4 und 44,3 dB(A) und wird sich damit 

bereits gegenüber dem Altbestand Palm, dessen Zusatzbelastung bei 46 bis 48 dB(A) 

liegt, merkbar verringern. Die Gesamtbelastung an den IO 7.0  verringert sich im 

Übergangsbetrieb um rund 1 dB(A).  

Vor dem Hintergrund der bereits erörterten Sonderfallprüfung für den Dauerbetrieb 

und den Rechtsgedanken der Nr. 3.2.1 Abs. 4 TA Lärm führt der Übergangsbetrieb 

auch an den IO 7.0 keine unzulässigen schädlichen Lärmbeeinträchtigungen herbei.  

 

Nach diesem ist von einer unzulässigen schädlichen Umwelteinwirkung des Über-

gangsbetriebs durch Lärm nicht auszugehen.  

 

Bewertung Verkehrslärm 

Unzulässige Umwelteinwirkungen aufgrund des Verkehrslärms sind nicht zu erwar-

ten. Nach Nr. 7.4 TA Lärm sind die Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück, 

die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Papierfabrik entstehen, der Anlage zuzu-

rechnen und zusammen mit den übrigen Anlagengeräuschen zu beurteilen.  

Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem 

Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sollen in Kur-, Wohn- und 

Mischgebieten durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermin-

dert werden, sofern  

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 

rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,  

-  keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und  

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

erstmals oder weitergehend überschritten werden.  

Diese drei Kriterien sind kumulativ zu verstehen, d. h. es müssen Maßnahmen ergrif-

fen werden, wenn alle drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sind. 
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Hinsichtlich des Verkehrslärms ergaben die Gutachten zum Antrag keine solchen 

kumulativen Auswirkungen nach 7.4 TA Lärm. Als Ergebnis dieser Untersuchung 

wurde u.a. ermittelt, dass die Erhöhung des Beurteilungspegels der Verkehrsgeräu-

sche, bedingt durch den mit dem Vorhaben verbundenen bzw. zu erwartenden Fahr-

verkehr < 3 dB ist. Spätestens ab der Bundesstraße B19 ist eine Vermischung mit 

dem übrigen Verkehr zu erwarten. Damit halten sich die Umweltauswirkungen im zu-

lässigen Rahmen der geltenden Vorschriften.  

 

Zusammenfassende Bewertung  

Damit ist insgesamt der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräu-

sche (§ 5 Abs.1 Nr. 1 BImSchG) sichergestellt, und in Bezug auf Lärm sind bei Be-

achtung der geltenden Regelwerke und unter Einhaltung der geforderten Nebenbe-

stimmungen durch die Ast. durch Errichtung und Betrieb der Anlage keine erhebli-

chen schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten. An vielen Immissionsorten wirkt 

sich das Vorhaben sogar positiv auf die Lärmsituation in Unterkochen aus.  

 

Lichtemissionen 

Das Vorhabengebiet stellt sich derzeit als bestehendes vollständig beleuchtetes In-

dustriegebiet dar. Bedingt durch den 24 h-Betrieb des ansässigen Unternehmens ist 

aus Sicherheitsgründen eine nächtliche Beleuchtung erforderlich.  

An weiteren vorhandenen Lichtquellen in der Umgebung sind die beleuchteten Ver-

kehrswege (z.B. Aalener Straße) sowie die angrenzenden Siedlungsbereiche mit 

Wohn-, Misch- und Gewerbegebieten zu nennen.  

Der Untersuchungsraum kann somit als bereits stark vorbelastet hinsichtlich vorhan-

dener Lichtemittenten bewertet werden.  

Durch erforderliche Gebäudeaußenbeleuchtung kann es zu einer Beeinträchtigung 

der Allgemeinheit, der Nachbarschaft sowie des Straßenverkehrs kommen. Ebenso 

ergeben sich wechselwirkende Einflüsse auf die nachtaktive Tierwelt, insbesondere 

Insekten.  

 

Bei den Beleuchtungen wird darauf geachtet, dass seitliche Abstrahlungen vermieden 

werden. Hierzu soll u.a. an den Beleuchtungen Blendschutz installiert werden. Als 

Leuchtmittel sollen ausschließlich energiesparende LED-Leuchten zum Einsatz kom-

men. Diese ermöglichen eine zielgerichtete Beleuchtung von Flächen bei gleichzeiti-

ger Minimierung der Blendwirkung. Die LED-Leuchten sind nach oben abgeschirmt, 

bei der Wahl der Farbtemperatur soll auf eine Ausführung der LED Leuchten mit 

warm-weißer Farbtemperatur mit 3000 - 4000 Kelvin geachtet werden. Dadurch wer-
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den Lichtstreuung /Lichtverschmutzung sowie der Anflug von nachtaktiven Insekten 

reduziert. Die Außenleuchten werden dimmbar ausgeführt und können daher in ihrem 

Einsatz dem schwächer werdenden Tageslicht bzw. zeitlich sicherheitsrelevanten 

Anforderungen angepasst werden. Um die Lichtemissionen weiter zu senken, soll die 

Außenbeleuchtung ab 24:00 Uhr auf sicherheitsrelevante Beleuchtungsstärke redu-

ziert werden.  

 

Die erforderliche Gebäudeaußenbeleuchtung wird so ausgerichtet bzw. ausgeführt, 

dass es nicht zu einer Beeinträchtigung der Allgemeinheit, der Nachbarschaft sowie 

des Straßenverkehrs kommt. Als Teil des Genehmigungsantrags wurde ein Beleuch-

tungskonzept entwickelt (Antragsunterlage 7.3). Die Beleuchtungssimulation in der 

Antragsunterlage 23.12 zeigt, dass die Reichweite der Beleuchtung nur unwesentlich 

über die Grenzen des Vorhabengebiets ragt.  

Insofern ist von keiner erheblichen Umweltbeeinträchtigung des Vorhabens in Bezug 

auf die Lichtemissionen auszugehen.  

 

b. Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt/ Artenschutz 

 

Das Vorhabengelände wird - wie auch das Umfeld - seit langem für industrielle, ge-

werbliche und landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt und ist aufgrund seiner anthro-

pogenen Entwicklung erheblich verändert. Bei der Betrachtung der Auswirkungen des 

Vorhabens auf terrestrische und aquatische Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-

falt sind in erster Linie die Flächeninanspruchnahme der Bauflächen, die Emission 

von Luftschadstoffen sowie die Entnahme von Wasser und Einleitung von gereinig-

tem Abwasser zu betrachten. 

Das Vorhabengebiet ist nicht Bestandteil eines Biotopverbundsystems und liegt nicht 

innerhalb von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) oder in Vogelschutzge-

bieten (SPA). Es sind keine sonstigen Landschafts-, Naturschutz-, oder Vogelschutz-

gebiete für das Gelände ausgewiesen. Es liegt zwischen zwei Teilgebieten des FFH-

Gebietes „Heiden und Wälder zwischen Aalen und Heidenheim“ (DE 7226-311). Nach 

Westen hin beträgt die Entfernung ca. 100 m, das Teilgebiet östlich des Vorhabenge-

biets befindet sich in einer Entfernung von ca. 350 m. Im näheren Abstrom der Ab-

wassereinleitung befindet sich gemäß dem UVP-Bericht kein wasserabhängiges FFH-

Gebiet. Von Seiten des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde darüber hinaus ge-

prüft, ob eine Betroffenheit des FFH-Gebiets „Kochertal Abtsgmünd - Gaildorf und 

Rottal (Gebietsnummer 7024-341) gegeben sein kann. Dieses beginnt erst ca. 16 km 

im Abstrom der Einleitung der Ast.. Der Abstand zum Vogelschutzgebiet „Ostalbtrauf 
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bei Aalen“ (DE 7126-401) beträgt ca. 1,5 km. Das Vorhabengebiet liegt im Grenzbe-

reich der beiden naturräumlichen Einheiten Nr. 96 „Albuch und Härtsfeld“ und Nr. 102 

„Östliches Albvorland“. Ausweislich der Daten- und Kartendienste der LUBW ist die 

potenzielle Vegetation mit „Siedlungsfläche (S)“ angegeben. 

Der Regionalplan Ostwürttemberg stellt die unbebauten Bereiche westlich der Bun-

desstraße 19 als Regionalen Grünzug dar.  

Der Landschaftsplan stellt im Bereich des Vorhabengebiets zwei „Flächen für Maß-

nahmen“ in Aalen-Unterkochen als „lokal bedeutsamen Freiraum“ dar: Entlang des 

Schwarzen Kochers und der Mündungsstrecke des Weißen Kochers liegt im Süden 

ein gemäß Landschaftsplan wichtiger innerörtlicher Freiraum mit zahlreichen Biotop-

strukturen wie Streuobstwiesen, Hecken, Brachflächen und dem Flusslauf des 

Schwarzen Kochers mit teilweise gut ausgeprägtem Galeriewald. Der Mündungsbe-

reich des Weißen Kochers in den Schwarzen Kocher wurde durchgängig umgestaltet 

und renaturiert. Die verbliebenen Restflächen des Freiraums zwischen den Gewerbe-

gebieten entlang der Kochertalstraße und Neukochen sind als Bindeglied zwischen 

Albuch im Südwesten und Härtsfeld im Nordosten von Beeinträchtigungen durch Be-

bauung freizuhalten. 

 

Die faunistischen Erhebungen wurden für das Vorhabengebiet sowie die unmittelbar 

angrenzenden Bereiche (50 bis 100 m) durchgeführt. Nach den im Fachbeitrag Ar-

tenschutz (Antragsunterlage 29) und im Umweltverträglichkeitsbericht (Antragsunter-

lage 10.2) ausführlich dargestellten Erhebungen, auf die Bezug genommen wird, 

wurden folgende Arten festgestellt: 

- 8 Fledermausarten wurden im Vorhabengebiet nachgewiesen, darunter auch die 

Mopsfledermaus, die auf der Roten Liste BW als „vom Aussterben bedroht“ gelis-

tet ist. Quartiere sind aber nicht vorhanden (nur sporadische Tagessschlafquartie-

re bzw. Verstecke für kurze Ruhepausen in der Nacht). 

- 58 Vogelarten wurden im Vorhabengebiet festgestellt, davon sind 56 Arten nach 

dem BNatSchG besonders geschützt und von diesen wiederum 4 Arten auch 

streng geschützt; die streng geschützten Vogelarten (Turmfalke, Mäusebussard, 

Rotmilan und Grünspecht) überfliegen und nutzen das Vorhabengebiet gelegent-

lich als Nahrungshabitat. Im Vorhabengebiet waren keine streng geschützten 

Brutvogelarten zu finden. 

- Nur an einem Tag wurden vereinzelte Zauneidechsen im südwestlichen Bö-

schungsbereich zur B 19 nachgewiesen. Die nachweislich besonders geeigneten 

und wertvollen Reptilienlebensräume liegen außerhalb des Vorhabengebiets in 
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den südwestlichen Böschungsbereichen und den Bereichen des naturnah gestal-

teten Kochers. 

 

Für die Prüfung des Schutzgutes, Pflanzen und biologische Vielfalt wurden vegetati-

onskundliche Erhebungen für das Vorhabengebiet und die unmittelbar angrenzenden 

Bereiche (50 bis 100 m) durchgeführt und im Umweltverträglichkeitsbericht darge-

stellt.  

 

Das Betriebsgelände wird von großflächigen, versiegelten Betriebs- und Verkehrsflä-

chen sowie von mehrgeschossigen Produktions- und Verwaltungsgebäuden geprägt. 

In den unbebauten Randbereichen sind größere Grünlandflächen, Ackerflächen so-

wie stellenweise höherwertige Gehölzbestände vorhanden. Die wertvollsten Lebens-

räume liegen am und um den Bereich des renaturierten Kochers mit einem gepflanz-

ten Ufergehölzsaum von Eschen und Erlen in einem frühen Entwicklungsstadium. 

Diese Bereiche bleiben durch das Vorhaben in ihrem Bestand erhalten. Hier wird sich 

voraussichtlich ein gewässerbegleitender Auwaldstreifen entwickeln, der hohen Ar-

tenreichtum bieten kann. Es wurden keine seltenen oder geschützten Pflanzenarten 

im Vorhabengebiet festgestellt. Andere von sehr gering bis hoch eingestuften Lebens-

räume im und um das nördliche parkähnliche Gelände sowie im südlichen Bereich, in 

dem Brachflächen und Gehölzbestände im Umfeld des Kocher liegen, gehen teilwei-

se verloren, bleiben teilweise erhalten oder werden im Rahmen von Ausgleichsmaß-

nahmen aufgewertet. Zielsetzungen für die Flächen sind der Erhalt der Grünstruktu-

ren und die Sicherung der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft.  

 

Die Flächenanteile der unterschiedlichen Nutzungen/Biotoparten im Vorhabengebiet 

sowie deren Veränderungen durch die Durchführung des Vorhabenhabens sind im 

Umweltbericht (Antragsunterlage 10) und im Landschaftspflegerischen Begleitplan 

(Antragsunterlage 24) ausführlich auch unter der Bewertung  der verschiedenen Bio-

toptypen nach den Kategorien der baden-württembergischen Ökokonto-Verordnung 

(ÖKVO) beschrieben. Hierauf wird Bezug genommen. Im Vorhabengebiet werden 

zusätzliche 3,1 ha Böden überbaut bzw. vollversiegelt. Im Vorhabengebiet von 25,9 

ha Fläche stehen dann 12,9 ha versiegelten Flächen (Anlagen, Gebäude, Verkehrs-

flächen) 13,0 ha Grün- und Ausgleichsflächen bzw. Gewässer des Kocherverlaufs 

gegenüber. 
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Hinsichtlich einer Bewertung der aquatischen Pflanzen im Untersuchungsraum be-

zieht sich die Antragsunterlage 10 Umweltverträglichkeitsprüfung auf Ergebnisse der 

LUBW zur Bewertung von Makrophyten und Phytobenthos (kurz: MuP) für den mün-

dungsnahen Weißen Kocher und den Kocher in Wasseralfingen für das Jahr 2012 

sowie auf Aussagen des gewässerökologischen Fachbeitrags von pro aqua (Antrags-

unterlage 4.2 im Wasserrechtsverfahren). Nach den Ergebnissen der LUBW schnei-

det der Weiße Kocher bei der Qualitätskomponente MuP mit einer Gesamteinstufung 

„gut“ und der Kocher bei Wasseralfingen mit „mäßig“ ab. Die Unterschiede werden im 

Zusammenhang mit den trophischen Verhältnissen und dabei insbesondere den 

Phosphatkonzentrationen gesehen.  

 

Seit der Einreichung der Antragsunterlagen liegen zwischenzeitlich zum Stand 

07/2019 aktualisierte Ergebnisse der LUBW für den 3. Bewirtschaftungszyklus WRRL 

für die biologische Überwachung der Qualitätskomponente Makrophyten und Phyto-

benthos für die Jahre 2015 bis 2017 vor. Danach liegt die Bewertung der Komponen-

te MuP sowohl an den Messstellen am Kocher in Wasseralfingen, Hüttlingen und 

Abtsgmünd als auch für den Weißen Kocher bei „mäßig“ bei einer teilweise offen-

sichtlichen Nährstoffbelastung und es besteht somit Handlungsbedarf.  

Der gewässerökologische Fachbeitrag von pro aqua vergleicht die Wasserpflanzen-

bestände vor und nach der Kocherumgestaltung oberhalb und unterhalb der Einlei-

tung durch die Antragstellerin. Während im alten Flussbett ein gleichbleibendes 

Wachstum an polsterbildenden Wasserpflanzen (Quellmoos, Zannichelia u.a.) domi-

nierte, setzen sich die Wasserpflanzenbestände unter den veränderten Randbedin-

gungen der Renaturierung ausschließlich aus Fadenalgen (Cladophora sp.) zusam-

men. Ob sich im Zuge der Sukzessionsentwicklung und der zukünftig veränderten 

Einleitungssituation des gereinigten Abwassers künftig höhere Wasserpflanzen ein-

stellen, bleibt abzuwarten. In der bestehenden Situation scheint zumindest unterhalb 

der Einleitung eine relativ hohe Geschiebeumlagerung das Pflanzenaufkommen zu 

unterdrücken.  

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere durch das Vorhaben können im Wesentlichen 

durch die vorhabenspezifischen folgenden Wirkfaktoren verursacht werden:  

- Flächenverbrauch/-versiegelungen mit Inanspruchnahme von Lebensräumen,  

- Störwirkungen durch Lärm (v.a. Baulärm),  

- Artenschutzrechtliche Betroffenheiten,  

- Emissionen 
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Im Hinblick auf die von der Anlage ausgehenden Luftemissionen können sich Auswir-

kungen aufgrund von Stoffeinträgen in naturschutzrechtlich geschützte Gebiete erge-

ben. 

Schutzgutbezogene Wechselwirkungen sind vor allem zwischen Vegetation und Kli-

ma bzw. Lufthygiene sowie mit dem Landschaftsbild gegeben.  

 

Bau- und betriebsbedingt wird es eine Veränderung großer Teile des Vorhaben-

gebiets geben, die teils temporäre Baulärmstörung und Flächenbeeinträchtigung, teils 

dauerhafte Inanspruchnahme von Lebensräumen durch Flächenverbrauch, Versiege-

lung oder Überbauung zur Folge hat. Bislang bestehende Grünflächen in den Rand-

gebieten bleiben bestehen. Innerhalb des Baufeldes gelegene Vegetationsstrukturen 

werden beseitigt, dies sind Acker- und Grünlandflächen sowie Gehölzbestände und 

Ruderalfluren. Gemäß der durchgeführten Öko-Bilanzierung wurde im Vorhabenge-

biet ein Kompensationsdefizit ermittelt, das im weiteren Umfeld des Vorhabens auf 

ca. 1,7 ha Flächen, welche in einer Entfernung von 1 bis 3 km in demselben Natur-

raum wie das Vorhabengebiet auf Gemarkung Unterkochen liegen, mittels externer 

Maßnahmen (Grünlandextensivierung) ausgeglichen wird. 

 

Mögliche Auswirkungen der Wärme- und Stoffeinträge aus der Errichtung und dem 

Betrieb der PM5neu auf die aquatischen Organismen (Makrozoobenthos und Fisch-

gemeinschaften) werden bei der Betrachtung des Schutzgutes Oberflächenwasser 

behandelt.  

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen können im Wesentlichen durch die vorha-

benspezifischen Faktoren des Flächenverbrauchs/ -versiegelung und den damit ver-

bundenen Verlust von Biotopfunktionen sowie die Emission von Schadstoffen verur-

sacht werden. Auf die ausführlichen Darstellungen in den Antragsunterlagen (Nr.10.2, 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung und Nr. 24.1, landschaftspflegerischer Begleit-

plan) wird insoweit verwiesen.  

 

Die bau- und anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme sind im Wesentlichen iden-

tisch. Unterschiede resultieren in Bezug auf die für die Bauphase zusätzliche tempo-

räre Inanspruchnahme von Lager- und Abstellflächen für Baumaterialien und Bau-

fahrzeuge (Baustelleneinrichtungsflächen). Diese Flächen umfassen im Wesentlichen 

bereits im Bestand oder nach Abschluss der Baumaßnahmen versiegelte Flächen auf 

dem Werksgelände. Die lokal bedeutsamen Freiräume bleiben auch nach Durchfüh-

rung des Vorhabens entsprechend der Festsetzungen im Bebauungsplan „Industrie-



- 74 - 

gebiet Breitwiesen-Neukochen“ weitestgehend erhalten bzw. von Überbauung oder 

Versiegelung ausgenommen.  

 

In der Betriebsphase werden Luftschadstoffemissionen von der Anlage freigesetzt. 

Die hieraus resultierenden Luftschadstoffimmissionen und -depositionen können das 

Schutzgut Pflanzen potenziell beeinträchtigen. Die durch das Vorhaben verursachten 

Luftschadstoffemissionen werden in der Antragsunterlage 6.2 dargestellt Hierauf wird 

Bezug genommen.  

 

Da die Bedeutung des Vorhabengeländes als Lebensraum für wild lebende Pflanzen 

und Tiere gering ist, bestehen Wechselwirkungen des Schutzgutes Tiere und Pflan-

zen vor allem mit dem Schutzgut Fläche und Boden hinsichtlich der Bewertung der 

Grünbestände. 

Der Erhalt bestehender und die Entwicklung neuer Gehölzflächen auch entlang des 

Kochers verringern die Barrierewirkung des Vorhabengebiets für Tiere durch die Er-

haltung /Schaffung von Trittsteinbiotopen. Der Schutz von Einzelbäumen dient dem 

Erhalt wichtiger Lebensraumstrukturen von Tieren in einer besiedelten Landschaft, im 

Bereich des Rollenlagers werden neue Einzelbäume gepflanzt. Die Anlage von 

Baumhecken innerhalb des Industriegebiets und Bepflanzung der nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen (innere Durchgrünung) fördert dieses Biotopverbundsystem und 

verringert mikroklimatische Auswirkungen der Versiegelung.  

Die Entwicklung von extensiv gepflegten Wiesen im Vorhabengebiet mindert Beein-

trächtigungen von Offenlandarten. Die verbliebenen unbebauten Restflächen des 

Freiraums zwischen den Gewerbegebieten entlang der Kochertalstraße im Norden 

und Neukochen (Papierfabrik Palm) im Süden werden als Bindeglied zwischen Al-

buch im Südwesten und Härtsfeld im Nordosten von Beeinträchtigungen durch Be-

bauung freigehalten. Der Talgrund entlang dem Kocher wird soweit wie möglich in 

diesen Freiraumverbund einbezogen werden. 

Nachteilige Auswirkungen auf Fauna und Flora sowie die Biotope werden zudem 

durch die Formulierung entsprechender Nebenbestimmungen und die Festsetzungen 

des Bebauungsplanes, die gem. § 135a BauGB durch die Antragstellerin durchzufüh-

ren sind, verringert.  

 

Weitere Maßnahmen zur Vermeidungs- und Verminderung der Auswirkungen auf 

dieses Schutzgut ergeben sich aus den vorgesehenen Maßnahmen bei den Schutz-

gütern Luft, Fläche, Boden, Wasser und Tiere, mit welchem das Schutzgut Pflanzen 

in einer engen Wechselwirkung steht. 
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Hinsichtlich der Auswirkungen der Luft-Emissionen gelangten die durchgeführten 

Ausbreitungsrechnungen zu dem Ergebnis, dass die Zusatzbelastungen die Irre-

levanzkriterien der TA Luft im Immissionsmaximum und daher im gesamten Beurtei-

lungsgebiet erfüllen. 

Daher kann nach Nr. 4.1 Buchstabe c) der TA Luft davon ausgegangen werden, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen durch den Planzustand nicht hervorgerufen werden 

können. Eine beurteilungsrelevante Veränderung der Vorbelastungssituation (insbe-

sondere durch Stickstoffdioxid) ist durch den hier betrachteten Plan-Zustand nicht zu 

erwarten. Zu berücksichtigen ist ferner, dass im hier betrachteten Plan-Zustand das 

bestehende Heizkraftwerk und dessen Emissionen und Immissionsbeiträge substitu-

iert werden, so dass die tatsächlich hinzukommende Immissionsbelastung nochmals 

geringer als die ausgewiesenen Zusatzbelastungsbeiträge ausfallen wird. 

 

Merkmale und Maßnahmen, mit denen die Auswirkungen der Wärme- und Stoffein-

träge aus der Errichtung und dem Betrieb der PM5neu auf die aquatischen Organis-

men (Makrozoobenthos und Fischgemeinschaften) vermindert werden können, wer-

den bei der Betrachtung des Schutzgutes Oberflächenwasser behandelt. In Bezug 

auf die Einleitung von Nährstoffen in den Kocher wird durch entsprechende Neben-

bestimmungen sichergestellt, dass die für den Betrieb der Kläranlage erforderliche 

Dosierung der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor minimiert wird.  

 

Der Bewertung der Eingriffe in das Schutzgut Tiere und Pflanzen werden umweltbe-

zogene Tatbestandsmerkmale der einschlägigen Fachgesetze (BNatSchG, Rote Lis-

ten gefährdeter Tiere und Pflanzen, Bundesartenschutzverordnung) sowie sonstiger 

fachbezogener Unterlagen zugrunde gelegt: 

Eine detaillierte naturschutzfachliche Bewertung der betroffenen Arten fand im „Fach-

beitrag Artenschutz“ statt (Antragsunterlage 29.1), die bereits im Rahmen des Be-

bauungsplanverfahrens für das Vorhabengebiet erstellt wurde. Der plausiblen Fest-

stellung hierin, dass die Kriterien für die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

(Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbot) nicht erfüllt sind, schließt sich die Ge-

nehmigungsbehörde an. Wesentlich dafür ist, dass alle von den geplanten Nutzungen 

beeinträchtigten Tier- und Pflanzenarten mit ihren Populationen sich in ihrem Erhal-

tungszustand nicht verschlechtern bzw. eine ausreichende Lebensraumfläche für den 

Fortbestand der Populationen erkennbar erhalten bleibt. 

 

In die Bewertung der Umweltverträglichkeit für das Schutzgut „Tiere und Pflanzen“ 

fließen die hohe Vorbelastung des seit über 100 Jahren stark industriell und agrarisch 
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genutzten und insgesamt anthropogen geprägten Vorhabengebiets und das hohe 

Verkehrsaufkommen im Areal ein. Das Gebiet ist überwiegend von nicht gefährdeten 

Tierarten besiedelt, nur vereinzelt kommen streng und besonders geschützte Arten in 

geringer Individuenzahl vor. Für diese sind keine Brutquartiere im Gebiet nachgewie-

sen. Neben dem sehr geringwertigen Fabrikgelände bestehen kleinere Flächen mit 

hochwertigen Lebensräumen (ältere Gehölzbestände). Das Werksgelände ist daher 

insgesamt von mittlerer Wertigkeit und als Lebensraum für Tiere von geringerer Be-

deutung.  

Die bau- und anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme von Biotopen sind im We-

sentlichen identisch. Unterschiede resultieren in Bezug auf die für die Bauphase zu-

sätzliche, temporäre Inanspruchnahme von Lager- und Abstellflächen für Baumateria-

lien und Baufahrzeuge (Baustelleneinrichtungsflächen). Diese Flächen umfassen im 

Wesentlichen bereits im Bestand versiegelte Flächen auf dem Werksgelände. Diese 

temporäre Flächeninanspruchnahme sind im Hinblick auf das Schutzgut Pflanzen 

unerheblich. 

 

In Bezug auf die Emission von Luftschadstoffen werden keine erheblichen Mengen an 

Schadstoffen mit Anreicherungspotenzial freigesetzt. Erhebliche nachteilige Auswir-

kungen auf Schutzgüter und insbesondere das Schutzgut Pflanzen sind nicht zu er-

warten. 

 

Hierzu dienen die geplanten Vermeidungs-, Minderungs- und Gestaltungsmaßnah-

men. Weiter verbleiben im Umfeld der geplanten Nutzungen hinreichend geeignete 

Habitatstrukturen, die den betroffenen lokalen Populationen die weitere Existenz er-

möglichen. 

 

Die Umweltverträglichkeit wurde bezogen auf das Schutzgut Tiere, wie auch den Ar-

tenschutz, sowie auch mittelbar für das Schutzgut Pflanzen (durch die dortigen Be-

wertungen zum Schutzgut Natur und Landschaft sowie den Flächen- und Biotopver-

brauch) bereits im Rahmen des Bauleitplanverfahrens festgestellt. Dort fand eine ein-

gehende Bewertung der möglichen Auswirkungen statt – erhebliche zusätzliche oder 

andere Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen konnten im Rahmen der 

hier vorliegenden Umweltverträglichkeitsprüfung  nicht festgestellt werden. Die kon-

krete Planung sieht sogar ein Minus im Vergleich zu den bauleitplanfestgestellt zuläs-

sigen Überbauungen und keine flächendeckende Ausnutzung der maximal zulässigen 

Bauräume vor. 
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Im Fachbeitrag Artenschutz im Rahmen des Bauplanungsverfahrens wurden die ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogel-

arten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden 

könnten, ermittelt und dargestellt. Der Fachbeitrag Artenschutz stellt fest, ob die Krite-

rien für die Verbotstatbestände (Schädigungsverbot und Störungsverbot) erfüllt sind. 

Der plausiblen Feststellung hierin, dass die Kriterien für die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände (Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbot) nicht erfüllt sind, 

schließt sich die Genehmigungsbehörde an. Wesentlich dafür ist, dass alle von den 

geplanten Nutzungen beeinträchtigten Tier- und Pflanzenarten mit ihren Populationen 

sich in ihrem Erhaltungszustand nicht verschlechtern bzw. eine ausreichende Lebens-

raumfläche für den Fortbestand der Populationen erkennbar erhalten bleibt. 

 

Auch die naturschutzrechtliche biotopbezogene Eingriffs-/Ausgleichsthematik sowie 

der Artenschutz wurden darüber hinaus bereits im Rahmen des Bebauungsplanver-

fahrens für das Vorhabengebiet abgearbeitet und einer Bewertung unterzogen. 

Maßnahmen zum Ersatz und Ausgleich gem. §§ 14 ff BNatSchG wurden ebenfalls im 

Bebauungsplan festgesetzt und sind gem. § 135a BauGB durch die Antragstellerin 

durchzuführen. Hier wurden gegenüber dem konkreten Immissionsschutzrechtlichen 

Vorhaben Ausgleichs- und Ersatzflächen von insgesamt 3,0 ha festgesetzt. 

Nach Stellungnahme von unterer Naturschutzbehörde und keinen anderslautenden 

Bedenken der höheren Naturschutzbehörde entspricht das Vorhaben den umwelt-

rechtlichen Erfordernissen.  

Darüber hinaus wurde hier auch festgestellt, dass keine Notwendigkeit zusätzlicher 

vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen besteht (CEF-Maßnahmen, vgl. § 44 Abs. 5 

BNatSchG). Der Umsetzung des Vorhabens stehen damit aus Gründen des Arten-

schutzrechts ausweislich der vorgenommenen Untersuchungen keine Hindernisse 

entgegen 

 

Insofern findet, insbesondere unter dem Gesichtspunkt von § 18 Abs. 2 BNatSchG 

und § 50 Abs. 3 UVPG, im vorliegenden Verfahren keine abweichende Bewertung 

statt.  

 

In Bezug auf die Einleitung von Nährstoffen in den Kocher wird durch entsprechende 

Nebenbestimmungen sichergestellt, dass die für den Betrieb der Kläranlage erfor-

derliche Dosierung der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor minimiert wird.  
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Die Bewertung der Auswirkungen der Wärme- und Stoffeinträge aus der Errichtung 

und dem Betrieb der PM5neu auf die aquatischen Organismen (Makrozoobenthos 

und Fischgemeinschaften) erfolgt bei der Betrachtung des Schutzgutes Oberflächen-

wasser.  

 

c. Schutzgut Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 

 

Schutzgut Fläche und Boden 

 

Altablagerungen einschl. Kampfmittel 

Im Bereich Breitwiesen östlich der Papierfabrik Palm wurde eine Altlasten-

untersuchung durch die Firma GeoConsult durchgeführt, welche keine Belastungen 

nachweisen konnte. In Rahmen der Bestandsaufnahme Neckar zur Wasserrahmen-

richtlinie werden in Bereich des Kochers keine sanierungsbedürftigen Altlasten nach 

BBodSchG mit Wirkungspfad Boden – Grundwasser oder Oberflächenwasser aufge-

führt (RP Stuttgart 2005). Im Zuge der Kocherrenaturierung wurden Altablagerungen 

im Bereich Breitwiesen erfasst und ordnungsgemäß entfernt. 

Der wirksame Flächennutzungsplan enthält keine nachrichtlichen Darstellungen von 

Altablagerungen bzw. Altstandorten. 

Im Vorfeld der Kocherrenaturierung wurden die Grünland- und Ackerflächen südlich 

der Sutorstraße zwischen altem Kocherverlauf und dem Radweg entlang der Bahnli-

nie untersucht. 

In den 1960er Jahren war es auf der ca. 19.200 m² großen Fläche zur Ablagerung 

von Fremdmaterial gekommen. Es handelte sich dabei um stark wasserhaltiges 

Zopfmaterial aus der Altpapier-Aufbereitung (Pulper). Außerdem wurde Schotter/Kies 

aufgebracht, um die Fläche im Rahmen der Ablagerungstätigkeit mit Baugerät be-

fahrbar zu machen, da reines Zopfmaterial keine ausreichende Tragfähigkeit auf-

weist. Zopfmaterial besteht in der Regel aus Schnüren, Drähten, Blech, Plastik usw. 

mit einem hohen Anteil an aufgeschlämmtem Altpapier. Weiterhin gab es Infor-

mationen, dass der Betonabbruch eines alten Bunkers in der Auffüllung enthalten ist. 

Ein Bodengutachten wurde erstellt (Antragsunterlage 10.3), um die Zusammen-

setzung und chemische Belastung von Auffüllungsmaterial im Vorhabengebiet zu un-

tersuchen und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Material für den Fall 

einer eventuellen zukünftigen Bebauung der Untersuchungsfläche zu geben. 

 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat 

ergeben, dass für das Vorhabengebiet keine Bombenabwürfe bekannt sind. 
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Böden können durch Bodenaushübe, -abträge, -umlagerungen und -auffüllungen be-

einträchtigt werden, da diese Eingriffe im Allgemeinen zu einer Zerstörung des ent-

wickelten Bodengefüges führen. Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen wurden 

im Baufeld Bodenverunreinigungen festgestellt (Antragsunterlage 11.3) Aufgrund der 

vorliegenden anthropogenen Veränderungen ist die Leistungsfähigkeit der anstehen-

den Böden im Naturhaushalt eingeschränkt. 

 

Bei Bauarbeiten aufgedeckte Kampfmittel können durch Erschütterungen explodieren 

oder bei Beschädigung Schadstoffe emittieren. Dadurch können die Schutzgüter 

Mensch, Boden, Wasser geschädigt oder beeinträchtigt werden. 

 

Im Zuge der Baumaßnahmen sind weitergehende Untersuchungen zum Verschmut-

zungsgrad durchzuführen, um die erforderlichen Maßnahmen zum Umgang bzw. zur 

Beseitigung des betroffenen Materials zu bestimmen. Es ist sicherzustellen, dass das 

belastete Material im Rahmen der Baumaßnahmen ordnungsgemäß wiederverwen-

det bzw. fachgerecht entsorgt wird. 

 

Gesamtbetrachtet kann festgestellt werden, dass aus den Auffüllungen keine Gefähr-

dung der Schutzgüter zu befürchten ist, soweit die Nebenbestimmungen beachtet 

werden. Insofern sind keine Gründe ersichtlich, die schädliche Umwelteinwirkungen 

bewirken. 

 

Bodenbeschaffenheit und -funktion  

Der Untersuchungsraum umfasst das Vorhabengebiet sowie einen 50 m-Korridor ent-

lang der Kochertalstraße, um mögliche Beeinflussungen verkehrs- und gewerblich 

bedingter Stoffeinträge auf das Schutzgut Boden mit berücksichtigen zu können. 

 

Das Vorhabengebiet liegt in der Talaue des Kochers, die innerhalb des Vorhaben-

gebiets auf einer Höhe zwischen 451 m üNN und 448 m üNN liegt. Das Werksge-

lände steigt in nördlicher Richtung von ca. 451 m üNN auf bis zu 464 m üNN im nörd-

lichen Vorhabengebiet an. 

Die Täler der Flüsse und Bäche im Bereich Unterkochen sind ursprünglich mit einer 

Schicht aus jüngerem Flusskies und Auelehm bedeckt. Künstliche Auffüllungen finden 

sich im Bereich der Einmündung des Weißen Kochers auf dem Gelände der Firma 

Wöhr, im Bereich der Papierfabrik, der nördlichen Breitwiese und der Kläranlage Un-

terkochen. 
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Der Großteil des Vorhabengebiets wird als Siedlungsfläche (weiß) dargestellt. Nur im 

östlichen Teil des Vorhabengebiets, östlich des alten Kocherverlaufs, existieren noch 

Böden, die als Aueböden anzusprechen sind, aber ebenfalls bereits einer anthropo-

genen Veränderung unterlagen. In diesem Bereich wurde im Jahr 2014 im Zuge einer 

Renaturierungsmaßnahme der Kocher umverlegt. Die Aueböden unmittelbar westlich 

der kommunalen Kläranlage Unterkochen werden ackerbaulich genutzt. 

 

Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter werden durch folgende Wirkfaktoren 

verursacht: 

- Flächenverbrauch 

- Bodenaushub 

- Emission von Luftschadstoffen 

- Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

 

Aufgrund der eingeschränkten Bodenfunktionen im bereits weitgehend bebauten Vor-

habengebiet ist während der Bauphase nicht mit erheblichen zusätzlichen Beeinträch-

tigungen für das Schutzgut Fläche / Boden zu rechnen. Kleinräumig sind Beeinträch-

tigungen jedoch nicht auszuschließen. Bei Abtrag, Lagerung und Transport von Bö-

den können die ursprüngliche Horizontabfolge und das Bodengefüge nachteilig ver-

ändert oder zerstört werden. Zudem besteht die Gefahr möglicher Stoffeinträge über 

Baustellenfahrzeuge oder durch den Aushub kontaminierter Bodenmassen. 

 

Flächenverbrauch 

Der Versiegelungsgrad des aktuellen Vorhabengebiets wird von derzeit 36 % auf ca. 

49 % ansteigen, wodurch grundsätzlich Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche zu 

erwarten sind. 

 

Bodenverluste 

Die Bodenqualität wird am Standort zum Großteil als gering bis mittel bewertet. Stel-

lenweise werden aber auch Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit bean-

sprucht, die derzeit landwirtschaftlich genutzt werden. Weitere Eingriffe in den Boden 

sind für die Anlage eines geplanten Versickerungsbeckens erforderlich. Hier muss 

das natürliche Relief verändert werden. Das Becken wird jedoch naturnah gestaltet 

und begrünt, so dass die natürlichen Bodenfunktionen weitgehend wieder hergestellt 

werden können. 
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Emissionen von Luftschadstoffen 

Schädliche Umweltauswirkungen auf den Boden können durch die Deposition von 

Luftschadstoffen und eine Anreicherung von schwer abbaubaren Stoffen in den obe-

ren Bodenschichten auftreten. Die durch das Vorhaben verursachten Luftschadstof-

femissionen sind jedoch gering. Insbesondere werden keine Schadstoffe mit Anrei-

cherungspotenzial im Boden freigesetzt. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 

Schutzgüter und insbesondere das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten. 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die Anforderungen des Wasser-

haushaltsgesetzes (WHG) sowie der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu erfüllen, sodass im ordnungsgemäßen Be-

trieb keine Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter zu erwarten sind 

Von der Ast. in der UVU vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Verminde-

rung von potenziellen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Fläche sind: 

- Zur Minderung der Eingriffe in das Schutzgut Boden wurden bereits auf der Ebe-

ne der Bauleitplanung ein möglichst schonender Umgang mit Flächen sowie eine 

Begrenzung der Ansiedlungsflächen festgesetzt. 

- Im Vorhabengebiet sind zum Ausgleich von Beeinträchtigungen des Schutzguts 

Boden großflächige Extensivierungsmaßnahmen geplant, die eine Förderung des 

Bodenhaushaltes mit sich bringen. 

- Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind unversiegelt anzulegen und gärtne-

risch zu gestalten. 

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Lagerung und eines ordnungsgemäßen 

Umgangs mit Bau- und Einsatzstoffen. 

- Schonung und sparsamer Umgang mit dem Schutzgut Boden durch Realisierung 

des Baubetriebs innerhalb des Werksgeländes auf derzeit versiegelten Flächen 

oder Flächen, die zukünftig versiegelt / bebaut werden. Eine Nutzung von natur-

belassenen Böden wird vermieden. 

- Wiederverwendung von Bodenabträgen und -aushub vor Ort, soweit eine Wie-

derverwendung bzw. ein Wiedereinbau möglich ist. Sofern ein Wiedereinbau nicht 

möglich ist, hat eine externe fachgerechte Wiederverwendung oder Beseitigung 

des Bodenmaterials zu erfolgen. 

- Bei Baumaßnahmen sind beim Auffinden von Auffüllungen sowie von geruch- und 

farbauffälligem Bodenaushub in Abstimmung mit der zuständigen Bodenschutz-

behörde geeignete Maßnahmen zu ergreifen (separate Lagerung, gutachterliche 

Beprobung und Analyse, ggf. Entsorgung). 
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- Bereiche, in denen Böden mit bekannten Verunreinigungen vorliegen, sind ent-

sprechend sorgfältig auszuheben und temporär so auf dem Gelände zu lagern, 

das diese zu keiner Verfrachtung von Verunreinigungen in unbelastete Böden 

oder in das Grundwasser führen können. Das Bodenmaterial ist entsprechend 

seiner Einstufung der ordnungsgemäßen Beseitigung zuzuführen. 

- Maßnahmen zur Minderung von Luftschadstoffeinträgen sind identisch mit den 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von nachteiligen Einwirkungen 

auf das Schutzgut Luft. Diese Maßnahmen sind in der vorhandenen Anlagen-

technik und der Betriebsweise der Anlage integriert. 

 

Im vorliegenden Fall erfolgt die Flächeninanspruchnahme innerhalb eines bereits in-

dustriell genutzten Gebiets bzw. auf dessen randlich angrenzenden Flächen und be-

trifft somit deutlich anthropogen vorgeprägte Flächen. Eine Inanspruchnahme von 

unzersiedelten und unzerschnittenen Freiflächen erfolgt nicht. 

Im Bereich der geplanten Grün- und Ausgleichsflächen bleiben die natürlichen Bo-

denfunktionen uneingeschränkt erhalten und werden durch Extensivierungs-

maßnahmen weiter entwickelt. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden 

als Grünflächen gestaltet, so dass auch dort die natürlichen Bodenfunktionen weit-

gehend erhalten bleiben bzw. wieder hergestellt werden, auch wenn z.T. umfang-

reiche Veränderungen der Bodenstruktur zu erwarten sind. 

Dem Gebot der sparsamen Flächeninanspruchnahme wird damit entsprochen. Es 

sind Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Vorhabengebiets vorgesehen.  

Bezogen auf das Schutzgut Fläche und Boden wurde bereits im Rahmen des Bauleit-

planverfahrens festgestellt, dass die gesetzlichen Umweltanforderungen eingehalten 

sind. Dort fand eine eingehende Bewertung der möglichen Auswirkungen statt – er-

hebliche zusätzliche oder andere Auswirkungen konnten im Rahmen der hier vorlie-

genden Umweltverträglichkeitsprüfung  nicht festgestellt werden. Die konkrete Pla-

nung sieht sogar ein geringes Minus im Vergleich zu dem nach dem Bebauungsplan 

zulässigen Flächen- und Biotopverbrauch vor. Insofern hat die Genehmigungsbehör-

de die Bewertung im Bauleitplanverfahren als abschließend zu betrachten, und gem. 

§ 50 Abs. 3 UVPG sich dieser anzuschließen. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 

externen Flächen wurden außerdem dort in einem deutlich größeren Umfang als im 

immissionsschutzrechtlichen Verfahren ermittelt und auch verbindlich festgesetzt. 

Diese sind gem. § 135a BauGB durch den Vorhabenträger umzusetzen und nach 

Ausführung entsprechend nachzuweisen.  
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Schutzgut Wasser 

 

Oberflächengewässer 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Oberlauf des Kochers, der aus Karstquel-

len südlich von Oberkochen als Schwarzer Kocher und östlich von Unterkochen als 

Weißer Kocher entspringt. Auf der Höhe des Standortes der PM5neu vereinigen sich 

Schwarzer und Weißer Kocher zum Kocher. Gemäß der Bewirtschaftungsplanung 

nach EG-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) befindet sich das Vorhaben im Ab-

schnitt des Flusswasserkörpers 47-01 „Kocher oberhalb Adelmannsfelder Rot ohne 

Lein“ des Bewirtschaftungsplans Neckar. Der Wasserkörper 47-01 ist auf Höhe des 

Standorts der PM5neu als karbonatischer Mittelgebirgsbach des Typs 7 in die Fisch-

gemeinschaft des Salmoniden-Metarhithrals und am Standort der Landesmessstelle 

Hüttlingen, der sich 8,4 km unterhalb der Einleitungsstelle der PM5neu befindet, in die 

Fischgemeinschaft des Cypriniden-Rhithrals eingeordnet. Aufgrund zahlreicher Nut-

zungen und Einflüsse weist der Schwarze Kocher hinsichtlich der Gewässerstruktur 

bereits in Ursprungsnähe einen unbefriedigenden Zustand auf. Gemäß dem aktuali-

sierten Bewirtschaftungsplan Stand Dezember 2015 für den Bewirtschaftungszyklus 

2016 – 2021 ist der Kocher am Standort der PM5neu Programmstrecke zur Verbes-

serung von Durchgängigkeit, Mindestwasser und Gewässerstrukturen. Die Gewäs-

serstruktur des Kochers wurde im Bereich des Standorts mit der Maßnahme „Natur-

nahe Umgestaltung mit Beseitigung von Abstürzen und Verbesserung der Gewäs-

serstruktur“ im Jahr 2014 verbessert (Maßnahme 160,40-160,90, MaDok-ID 5065).  

 

Gemäß dem Wasserkörper-Steckbrief Flusswasserkörper, Stand Dez. 2015, ist der 

Flusswasserkörper 47-01 als „nicht erheblich verändert“ eingestuft. Der ökologische 

Zustand des Wasserkörpers ist insgesamt „mäßig“. Im Einzelnen sind die biologi-

schen Qualitätskomponenten Fische, Makrozoobenthos sowie Makrophyten und Phy-

tobenthos allesamt mit „mäßig“ bewertet. Bei den unterstützenden physikalisch-

chemischen Qualitätskomponenten Sauerstoffgehalt, Ammonium, Ammoniak, Nitrit 

sowie ortho-Phosphat-Phosphor sind die Orientierungswerte überschritten. Die unter-

stützenden hydromorphologischen Qualitätskomponenten sind als „nicht gut“ einge-

stuft. 

Der chemische Zustand des Wasserkörpers ist als schlecht bewertet, da die Umwelt-

qualitätsnorm der OGewV für Quecksilber überschritten ist.  

 

Die Antragstellerin entnimmt das für den Betrieb der PM5neu erforderliche Wasser 

dem Schwarzen Kocher bzw. als Notentnahme dem Kocher und leitet das gereinigte 
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Abwasser in den Schwarzen Kocher ein. Mit der betrieblichen Wassernutzung sind 

Auswirkungen auf das Oberflächengewässer verbunden, die es zu prüfen und bewer-

ten gilt. Hierzu wurden im Rahmen der Antragsunterlagen neben Emissionsbetrach-

tungen auch umfangreiche Betrachtungen zur Bewertung der Umweltverträglichkeit 

von Wasserentnahme und Einleitung auf das Oberflächengewässer als Immissions-

betrachtung vorgelegt. Vom Vorhaben umfasst sind auch die Beseitigung von Nieder-

schlagswasser sowie die Querung des Schwarzen Kochers mit einer Rohrbrücke. 

 

Die wesentlichen Wirkfaktoren zur Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 

durch das Vorhaben sind die Entnahme von Wasser aus dem Schwarzen Kocher 

bzw. dem Kocher für betriebliche Zwecke, die Menge und Qualität des gereinigten 

betrieblichen Abwassers und von Regenabflüssen, der Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen sowie die geplante Querung des Schwarzen Kochers mittels einer 

Rohrbrücke. Auch während der Errichtungsphase können Auswirkungen auf Oberflä-

chengewässer entstehen.  

Direkteinleitungen können die Gewässergüte der Oberflächengewässer belasten, was 

auch eine Beeinträchtigung der gewässergebundenen Fauna und Flora zur Folge 

haben kann (Wechselwirkung). Aufgrund der engen Beziehungen zu den Schutzgü-

tern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt werden die Auswirkungen des Vorhabens 

auf die aquatischen Schutzgüter bei der Betrachtung des Schutzguts Oberflächenge-

wässer mit abgehandelt. 

 

Bei der Entnahme von Wasser aus einem Gewässer kann sich eine schädliche Ge-

wässerveränderung im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG auch daraus ergeben, dass 

insbesondere bei Niedrigwasser die für die Gewässerökologie notwendige Mindest-

wasserführung nicht mehr gewährleistet ist und damit die Bewirtschaftungsziele des § 

27 WHG gefährdet werden. Nach § 33 WHG ist das Aufstauen eines oberirdischen 

Gewässers oder das Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen 

Gewässer nur zulässig, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die für das Gewässer 

erforderlich ist, um den Bewirtschaftungszielen für oberirdische Gewässer zu ent-

sprechen. 

Sowohl die mit der Einleitung des Abwassers verbundenen Stoffeinträge als auch der 

Wärmeeintrag können sich ebenfalls auf die Wasserqualität des Schwarzen Kochers 

bzw. Kochers sowie auf die wassergebundene Flora und Fauna auswirken.  

Maßgebliche Beurteilungsgrundlagen sind das WHG, das WG sowie die Oberflächen-

gewässerverordnung. Für oberirdische Gewässer gelten namentlich die Bewirtschaf-

tungsziele des § 27 WHG. Nach § 27 Abs. 1 WHG sind oberirdische Gewässer, so-
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weit sie nicht als künstlich oder erheblich verändert eingestuft sind, so zu bewirtschaf-

ten, dass eine Verschlechterung des ökologischen und chemischen Zustands des 

Wasserkörpers vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und ein guter ökologischer 

und chemischer Zustand des Wasserkörpers erhalten oder erreicht wird (Verbesse-

rungsgebot). Die Einstufung des ökologischen und chemischen Zustands von Ober-

flächengewässern erfolgt nach den Vorgaben der OGewV, in welcher die Vorgaben 

der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie national umgesetzt wurden. Gleichzeitig 

sind nach § 57 Abs.1 Nr. 2 WHG auch schädliche Gewässerveränderungen auszu-

schließen, die es auf lokaler Bezugsebene im Bereich der Einleitstelle zu betrachten 

gilt. 

 

Bei der Entnahme von Wasser aus dem Schwarzen Kocher sollen nachteilige Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Oberflächengewässer zunächst durch Maßnahmen der 

Wassereinsparung und durch geschlossene Wasserkreisläufe vermindert werden. 

Durch eine Mehrfachnutzung von Prozesswasser und Rückführung von gereinigtem 

Abwasser aus der Betriebskläranlage in den Produktionsprozess kann erreicht wer-

den, dass der Betrieb der PM5neu trotz einer Produktionserhöhung zu keiner Erhö-

hung der Wasserentnahmemenge und keinen erhöhten Wasserdampfverlusten und 

damit auch zu keiner Änderung der eingeleiteten Abwassermengen führt. Die Was-

serentnahme soll daher entsprechend der derzeit bestehenden wasserrechtlichen 

Erlaubnis weiterhin max. 16.848 m³/d betragen. Die bisherige Mindestwasserführung 

von 70 l/s nach der Betriebswasserentnahme der Ast. betrifft derzeit eine Fließstrecke 

von etwa 620 m. Zukünftig soll die Rückführung des entnommenen Wassers (bis zu 

11.160 m³/d) unmittelbar direkt unterhalb der im Zusammenhang mit der Wasserent-

nahme ausgeführten Sohlgleite erfolgen. Dadurch verkürzt sich die Strecke mit gerin-

ger Wasserführung auf eine Fließstrecke von etwa 63 m und damit auf den eigentli-

chen Sohlgleitenbereich. Hierdurch wird eine sogenannte Ausleitungsstrecke vermie-

den, also eine Strecke im Gewässerbett, die nur mit einer Teilwassermenge des na-

türlichen Abflusses dotiert wird. Durch die Betriebswasserentnahme kommt es zwar 

zu einem Verdunstungsverlust von rund 60 l/s. Nach Mitteilung des Fischereisachver-

ständigen des Regierungspräsidiums Stuttgart fällt dies aus fischereibehördlicher 

Sicht jedoch verglichen mit dem Gesamtabfluss nicht so maßgeblich ins Gewicht, 

dass die Verdunstungsverluste weiter minimiert werden müssten. Bezüglich der Sohl-

gleite empfiehlt die den wasserrechtlichen Antragsunterlagen beigefügte gutachterli-

che Stellungnahme des Landschaftsarchitekturbüros Geitz & Partner GbR vom 

29.03.2019 zur Wiederherstellung der gewässerökologischen Durchgängigkeit an der 

Wasserentnahme der Papierfabrik Palm am Schwarzen Kocher in Aalen-Unterkochen 
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eine neu festzusetzende Mindestwassermenge von 150 l/s auf der Sohlgleite bei ei-

nem Abfluss am Pegel Stefansweiler Mühle von Q30 = 357 l/s. In die Entscheidung 

wurde eine entsprechende Bestimmung aufgenommen. Unter Berücksichtigung der 

Stellungnahme des Fischereisachverständigen des Regierungspräsidiums Stuttgart 

wurde darüber hinaus eine Wassermenge von 70 l/s auf der Sohlgleite unterhalb ei-

nes Abflusses von Q30 festgesetzt. Weiterhin wird die Sohlgleite in Abstimmung mit 

dem Fischereisachverständigen des Regierungspräsidiums Stuttgart umgestaltet, da 

die gewässerökologische Durchgängigkeit der Sohlgleite am Schwarzen Kocher im 

Hinblick auf die Referenzfischarten im Gewässerabschnitt derzeit als nicht zufrieden-

stellend erachtet wird. Mit dem Einbau einer modernen Rechenanlage im Entnahme-

bauwerk mit sehr geringem Stababstand (Feinrechen mit 2 mm Spaltweite) verbun-

den mit einer geringen Strömungsgeschwindigkeit wird ein sehr guter Fischschutz 

sichergestellt. Sollte die in der Entscheidung angeordnete Untersuchung der Fisch-

gemeinschaften und des Rechengutes ergeben, dass der Fischabstieg nicht in aus-

reichender Weise erfolgt, ist die Antragstellerin zur Ergreifung zusätzlicher Maßnah-

men verpflichtet.  

Weiterhin wird durch eine Auflage sichergestellt, dass zu keiner Zeit im gemeinsamen 

Kocher der Abfluss von 1/2 MNQ (= 220 l/s) unterschritten werden darf. 

 

Aufgrund einer modernen Produktionsführung der PM5neu und dem Neubau der Be-

triebskläranlage mit mechanischer Vorklärung, einer Kombination aus anaerober und 

aerober biologischer Reinigungsstufe, Nachklärung sowie einer tertiären Reinigungs-

stufe mit Biofiltern, Phosphatfällung und einer nachgeschalteten Sandfiltration wird 

trotz der Produktionserhöhung an der PM5neu keine stärkere stoffliche Belastung des 

Kochers als bisher verursacht. 

Die in der Abwasserverordnung festgeschriebenen Mindestanforderungen an das 

Abwasser werden eingehalten oder unterschritten. Aufgrund einer zweistufigen Ab-

wasserkühlung des Prozessabwassers vor Eintritt in die biologische Abwasserreini-

gung und des gereinigten Abwassers nach der Sandfiltration wird das Abwasser unter 

hohem Energieeinsatz durch den Einsatz von Wärmetauschern und drei Verduns-

tungskühltürmen in einem Ausmaß abgekühlt, dass die nach der bestehenden was-

serrechtlichen Erlaubnis zulässige Einleittemperaturen des Abwassers von bisher 

maximal 37 °C mit dem zukünftigen Betrieb der PM5neu auf maximal 30 °C im Som-

mer und maximal 20 °C im Winter reduziert werden.  

Um die nach OGewV für den Wasserkörper 47-01 geforderten Maximalwerte an der 

für die Bewertung des Wasserkörpers relevanten Messstelle in Hüttlingen nicht zu 

überschreiten, wird der Betrieb der PM5neu bei Erreichen kritischer Temperaturen in 
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Hüttlingen zudem auf eine geänderte Betriebsweise umgestellt, die eine weitere Sen-

kung des Wärmeeintrags in den Kocher bewirkt. Sollte diese Maßnahme nicht ausrei-

chen, hat die Antragstellerin weitere gemäß dem anteiligen Wärmeeintrag Maßnah-

men zu ergreifen, die die Einhaltung der genannten Maximaltemperaturwerte am Pe-

gel Hüttlingen gewährleisten. 

Der Erfolg der Maßnahmen zur Abwasserbehandlung und zur Reduzierung der Wär-

meeinleitung wird durch ein regelmäßiges umfangreiches Gewässermonitoring unter-

sucht und bewertet. 

 

Das in den Verwaltungsgebäuden und in der Produktion anfallende Sanitärabwasser 

wird getrennt vom übrigen betrieblichen Abwasser gesammelt und in einer Kleinklär-

anlage mechanisch und biologisch behandelt. Der aus dieser Behandlung hervorge-

hende Klarwasserabzug wird in den Zulauf der biologischen Stufe der Betriebskläran-

lage eingeleitet und dort weiterbehandelt, so dass das gereinigte häusliche Abwasser 

eine hohe Ablaufqualität aufweist, welches der einer kommunalen Kläranlage mit 

Größenklasse 4 entspricht. 

 

Die geplante Rohrbrücke verbindet das Werksgelände mit den Produktionsanlagen 

über die öffentliche Straße mit der Gasübergabestation und über den Schwarzen Ko-

cher mit der Kläranlage. Transportiert werden u.a. das Prozessabwasser sowie was-

sergefährdende Stoffe. Die Rohrbrücke wird im Bereich des Schwarzen Kochers und 

im Bereich der öffentlichen Wege mit einem geschlossenen, dichten Boden mit Über-

wachung auf auslaufende Flüssigkeiten ausgeführt. Die Rohrleitungen werden, soweit 

erforderlich, mit Sicherheitssystemen gemäß den Vorgaben der AwSV ausgestattet. 

Eine Beeinträchtigung des Wasserabflusses ist nicht gegeben, da der Abflussquer-

schnitt des Bauwerks außerhalb des Bereichs liegt, der von einem hundertjährlichen 

Hochwasser durchflossen wird. Eine Beschattung des Gewässers ist durch die 

Ufervegetation bereits vorhanden und entspricht auch den Anforderungen eines na-

turnahen Gewässers. 

 

Wasserentnahme 

Eine Beeinträchtigung der Belange des Schutzguts Oberflächenwasser sowie der 

wassergebundenen Fauna und Flora durch die entnommenen Wassermengen sowie 

durch den Vorgang der Wasserentnahme ist aus den vorgenannten Gründen nicht zu 

erwarten. Den Anforderungen der §§ 33 und 34 WHG wird Rechnung getragen. Das 

Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot als zwingende Vorgaben für 

die Zulassung einer Gewässerbenutzung werden beachtet. Durch die oben darge-
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stellten Verbesserungsmaßnahmen wird der Maßnahmenplanung nach WRRL Rech-

nung getragen.  

 

Abwassereinleitung 

Die geplante Einleitung von industriellem Prozessabwasser in den Schwarzen Kocher 

hat Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. Die biologischen Qualitätskomponen-

ten Fische, Makrophyten und Phytobenthos sowie Makrozoobenthos für den Wasser-

körper 47-01 sind gemäß dem 2015 aktualisierten Bewirtschaftungsplan Neckar als 

mäßig eingestuft. Ungeachtet der Tatsache, dass der aktuelle Bewirtschaftungsplan 

für den Wasserkörper 47-01 explizit keine Belastung infolge von Wärmeinleitungen 

ausweist, ist die physikalisch-chemische Qualitätskomponente Wassertemperatur im 

wasserrechtlichen Zulassungsverfahren intensiv zu prüfen. Die den wasserrechtlichen 

Antragsunterlagen beigefügte Szenarienberechnung zur Wassertemperatur und stoff-

lichen Belastung der HYDRON Ingenieurgesellschaft für Umwelt und Wasserwirt-

schaft mbH vom 19.09.2018 zeigt, dass das Vorhaben eine nicht unerhebliche Belas-

tung des Gewässers aufgrund der beantragten Wärmeinleitung bewirkt. Der Szenari-

enbetrachtung liegt das bei der LUBW geführte LARSIM-Wasserhaushalts- und 

Wärmemodell für den Kocher zugrunde. Zwar bewirkt die beantragte Wärmeinleitung 

im Vergleich zu der bisher erlaubten Wärmeeinleitung durchweg eine geringere Wär-

mebelastung des Kochers. Allerdings werden die in Anlage 7 Nr. 2.1.1 OGewV ge-

nannten Orientierungswerte für Temperatur und Temperaturerhöhung mit Zuordnung 

der Fischgemeinschaften zu den Gewässertypen nach den Modellberechnungen 

nicht immer eingehalten. Nach Anlage 7 Nr. 2.1.1 OGewV gelten für das Salmoniden-

Metarhithral Anforderungen für die Maximaltemperatur im Sommer von ≤ 20 °C, für 

die Maximaltemperatur im Winter von ≤ 10 °C und für die maximale Temperaturerhö-

hung 1,5 K. Für das an der für den Wasserkörper 47-01 relevanten Messstelle Hütt-

lingen vorliegende Cypriniden-Rhithrals gelten nach Anlage 7 Nr. 2.1.1 OGewV fol-

gende Anforderungen an den guten ökologischen Zustand: Tmax Sommer ≤ 23 °C, 

Tmax Winter ≤ 10 °C und max. Aufwärmspanne 2 K. Die Werte für die Temperaturer-

höhung bezeichnen die maximal zulässige Differenz zwischen Temperaturen ober-

halb und unterhalb einer Einleitungsstelle für Abwärme. Die Vorgaben für Sommer 

und Winter berücksichtigen die Temperaturanforderungen aller biologischen Quali-

tätskomponenten (vgl. Drucksache 627/15 S. 109). So ist gewährleistet, dass die 

empfindlichste biologische Qualitätskomponente die Höhe des Orientierungswerts 

bestimmt. Die Betrachtung in Bezug auf die Gewässertemperatur erfolgt daher in Be-

zug auf die temperaturempfindlichste biologische Qualitätskomponente Fische.  
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Maßgebend für die Einstufung des ökologischen Zustands ist nach § 5 Abs. 4 S. 1 

OGewV die jeweils schlechteste Bewertung einer biologischen Qualitätskomponente 

nach Anlage der Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 4. Gemäß Satz 2 kommt den 

allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten nur eine unterstützende 

Funktion zu. Damit führt eine Abweichung beispielsweise von den Temperaturvorga-

ben noch nicht von vornherein zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot 

bzw. Verbesserungsgebot. Selbst eine negative Veränderung von unterstützenden 

Qualitätskomponenten würde für die Annahme einer Verschlechterung nicht ausrei-

chen, vielmehr müsste die Veränderung zu einer Verschlechterung einer biologischen 

Qualitätskomponente führen (BVerwG, Urt. v. 09.02.2017 – 7 A 2/15 -, Rn. 499, juris). 

Hierbei ist allerdings ein strenger Maßstab anzulegen. Verbleibende Zweifel gehen zu 

Lasten des Gewässerbenutzers. 

 

Aufgrund der in den Antragsunterlagen enthaltenen Szenarienberechnungen geht das 

Regierungspräsidium Stuttgart davon aus, dass das Vorhaben zu keiner Veränderung 

der Qualitätskomponente Fische (und auch von keiner anderen biologischen Quali-

tätskomponente) von „mäßig“ auf „unbefriedigend“ führt.  

Der Vergleich der Ergebnisse der für den Wasserkörper betrachteten Szenarien in 

Tabelle 4-2, Seite 17, der Antragsunterlage 4.3 der genehmigten (Ist-Zustand) bzw. 

beantragten (Planungszustand) Einleitungswerte als Mittelwerte über die Jahre 2010 

– 2014 zeigt, dass sich die Wassertemperatur bis auf den Bereich der neuen Einleite-

stelle bei der Planung im Vergleich zum Ist-Zustand im Mittel reduziert. Lokal be-

grenzte Veränderungen überschreiten regelmäßig die Relevanzschwelle nur dann, 

wenn die Verschlechterung nach Intensität und Umfang Bedeutung für den gesamten 

betroffenen Oberflächenwasserkörper hat, was hier nicht angenommen werden kann.  

 

Auch im Hinblick auf die weiteren vom Vorhaben betroffenen allgemeinen physika-

lisch-chemischen Komponenten kann von keiner Verschlechterung ausgegangen 

werden. Die neuen Überwachungswerte erfüllen im Vergleich zum Ist-Zustand die 

gleichen oder sogar strengere Anforderungen. So werden bei den Parametern Phos-

phor gesamt und Ammonium-Stickstoff niedrigere Überwachungswerte als bisher 

festgesetzt. Bezüglich der unterstützenden Qualitätskomponenten zeigt die den was-

serrechtlichen Antragsunterlagen beigefügte gutachterliche Stellungnahme der Ge-

sellschaft für angewandte Fischereiwissenschaften pro aqua mbH vom 22.05.2018 

Gewässerökologischer Fachbeitrag zur Bewertung der Umweltverträglichkeit von 

Wasserentnahme und Einleitung für das Oberflächengewässer Kocher „Immissions-

nachweis““ (Antragsunterlage 4.2) auf, dass durch die Abwassereinleitung die Sauer-
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stoffsättigung bzw. der Sauerstoffhaushalt im Kocher gegenüber der Referenz nur 

marginal bis geringfügig beeinflusst wird und dass die Einträge von Ammonium bzw. 

daraus berechnetem Ammoniak und Nitrit biologisch nicht oder kaum relevant sind. 

Hinsichtlich der Einträge von Phosphorverbindungen weist der Gutachter darauf hin, 

dass Phosphatkonzentrationen bereits ab 0,1 mg/l P erhebliche eutrophe Entwicklun-

gen zulassen und Phosphateinträge aus der Betriebskläranlage daher weitestgehend 

zu minimieren sind. Dieser Forderung wird durch die technische Phosphorfällung so-

wie durch eine entsprechende Auflage zur Optimierung der für die Sicherstellung der 

biologischen Abbauleistung maximal erforderlichen Phosphatdosierung Rechnung 

getragen. Gleichzeitig empfiehlt der Gutachter, für die Analytik der gewässerrelevan-

ten Nährstoffe zukünftig Messmethoden mit einer niedrigeren analytischen Bestim-

mungsgrenze heranzuziehen, was ebenfalls über eine entsprechende Auflage sicher-

gestellt wird. 

Bei dem im Anhang 28 AbwV genannten Parameter abfiltrierbare Stoffe wird, obwohl 

nach Teil C Abs. 2 des Anhangs 28 nicht erforderlich, wie bisher ein Überwachungs-

wert von 10 mg/l und damit ein strengerer Wert festgesetzt, der von der Ast. insbe-

sondere durch den technischen Einsatz von 10 Sandfiltern in der Abwasserreinigung 

sichergestellt werden wird. Damit können eine Kolmation im Sediment und auffällige 

Filtrierervorkommen sicher vermieden werden. Auch beim Parameter CSB wird ein 

strengerer Überwachungswert als nach AbwV gefordert festgesetzt. Damit wird dem 

gutachterlichen Maßnahmenvorschlag einer CSB-Minderung Rechnung getragen, 

auch wenn es sich bei CSB-Einträgen aus der Papierindustrie um schwer abbaubare 

organische Verbindungen mit biologisch nachgeordneter Bedeutung handelt. Mit dem 

Vorbehalt, das Abwasser ggf. auf weitere Inhaltsstoffe und Einzelstoffe untersuchen 

zu lassen, wird dem Sachverhalt Rechnung getragen, dass in der Papierindustrie zu-

nehmend Hilfsstoffe mit besonderen wie beispielsweise wasserabweisenden oder 

fettabweisenden Eigenschaften eingesetzt werden, die ggf. zukünftig auch im Altpa-

pier eine Rolle spielen könnten und insofern ein Untersuchungsbedarf entsteht. 

 

Das Vorhaben verstößt auch nicht gegen das Verbesserungsgebot. Eine Genehmi-

gung ist vorbehaltlich der Gewährung einer Ausnahme zu versagen, wenn das kon-

krete Vorhaben das Erreichen eines guten ökologischen Zustands und/oder eines 

guten chemischen Zustands eines Oberflächengewässers zu dem nach der Wasser-

rahmenrichtlinie maßgeblichen Zeitpunkt gefährdet (BVerwG, Urt. v. 2.11.2017 – 7 C 

25/15 –, Rn. 58, juris). Anders als das Verschlechterungsverbot ist das Verbesse-

rungsgebot auf eine Verwirklichung im Wege der wasserrechtlichen Planung ange-

legt. So beschreibt der Bewirtschaftungsplan nach § 83 WHG den für den konkreten 
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Oberflächenwasserkörper (OWK) binnen genannter Frist zu erreichenden Zustand 

und das Maßnahmenprogramm legt die hierzu umzusetzenden Schritte fest (§ 82 

Abs. 1 Satz 1 WHG); die Festlegung steht im Bewirtschaftungsermessen der für die 

Flussgebietseinheit zuständigen Behörde (BVerwG, Urt. v. 2. November 2017 – 7 C 

25/15 –,Rn. 61, juris).  

Derzeit ist die zweite Aktualisierung der 2009 verabschiedeten und veröffentlichten 

Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme für den Zeitraum 2022 bis 2027 

in Vorbereitung. Nach den hierzu vorliegenden Erkenntnissen für die Jahre 2015 bis 

2018 bleibt der ökologische Zustand des Wasserkörpers 47-01 weiterhin „mäßig“. 

 

Für den Wasserkörper 47-01 besteht das Ziel, den guten ökologischen Zustand bis 

zum Jahr 2027 zu erreichen (Bewirtschaftungsplan Neckar, Aktualisierung 2015,  

S. 180).  

Der aktuelle Bewirtschaftungsplan sieht zwar keine Maßnahmen im Hinblick auf die 

Gewässertemperatur vor, allerdings kommt einer Verfehlung der Orientierungswerte 

für die Grenze gut/mäßig – als unterstützende Qualitätskomponenten - Indizwirkung 

zu. In der Begründung der OGewV (BR-Drucksache 627/15 S. 108) wird zu Anlage 7 

folgendes ausgeführt: „Die Nichteinhaltung der Werte für allgemeine physikalisch-

chemische Qualitätskomponenten bewirkt als solche keine Zielverfehlung, solange 

alle biologischen Qualitätskomponenten die jeweils erforderliche Qualität ausweisen 

(siehe § 5 Absatz 4 Satz 2 – nur unterstützender Charakter der allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitätskomponenten). Beim Verfehlen des guten ökologischen 

Zustands muss geprüft werden, ob und welche der allgemeinen physikalisch-

chemischen Qualitätskomponenten dafür die mögliche Ursache sind.“  

 

Der - teilweisen - Verfehlung der für die Gewässertemperatur und Temperaturerhö-

hung in Anlage 7 OGewV genannten Orientierungswerte kommt vorliegend Bedeu-

tung zu, insbesondere auch deshalb, da die Fischzönose insbesondere bei Fischar-

ten Defizite zeigt, die eine Wärmebelastung anzeigen. Von Seiten des Fischereisach-

verständigen des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde darauf hingewiesen, dass 

die in den Szenarienberechnungen dargestellten Temperaturen zu einer signifikanten 

Verschiebung der Fischzönose weg von den reophilen, kälteliebenden Flussfischar-

ten hin zu den häufiger vorkommenden Ubiquisten führt.  

In die Entscheidung wurden daher umfangreiche Regelungen bezüglich der Wärme-

einleitung aufgenommen, mit denen die Einhaltung der Wassertemperaturwerte an 

der Landesmessstelle gemäß OGewV von maximal 23°C im Sommer und 10 °C im 

Winter sicher gestellt werden soll. Sollte sich spätestens im Jahr 2022 zeigen, dass 
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der gute Zustand bzgl. der biologischen Qualitätskomponente Fische gefährdet ist, so 

ist die Ast. verpflichtet, anteilige Maßnahmen auch zur Einhaltung einer maximalen 

Aufwärmspanne von 2 Kelvin am Pegel Hüttlingen zu ergreifen. Bei Einhaltung aller 

Inhalts-/Nebenbestimmungen ist nicht davon auszugehen, dass das Vorhaben das 

Erreichen des guten Zustands behindert. Damit steht das Vorhaben den Bewirtschaf-

tungszielen für den betroffenen Wasserkörper nicht entgegen.  

 

Der chemische Zustand des Wasserkörpers wird durch die Gewässerbenutzungen 

nicht beeinflusst. 

Für eine Bewertung der zu prüfenden Oberflächenentwässerung durch Versickerung 

von Regenwetterabflüssen bzw. Einleitung in den Kocher nach Regenwasserbehand-

lung wurde u.a. die Verordnung des Umweltministeriums über die dezentrale Beseiti-

gung von Niederschlagswasser und die „Arbeitshilfe für den Umgang mit Regenwas-

ser in Siedlungsgebieten“, herausgegeben durch die Landesanstalt für Umweltschutz 

Baden-Württemberg (LfU), herangezogen. Danach ist es Ziel einer nachhaltigen Ent-

wässerung, die kleinräumige Wasserbilanz zu erhalten sowie Stoffeinträge durch Re-

genwassereinleitungen in Oberflächengewässer und hydraulische Belastungen der 

Gewässer auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. 

Die auf den versiegelten Flächen des Standorts anfallenden Niederschlagsabflüsse 

werden gesammelt, behandelt und ortsnah versickert oder gedrosselt in den Kocher 

eingeleitet. Unter Berücksichtigung der Nebenbestimmungen erfolgt eine schadlose 

Beseitigung des Niederschlagswassers. 

 

Auch während des Übergangsbetriebs, in welchem vorgesehen ist, die neue Kläran-

lage an die Bestandsanlagen mit den bisher geringeren Produktionskapazitäten an-

zuschließen, werden die Anforderungen des Anhangs 28 zur AbwV sicher eingehal-

ten, auch wenn die Kläranlage bis zur eigentlichen Inbetriebnahme der PM5neu noch 

ohne Anaerobstufe, nur mit einem Nachklärbecken und ohne die Möglichkeit zur ge-

änderten Betriebsweise betrieben werden soll. Die Einleitung des betrieblichen und 

häuslichen Abwassers soll bereits während des Übergangsbetriebs unterhalb der 

Sohlgleite erfolgen. Wie oben ausgeführt, betrifft die Mindestwasserführung von 70 l/s 

derzeit eine Fließstrecke von etwa 620 m. Durch die Einleitung des betrieblichen Ab-

wassers in den Schwarzen Kocher etwa 100 m unterhalb des Entnahmekanals ver-

kürzt sich diese Strecke zu einem früheren Zeitpunkt auf etwa 63 m, was sich positiv 

auf die Wasserführung auswirkt. 
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Unter Berücksichtigung der Nebenbestimmungen ist sichergestellt, dass das Vorha-

ben zu keiner nachteiligen Beeinträchtigung des Oberflächengewässers führt. 

 

Grundwasser  

Der Untersuchungsraum umfasst alle Flächen, in denen Versiegelungen, betriebsbe-

dingte Stoffeinträge, der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen oder Grundwas-

serhaltungen während der Bauphase auf den Wasserhaushalt und insbesondere die 

Grundwasserneubildung und -qualität einwirken könnten. Im Wesentlichen sind dies 

das Vorhabengebiet sowie angrenzende Bereiche. 

 

Die vorhandenen überwiegend holozänen Flusskiese in den Talauen des Kochers 

gehören zu den ergiebigen Porengrundwasserleitern. Grundwasserstandsmessungen 

zeigen, dass die Grundwasserflurabstände im Vorhabengebiet stark schwanken und 

mit den Wasserständen des Kochers in etwa korrelieren. Der natürliche Grundwas-

serabstrom ist in nördliche bzw. nordwestliche Richtung ausgerichtet. Aufgrund einer 

geringen Grundwasserüberdeckung besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber 

Schadstoffeinträgen. 

Aufgrund der hohen Ergiebigkeit des vorhandenen Porengrundwasserleiters wird 

Grundwasser als industrielles Brauchwasser gefördert. Die Ast. selbst verfügt über 

das Recht zur Wasserentnahme aus drei Grundwasserbrunnen in einer Menge von 

max. 164 m³/h, wobei bezüglich des Brunnens 2 eine Förderleistung von max. 67 

m³/h besteht. Der Brunnen erschließt den quartären Talgrundwasserleiter bis zur Ba-

sis. Eine Nutzung zur Trinkwassergewinnung findet nicht statt. 

 

Das Vorhabengebiet liegt nicht innerhalb einer festgesetzten Wasserschutzzone. Das 

nächstgelegene Wasserschutzgebiet „Oberer und Unterer Knöckling“ am Fuße des 

Langert liegt westlich des Vorhabengebietes in einem Abstand von ca. 200 m. 

 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben PM5neu wurden im Vorfeld der Erstellung der 

Antragsunterlagen und werden baubegleitend umfangreiche geologische und hydro-

geologische Gutachten und Analysen zu Boden- und Grundwasseruntersuchungen 

erstellt und werden baubegleitend ein Grundwassermonitoring sowie altlastenrechtli-

che, abfallrechtliche und bodenschutzrechtliche Analysen, Betrachtungen und Dekla-

rationen durchgeführt. Die Vorerkundungen zeigen im Vorhabengebiet eine teilweise 

vorhandene anthropogene Hintergrundbelastung des Grundwassers (erhöhte Mess-

werte für elektrische Leitfähigkeit, Mangan und Eisen, teilweise Bromid, Bor, Ammo-

nium und DOC) auf, die vermutlich auf die langjährige Tätigkeit der Antragstellerin 
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zurückzuführen ist. Da sich weitere Auffälligkeiten organischer Parameter wie LHKW, 

BTEX und MKW jedoch nicht zeigten, lässt sich neben der Hintergrundbelastung aber 

keine Gefahr für das Grundwasser ableiten.  

Entnommene Aushubmassen werden nach einer Analyse und Einstufung nach abfall-

rechtlichen Maßstäben wiederverwertet oder ggf. als Abfall beseitigt.  

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser sind zum einen während der Errich-

tungsphase insbesondere durch die anstehenden Rückbauarbeiten vorhandener Ver-

siegelungen und damit temporäre Entsiegelungen sowie durch Flächeninanspruch-

nahmen und -neuversiegelungen und im Rahmen der Gründungsarbeiten für die 

PM5neu möglich. In der Betriebsphase sind vor allem die vorgesehenen Versickerun-

gen von Oberflächenwasser aus Straßen-, Stellpatz- und Dachflächen sowie der Um-

gang mit wassergefährdenden Stoffen relevant. 

 

Kurzzeitige baubedingte Beeinträchtigungen des Grundwasserhaushaltes durch 

Gründungsarbeiten sowie temporäre offene oder geschlossene Grundwasserhaltun-

gen sind unvermeidbar und werden über wasserrechtliche Erlaubnisverfahren gere-

gelt. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung nach Fertigstellung der Gründungs- 

und Fundamentarbeiten ist jedoch nicht erforderlich. Damit verbunden wird sich nach 

Beendigung der Baumaßnahme der Grundwasserstand wieder auf den ursprüngli-

chen Stand einstellen und können nennenswerte Auswirkungen auf benachbarte Bio-

topstrukturen somit ausgeschlossen werden. In Bereichen mit geringem Grundwas-

serflurabstand im Baustellenbereich wird ein Schadstoffeintrag durch Trübstoffe durch 

den Einsatz von Dichtwänden verhindert. Um eine Verunreinigung des Kochers durch 

die Einleitung von verschmutztem abgepumptem Wasser zu verhindern, wird das 

Bauwasser ggf. über ein Absetzbecken eingeleitet. 

 

Durch die geplanten zusätzlichen Versiegelungen im Vorhabengebiet wird der Ober-

flächenabfluss erhöht und die Grundwasserneubildung im Vorhabengebiet einge-

schränkt. Die Auswirkungen der zusätzlichen Versiegelungen werden jedoch teilweise 

durch die geplante Versickerung von Fahrbahn- und Stellplatzflächen des Mitarbei-

terparkplatzes sowie der Entwässerung von Oberflächen- und Dachwasser verschie-

dener Gebäude über eine neue Versickerungsmulde gemindert.  

Da das Vorhabengebiet nicht innerhalb eines Wasserschutzgebiets liegt, sind keine 

Beeinträchtigungen für die Trinkwassergewinnung zu erwarten.  
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Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die Anforderungen des Wasser-

haushaltsgesetzes (WHG) sowie der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu erfüllen, so dass im ordnungsgemäßen Be-

trieb keine Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser zu erwarten sind.  

 

Die Oberflächenentwässerung der geplanten Fahrbahn- und Stellplatzflächen des 

Mitarbeiterparkplatzes sowie die Entwässerung von Oberflächen- und Dachwasser 

eines Zweirad-Unterstellplatzes soll über eine Muldenversickerung erfolgen. Weiter-

hin soll die Entwässerung von Oberflächen- und Dachwasser des geplanten Rollenla-

gers, des Rohstofflagers, der Sortieranlagen, der Kläranlagen und von den Nebenge-

bäuden sowie von auf dem Betriebsgelände befindlichen Straßenflächen über eine 

neue Versickerungsmulde erfolgen. In diesen Bereichen befinden sich Auffüllungen 

aus Altablagerungen von Fremdmaterial aus der Altpapieraufbereitung (Spuckstoffe 

bzw. Müllanteile) sowie Ablagerungen von Boden, Bauschutt und Sediment).  

Da eine Versickerung in diesen künstlichen Auffüllungen nicht zulässig ist, werden 

diese Auffüllungen vollständig ausgeräumt und gegen versickerungsfähigen unbelas-

teten Boden ausgetauscht.  

Nach der Niederschlagswasserbeseitigungsverordnung Baden-Württemberg wird 

Niederschlagswasser schadlos beseitigt, wenn es flächenhaft oder in Mulden auf 

mindestens 30 cm mächtigem bewachsenem Boden in das Grundwasser versickert. 

Die Vorgaben der Niederschlagswasserverordnung werden eingehalten.  

Im Bereich des geplanten Lkw-Parkplatzes sind die spuckstoffhaltigen Böden im be-

stehenden Zustand weder überbaut noch versiegelt. Im Rahmen der Bohraufschlüsse 

wurden in diesem Bereich eine Vielzahl von Schadstoffen in erhöhten Konzentratio-

nen festgestellt (PAK, MKW, PCB, Cyanide u.a. aus Inkohlungsresten, Schlacke, Zie-

gel, Asphalt, Pflanzen und Erde). Es ist davon auszugehen, dass die geplante Ver-

siegelung und Überbauung dieser Flächen zu einer Einschränkung der Mobilisierbar-

keit der Stoffe und damit zukünftig zu einer Verminderung des Eintrags von Schad-

stoffen dieser Flächen in das Grundwasser führt. Über ein begleitendes Grundwas-

sermonitoring wird geprüft werden, ob die im Eluat der ungesättigten Bodenzone 

festgestellten erhöhten Cyanidgehalte (10-fache Überschreitung der Prüfwerte der 

BBodSchV) zu einer schädlichen Beeinflussung des unterstromigen Grundwassers 

führen.  

 

Im UVP-Bericht hat der Gutachter plausibel dargelegt, dass mit den dort beschriebe-

nen Schutzmaßnahmen eine unzulässige Gefährdung des Grundwassers weder in 

der Errichtungs- noch in der Betriebsphase zu besorgen ist.  
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Mit den beantragten Schutzmaßnahmen und mit den in diesem Genehmigungsbe-

scheid verfügten Nebenbestimmungen ist sichergestellt, dass das Vorhaben zu keiner 

nachteiligen Beeinträchtigung des Grundwassers führt.  

Anthropogene Beeinflussungen des im Vorhabengebiet abströmenden Grundwassers 

wurden im Zuge der Vorerkundungen in geringem Umfang festgestellt. Durch ein re-

gelmäßiges Grundwassermonitoring während des Rückbaus der bestehenden Anlage 

und der Errichtung der PM5neu wird weitergehend geprüft werden, ob eine schädli-

che Veränderung des Grundwassers zu besorgen ist.  

Die mit dem Vorhaben verbundene Flächenneuversiegelung hat nur vernachlässigba-

re Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung und führt zu keiner Verschlechte-

rung des mengenmäßigen und chemischen Zustands des Grundwassers nach den 

Bestimmungen der Wasserrahmenrichtlinie. Aufgrund der weiteren Versiegelung des 

Vorhabengebietes von ca. 3,1 ha ist ein Eintrag von Niederschlagswasser in die vor-

handenen Auffüllungen zukünftig nicht mehr zu erwarten.  

 

Schutzgut Luft 

 

Bestand 

Die lufthygienische Situation wird durch das lufthygienische Überwachungsnetz des 

Landes Baden-Württemberg erfasst. Die zum Standort nächstgelegenen Station be-

findet sich zwischen Aalen und Wasseralfingen (Station „Aalen“), ca. 3 km nördlich 

des Vorhabengebiets. Die Station gilt als Stationstyp „Städtischer Hintergrund“ und 

repräsentiert die Immissionsverhältnisse im Vorhabengebiet. Im Rahmen der lufthy-

gienischen Überwachung werden an der Messstation unter anderem folgende Para-

meter gemessen: Stickstoffdioxid (NO2), Feinstaub (PM10), Schwefeldioxid (SO2), 

Kohlenmonoxid (CO) und Benzo(a)pyren. Mithilfe des Karten- und Datenmaterials 

des Landes Baden-Württemberg können die flächenhaft modellierten Daten für das 

Bezugsjahr 2010 im Umfeld des Anlagenstandortes beispielhaft mit den Daten der 

lufthygienischen Überwachung an der Station Aalen verglichen werden. Die für das 

nähere Umfeld des Anlagenstandortes und das Bezugsjahr 2010 modellierte PM10-

Belastung beträgt zwischen > 18 und 20 μg/m³ (Messstandort: 20 μg/m³), die model-

lierte mittlere NO2-Belastung im Jahr 2010 zwischen > 18 und 21 μg/m³ (am Mess-

standort: 21 μg/m³). Diese Erwartungswerte werden durch die Messdaten der Station 

Aalen in ihrer Größenordnung (NO2) bzw. als konservative Abschätzung (PM10) be-

stätigt (Antragsunterlage 6.2). Auf der Grundlage der bekannten Kenngrößen der Im-

missionsbelastung an der Messstation Aalen kann festgestellt werden, dass die 

Messwerte der Jahre 2012 bis 2015 keine Überschreitung von Immissionsrichtwerten 
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der TA Luft zeigen. Die Stickstoffdioxid-Konzentrationen (NO2) an der betrachteten 

Station liegen deutlich unter den zulässigen Immissionswerten bzw. Überschreitungs-

häufigkeiten. So wird der Jahresmittelwert von 40 μg/m³ zu ca. 55 % ausgeschöpft. 

Die Schwefeldioxid-Konzentrationen (SO2) liegen auf einem relativ niedrigen Niveau 

von 2 μg/m³. Der Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit von 50 μg/m³ 

wird damit nur zu 4 % ausgeschöpft. 

Die Vorbelastung durch Feinstaub (PM10) von 16 μg/m³ unterschreitet den Jahres-

mittelwert von 40 μg/m³ deutlich. Der Grenzwert wird nur zu ca. 40 % ausgeschöpft. 

Die Vorbelastung durch Benzol liegt deutlich unter den Immissionswerten der TA Luft. 

Die Vorbelastung durch Kohlenmonoxid (CO) unterschreitet deutlich den Immissions-

grenzwert. 

Zusammenfassend zeigt die betrachtete nächstgelegene Messstation keine erhöhten 

Konzentrationen bei den betrachteten gasförmigen Schadstoffkonzentrationen. Die 

maßgeblichen Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit bzw. zum 

Schutz der Vegetation werden unterschritten. Ferner ist festzuhalten, 

- dass die Immissionsjahreswerte der TA Luft für PM10 und die betrachteten gas-

förmigen Schadstoffe zu weniger als 85 % ausgeschöpft werden, 

- das maximale Stundenmittel an NO2 an der Station „Aalen“ in zwei Stunden den 

Grenzwert überschreitet, damit aber noch innerhalb der erlaubten Anzahl von 18 

Überschreitungstagen pro Kalenderjahr liegt, 

- für Schwebstaub PM10 die Überschreitungshäufigkeit des 24-Stunden-

Konzentrationswerts von 50 μg/m³ in jedem Jahr des Zeitraums 2012 bis 2015 

ebenso wie im Mittel der zurückliegenden drei Jahre weniger als 13 betrug. 

 

Demnach sind die Kriterien gemäß Nr. 4.6.2.1 TA Luft für eine geringe Vorbelastung 

in Bezug auf diese Komponenten erfüllt. In Verbindung mit Nr. 4.1 TA Luft könnte 

demnach eine Bestimmung von Immissionskenngrößen entfallen. Vorhabenbezogene 

Vorbelastungsmessungen sind entsprechend nicht erforderlich. 

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Luft können im Wesentlichen durch die folgenden 

vorhabenspezifischen Wirkfaktoren verursacht werden: 

- Staubemissionen während der Bauphase 

- Emissionen von Luftschadstoffen im bestimmungsgemäßen Betrieb 

 

Für die Beurteilung der potenziellen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft werden die 

Ergebnisse der Immissionsprognose für Luftschadstoffe (Antragsunterlage 6.2) her-

angezogen. Die Immissionsprognose für Luftschadstoffe berücksichtigt die hinsicht-
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lich der Luftschadstoffimmissionen im Umfeld des Vorhabens ungünstigsten Be-

triebsbedingungen und enthält alle Angaben zu den spezifischen Quellen- und Aus-

breitungsdaten, die der Berechnung zugrunde liegen, sowie eine Darstellung der aus 

dem Betrieb der Anlage resultierenden Immissionen. Die vom Vorhaben ausgehen-

den Emissionen müssen die Grenzwerte der einschlägigen gesetzlichen Regelwerke 

einhalten. Die der Beurteilung zu Grunde zu legenden Immissionswerte für die hier 

relevanten Schadstoffe ergeben sich aus den Anforderungen der TA Luft. 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase können durch Baufahrzeuge und bestimmte Bautätigkeiten 

Emissionen von Stäuben bei Erdbewegungen und Abgase durch Bau- und Transport-

fahrzeuge auftreten. Diese Emissionen sind vergleichsweise gering, von begrenzter 

Dauer und verursachen daher keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutz-

gut Luft. 

 

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die räumliche Verteilung der Zusatzbelastungen kann der Immissionsprognose für 

Luftschadstoffe (Antragsunterlage 6.2) entnommen werden. Die Verteilung der mittle-

ren jährlichen Immissionen entspricht im Wesentlichen der Windrichtungs-

häufigkeitsverteilung am Standort, die sich durch das Zusammenwirken der über-

geordneten regionalen Windverhältnisse mit den orographischen Strukturen am 

Standort ergibt. Dies gilt qualitativ für alle Schadstoffe und Szenarien. Unterschiede 

im Verteilungsmuster ergeben sich aus den Eigenschaften der jeweiligen Stoffe. Das 

Immissionsmaximum liegt für alle Stoffe ca. 1.600 m nordöstlich der Anlage, oberhalb 

des Kochertals, nordöstlich der Bebauung von Unterkochen. Die Zusatzbelastung 

durch Schwebstaub und Staubniederschlag ist mit Werten von maximal 0,1 μg/m³ 

bzw. 0,01 mg/(m²×d) sehr gering. Ferner ist erkennbar, dass sich die Maxima der Zu-

satzbelastung im Jahresmittel innerhalb des nach TA Luft erforderlichen sowie deut-

lich innerhalb des Rechengebietes liegen. Außerhalb des Rechengebietes ergeben 

sich daher keine höheren Zusatzbelastungen.  

 

Zur Meidung und Reduzierung von negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft 

sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:  
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Bauphase 

- Vermeidung der Verschmutzung öffentlicher Straßen und von diffusen Staube-

missionen durch geeignete technische und/oder sonstige organisatorische Maß-

nahmen (optional, je nach Erfordernis). 

- Befeuchtung der relevanten Fahrt- und Verkehrsflächen zur Minimierung der 

Staubemissionen, insbesondere während länger anhaltender Trockenwetterperi-

oden sowie im Bedarfsfall (optional, je nach Erfordernis). 

 

Betriebsphase 

- Ableitung der Abgase über ausreichend hoch bemessene Schornsteine an die 

Atmosphäre. 

- SCR-Anlage zur Reduzierung der Stickoxidemissionen 

- Festlegung von Emissionsgrenzwerten 

- Überwachung durch kontinuierliche bzw. wiederkehrende Messungen 

 

Zusatzbelastung im Immissionsmaximum 

Die durchgeführten Ausbreitungsrechnungen gelangten zum Ergebnis, dass die Zu-

satzbelastungen die Irrelevanzkriterien der TA Luft im Immissionsmaximum und da-

her im gesamten Beurteilungsgebiet erfüllen. Daher kann nach Nr. 4.1 Buchstabe c) 

der TA Luft davon ausgegangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch 

den Planzustand nicht hervorgerufen werden können. Eine Bestimmung von Immissi-

onskenngrößen (Gesamtbelastung, Kurzzeitwerte, Überschreitungshäufigkeit von 

Kurzzeitwerten) ist nach Nr. 4.1Buchstabe c) TA Luft nicht erforderlich. Eine beurtei-

lungsrelevante Veränderung der in Kap. 5.6 vorgestellten Vorbelastungssituation 

(insbesondere durch Stickstoffdioxid) ist durch den hier betrachteten Plan-Zustand 

nicht zu erwarten. Diese Einschätzung, dass keine nachhaltige Beeinträchtigung zu 

erwarten sei, wurde auch, soweit die naturschutzfachlichen Erhaltungsziele sowie die 

Kohärenz des ausgewiesenen FFH-Schutzgebietssystems Natura 2000 betroffen ist, 

von der zuständigen Naturschutzbehörde in ihrer Stellungnahme geteilt.  

Zu berücksichtigen ist ferner, dass im hier betrachteten Plan-Zustand das bestehende 

Heizkraftwerk und dessen Emissionen und Immissionsbeiträge substituiert werden, 

so dass die tatsächlich hinzukommende Immissionsbelastung nochmals geringer als 

die oben ausgewiesenen Zusatzbelastungsbeiträge ausfallen wird.  
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Schutzgut Klima; lokale Kaltluftabflüsse; Wasserdampfschwaden  

 

Lokale Kaltluftabflüsse 

Die Auswirkungsbetrachtung der geplanten Gebäude des Vorhabens auf die lokalen 

Kaltluftabflüsse (Antragsunterlage 6.6) erstreckt sich auf den Bereich des Kochertals 

mit einem Rechengebiet von 17 km x 25 km, um auch die Einzugsbereiche der Kalt-

luft der weiteren Umgebung zu erfassen. Für die Ermittlung und Bewertung der Aus-

wirkungen des Planvorhabens auf Kaltluftströme wurde ein Fachgutachten „Einfluss 

auf lokale Kaltluftströmungen“ (Antragsunterlage 6.6) angefertigt. Darin wurden die 

Kaltluftströme des Vorhabengebiets und dessen weiterer Umgebung durch verglei-

chende Berechnungen für die Ist-Situation (Bestand) und den Planfall quantifiziert 

und beurteilt. Die Kaltluftbildung und Kaltluftflüsse wurden dazu durch Modellrech-

nungen quantifiziert. 

 

Wasserdampfschwaden 

Der Untersuchungsraum der mikroklimatischen Auswirkungsbetrachtung Schwaden 

(Antragsunterlage 6.1) orientiert sich an den Mindestvorgaben der TA Luft und wird 

darüber hinaus alle Bereiche und Höhenschichten umfassen, die potentiell in beurtei-

lungsrelevantem Umfang von sichtbaren Schwaden bzw. Wasserdampf- und Wärme-

einträgen betroffen sein können.  

Von Anlagen wie der vorliegend untersuchten Papierfabrik werden Wärme- und Was-

serdampf in die Atmosphäre freigesetzt. Durch den Eintrag von Wärme und Wasser-

dampf besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Beeinflussung der am Standort 

vorherrschenden lokalklimatischen Verhältnisse. In den Luftschichten, in die sie emit-

tiert oder turbulent eingemischt werden, können sie Temperatur und Luftfeuchte direkt 

beeinflussen. Kommt es in der Folge zu einer Ausbildung sichtbarer Schwaden, so 

können Abschattungseffekte und damit indirekte Veränderungen des bodennahen 

Mikroklimas auftreten. 

 

Das Kaltluftströmungsfeld wurde regional durch das Talsystem des Kochers be-

stimmt, welches das Sammelgebiet für die auf den Hochflächen zwischen dem Tal-

system gebildete Kaltluft darstellt. Die Auswirkungen der Planungen zeigen sich nur 

zu Beginn einer Kaltluftsituation in einer Reduktion des Kaltluftvolumenstroms im Lee 

des Vorhabengebiets. Diese Reduktion minimiert sich im weiteren Verlauf einer Kalt-

luftsituation und ist insgesamt als gering einzustufen. Bei voll ausgebildeter Kaltluft 

sind innerhalb des Stadtgebiets von Aalen keine nennenswerten Unterschiede in der 

Kaltluftströmung, der Kaltluftdicke und im Kaltluftstrom zu erwarten, so dass nicht mit 



- 101 - 

einer Verschlechterung der Durchlüftungssituation in Aalen durch das Planvorhaben 

zu rechnen ist. Somit ist bezüglich der lokalen Kaltluftströmungen nicht mit schädli-

chen Umwelteinwirkungen zu rechnen. 

 

Zur Vermeidung/Reduzierung sichtbarer Schwaden, aber auch zur Verbesserung der 

Ableitbedingungen und damit Verbesserung der Geruchs- und Luftschadstoffimmis-

sionen, werden die Haubenabluft (Wasserdampf, Gerüche) und die Abgase der Gas-

turbine (einschließlich Abhitzekessel) und Großwasserraumkessel (Luftschadstoffe, 

Wasserdampf) über einen gemeinsamen, dreizügigen Schornstein mit einer Bauhöhe 

von 66 m abgeleitet. Durch die gemeinsame Ableitung wird zum einen eine (im Ver-

gleich zur Einzelableitung) größere Überhöhung und damit eine Reduzierung boden-

naher Einträge erzielt; zum anderen wird im Bereich der Mündung im Hinblick auf den 

Wasserdampf eine „Untersättigung" des Gesamtabluftstroms und damit eine Schwa-

denfreiheit sichergestellt.  

 

Der Vergleich der Ergebnisse von Bestand und Planung zeigt nur wenige offensicht-

liche Unterschiede in der Umgebung des Vorhabengebiets, die sich beim zeitlichen 

Voranschreiten der Kaltluftsituation immer weiter reduzieren. Es ist also nicht mit ei-

ner Einschränkung der Ausbreitung der Kaltluft in Richtung Stadtgebiet von Aalen 

durch die geplanten Nutzungen zu rechnen. Die Kaltluftströme werden nicht merklich 

verändert. 

 

Wegen des räumlich begrenzten Eintrags und der – im Vergleich zur Wasserdampf-

menge in der umgebenden Atmosphäre – i. d. R. geringen Mengen an zusätzlichem 

Wasserdampf kann trotz der (im Vergleich z. B. zu Naturzugnasskühltürmen) relativ 

bodennäheren Schicht, in welche emittiert wird, davon ausgegangen werden, dass – 

insbesondere in den nächstgelegenen Wohngebieten aber auch im Umfeld ausgewie-

sener Naturschutzgüter – auch andere klimatische Parameter wie relative Feuchte, 

Temperatur und die Niederschlagsmenge oder -häufigkeit nicht wesentlich beeinflusst 

werden. Durch die geänderte technische Behandlung der Abluft im Schornstein wer-

den keine Wasserdampfschwaden mehr entstehen, so dass diesbezüglich eine er-

hebliche Verbesserung der betriebsbedingten Umweltauswirkungen erreicht wird.  
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Schutzgut Landschaft und Erholung 

 

Landschaftsbild und Biotopstruktur 

Im Untersuchungsraum für das Schutzgut Landschaft, der in einem Radius von 

1.500 m das Vorhabengebiet sowie alle Siedlungs- und potenziellen Erholungsflä-

chen umfasste, ist das Landschaftsbild insbesondere von den folgenden durch den 

Menschen sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungsformen geprägt:  

Das Vorhabengebiet liegt genau auf dem Übergang zweier unterschiedlicher natur-

räumlicher Einheiten, dem Naturraum Nr. 96 „Albuch und Härtsfeld“ (als waldreicher 

Anteil der Schwäbischen Alb, mit dem schmalen Einschnitt des Kocher-/Brenztals 

zwischen den Albhochflächen) und dem „Östlichen Albvorland“ (Naturraum Nr. 102) 

mit breiteren Tälern und den Hügeln des Welllandes sowie der Aalener Bucht.  

 

Das Areal selbst befindet sich in enger Kochertal-Lage zwischen den bewaldeten 

Hängen von Albuch und Härtsfeld entlang einer für regionalen und Fernverkehr rele-

vanten Hauptverkehrsachse am Talgrund zwischen Aalen und Heidenheim. Zwischen 

Bebauung und den bewaldeten Höhen- und Hanglagen liegen strukturreiche Streifen 

mit Grünland, Hecken, Gärten sowie Reste ehemals größerer Wacholderheiden. Im 

Tal ist der Verlauf des Kochers und seiner beiden Quellflüsse teils am begleitenden 

Gehölzsaum erkennbar, überwiegend fehlen diese jedoch und der Flusslauf ist be-

gradigt bzw. verbaut. Das Landschaftsbild zeigt insgesamt eine stark zersiedelte und 

verdichtete Ausprägung mit großen Industrieanlagen und Siedlungen sowie regiona-

len und überregionalen Verkehrsachsen. In besonderem Maße landschaftsprägend 

ist das Werksgelände der Papierfabrik sowie die nördlich und südlich anschließenden 

Gewerbegebiete. Aufgrund des beengten Raums sind auch die Hänge in Unterko-

chen dicht bebaut. 

Beim Vorhabengebiet und der unmittelbaren Umgebung handelt es sich weitgehend 

um durch menschlichen Eingriff (anthropogen) deutlich überformte Flächen (Gebäu-

de, Verkehrsflächen, Landwirtschaftliche Nutzfläche, ebenso wie der mehrfach ver-

legte Flusslauf), die nur wenige Elemente mit landschaftstypischem und -prägendem 

Charakter (Eigenart) besitzen. Es existieren nur wenige wertvolle Landschafts-

bildstrukturen (Gehölzstrukturen, Einzelbäume und Hecken), weshalb nur ein gerin-

ges Maß an natürlicher Vielfalt existiert. Unter Berücksichtigung des Anteils der anth-

ropogen überprägten Strukturen mit bestimmenden technisch geprägten Merkmalen 

besteht eine geringe Natürlichkeit bzw. keine Ursprünglichkeit des Landschaftsbilds. 

Dieses Verhältnis zwischen Flächen mit ursprünglichem und beeinträchtigtem Cha-
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rakter der Natur- bzw. Kulturlandschaft bewirkt einen geringen Grad der Eigenart und 

ästhetischer Strukturvielfalt im Talgrund. 

Der visuelle Eindruck der unbebauten Bereiche der Albtraufhänge im weiteren Umfeld 

des Vorhabengebiets wird dominiert durch eine vielfältige Oberflächenform und Nut-

zungsstruktur (Wälder, offene Feldflur). Die weitere Umgebung des Vorhabengebiets 

bietet mit zunehmender Entfernung von den Tallagen eine hohe Vielfalt und eine mitt-

lere Natürlichkeit des Landschaftsbildes. 

Akustisch wird das Erleben dieses Landschaftsbildes durch dominant hörbare Ver-

kehrsgeräusche des Autoverkehrs auf der B 19 und der Aalener Straße geprägt. Eine 

weitere Belastung des Landschaftsbilds ist neben der Bundesstraße durch eine Bahn-

linie und aufgrund der betriebsbedingten Emissionen der Papierfabrik (Wasserdampf 

und Lärm) gegeben. 

 

Die zukünftig neu zu errichtenden landschaftlich prägenden Hauptgebäude werden 

entlang der B 19 auf einer Länge von ca. 550 m mit maximalen Höhen zwischen 10 m 

und maximal 30 m errichtet. Deutlich höhere Bauteile für technisch erforderliche Ent-

lüftung, Abzugs- sowie Telekommunikationsanlagen wie beispielsweise Schornsteine 

und andere Aufbauten auf Gebäuden, sind nur in sehr begrenztem Umfang möglich. 

Die nach der Nummer 5.5.3 ff. TA Luft i. V. m. VDI 3781 Bl. 2 berechnete Schorn-

steinhöhe beträgt dabei 66 m (vgl. Antragsunterlage 6.5), damit eine freie Abströ-

mung der Abgase sichergestellt werden kann. Entsprechend den Festsetzungen im 

Bebauungsplan sind in den verschiedenen Teilgebieten des Vorhabengebiets maxi-

male Bauhöhen zwischen 8 m und 30 m zulässig.  

 

Durch die (Teil-)Versiegelung und Überbauung von bisherigen Freiflächen durch das 

Vorhaben sind ein Flächenverbrauch und die Biotopveränderungen bedingt. Insoweit 

wird auf deren detaillierte Beschreibung in den Antragsunterlagen der UVU (Nr. 10.2) 

sowie dem landschaftspflegerischen Begleitplan (Nr. 24.1) verwiesen. 

 

Landschaftsbezogene Erholung  

Das Vorhabengebiet und der Großteil des Talgrunds mit seiner dichten gewerblich-

industriellen Nutzung selbst hat nur eine sehr geringe Bedeutung für die landschafts- 

oder einrichtungsgebundene Erholung, dies auch, weil weite Bereiche für die Öffent-

lichkeit unzugänglich sind. Durch die Straßenverkehrsgeräusche der B 19 wird die 

Erholungsnutzung der Randbereiche zusätzlich beeinträchtigt. Nach dem Land-

schaftsplan der Stadt Aalen sind im Umfeld des Vorhabengebiets die von einem We-

genetz erschlossenen Wald- und Offenlandbereiche in den Hang- und Höhenlagen 
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über dem Kochertal Flächen von besonderer Eignung für die Erholung der Bewohner 

Unterkochens und der Stadt Aalen. Hier verlaufen Wanderwege, im Tal entlang des 

Kochers bzw. der Aalener Straße verläuft der Kocher-Jagst-Radweg als überregiona-

le bzw. touristische Radverbindung.  

 

Insbesondere große und hohe Baukörper können die visuellen Eindrücke des Land-

schaftsbildes verändern, indem Sichtbeziehungen zwischen wertvollen Landschafts-

teilen beeinträchtigt werden und der Verlust der Eigenart und Naturnähe der Land-

schaft durch technische Überprägung der Landschaft erfolgt.  

Die Ausführung des geplanten Vorhabens führt anlagenbedingt zu erheblichen Ver-

änderungen des Landschaftsbildes durch die Verlagerung des Werkskomplexes in 

südlicher Richtung und die geänderte Ausbildung der Gebäudestrukturen und 

-kubaturen sowie durch einen Flächenverbrauch durch Versiegelung und Überbauung 

von Flächen.  

 

Die Betrachtung des Vorhabengebiets aus nord-westlicher Richtung ist topographisch 

bedingt nur aus einer erhöhten Position möglich, insofern wird der Blick auf die Land-

schaft als Gesamtbild hier nur gering beeinträchtigt.  

 

Die deutlichsten Orts- bzw. Landschaftsbildveränderungen sind durch die an die Sied-

lungsbereiche der Aalener Straße heranrückende industrielle Bebauung in östlicher 

Richtung zu erwarten. Aus dieser Blickrichtung wird sich der visuelle Eindruck des 

unbebauten Albtraufhanges mit dem Waldgebiet „Luttenberg/ Meisentäle“ aus Sicht 

der Aalener Straße und des Gegenhangs am Himmlinger Weg durch die neuen Bau-

körper als neues Landschaftselement am Talgrund am stärksten verändern.  

Damit verändern sich auch Sichtbeziehungen. Der industriell geprägte Charakter des 

Tales wird sich zunächst verstärken. Der neu gepflanzte Gehölzsaum des renaturier-

ten Kochers und der neugepflanzte Gehölzgürtel (in den Flächen PF 3 und auf dem 

mit Großbäumen begrünten Wall PF 10) werden erst nach einigen Jahren bei Errei-

chen der vollen Wuchshöhen einen wirksamen Sichtschutz bilden. 

Aus östlicher Sicht verschwindet dabei aber auch die B 19 hinter dem Gebäuderiegel, 

welcher gleichzeitig auch die Schallausbreitung der Bundesstraße ins Tal und die öst-

lichen Siedlungsgebiete behindern und abschwächen wird.  

 

Baubedingte Beeinträchtigungen ergeben sich voraussichtlich durch die zeitweise 

Beeinträchtigung der das Vorhabengebiet querenden Fuß- und Radwege entlang des 

Kochers. Die Beeinträchtigungen sind auf wenige Wochen beschränkt.  
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Für den Zeitraum des Baubetriebs sind lärmbedingte Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion im direkten Umfeld des Vorhabengebiets zu erwarten. 

 

Der Erhalt von Freiflächen, insbesondere im nördlichen Vorhabengebiet, von ab-

schirmenden Gehölzbeständen sowie die Neuanpflanzung hochwüchsiger Gehölze 

mindern als äußere Eingrünung die Einsehbarkeit in das Vorhabengebiet. Die Be-

grenzung der maximal zulässigen Bauhöhen mindert Landschaftsbild-

beeinträchtigungen. Eine Begrünung der Dachflächen reduziert optische Beein-

trächtigungen aus größerer Höhe. Zur Vermeidung sichtbarer Wasserdampf-

schwaden werden die Haubenabluft und die Abgase der Gasturbine und Großwasser-

raumkessel über einen gemeinsamen, dreizügigen Schornstein abgeleitet. 

 

Gemäß § 1 Abs. 4 BNatSchG ist grundsätzlich „die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

(Natürlichkeit) von Natur und Landschaft“ als Grundlage für das Landschaftserleben, 

d.h. für die Erholung der Menschen zu schützen. Gemäß § 14 Abs. 2 BNatSchG be-

steht ein Eingriff auch in der möglichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Die 

Eingriffsregelung umfasst somit nicht nur die ökologische, sondern auch die ästheti-

sche Funktion von Natur und Landschaft.  

Im vorliegenden Fall erfolgt die Flächeninanspruchnahme innerhalb eines bereits er-

heblich industriell genutzten Gebiets bzw. und betrifft somit ausschließlich deutlich 

anthropogen vorgeprägte Flächen. Diese unterliegen keiner grundsätzlichen Verän-

derungssperre. Eine Inanspruchnahme von bisher unzersiedelten und unzerschnit-

tenen Freiflächen erfolgt nicht, vielmehr wird das Vorhaben soweit als möglich auf der 

bestehenden Betriebsfläche ausgeführt. Innerhalb des Vorhabengebiets entlang der 

Grenzen sollen große, meist zusammenhängende Grünbereichen gestaltet werden, 

vorrangig mit Grünlandflächen und Gehölzpflanzungen.  

Für den Bereich Erholungsnutzung ist keine wesentliche Veränderung durch die ge-

planten Nutzungen zu erwarten. Vorhandene Rad- und Fußwegeverbindungen blei-

ben erhalten. 

 

Die Einhaltung der Umweltanforderungen durch das Vorhaben wurde bezogen auf 

das Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild bereits im Rahmen des Bauleitplan-

verfahrens festgestellt. Dort fand eine eingehende Bewertung der möglichen Auswir-

kungen statt – erhebliche zusätzliche oder andere Auswirkungen auf das Schutzgut 

Landschaft konnten im Rahmen der hier vorliegenden Umweltverträglichkeitsprüfung  

nicht festgestellt werden. Die Bestandserfassung und –bewertung der Biotoptypen 

erfolgte anhand der Ökokontoverordnung (ÖKVO 2010). 
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Insofern schließt sich das Regierungspräsidium Stuttgart der Bewertung der Bauleit-

planung an: Nach § 18 Abs. 2 BNatSchG waren Eingriffe in Natur und Landschaft im 

Bebauungsplanverfahren zu bewerten und entscheiden und finden die § 14 bis 17 

BNatSchG im vorliegenden Verfahren keine Anwendung.  

Im Bauplanungsverfahren wurden auch verbleibende Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft gemäß der Eingriffsregelung des BNatSchG ermittelt, abgearbeitet 

und mit verbindlich festgesetzten Kompensationsmaßnahmen belegt, die gem. 

§ 135a BauGB durch die Antragstellerin durchzuführen sind. Insbesondere die Flä-

chen EF 2, PF3, PF 10, auf denen geschlossene Gehölzbestände zu erhalten bzw. 

neu zu pflanzen sind, sowie die Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (MF5 

des Bebauungsplans). Die Dokumentation dieser Inhalte erfolgt gemäß 

§ 17 Abs. 4 BNatSchG im Landschaftspflegerischen Begleitplan (vgl. Antragsunterla-

ge 24.1 S. 63 ff.).  

 

d. Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

 

Der Untersuchungsraum umfasste das Vorhabengebiet, in dem sich keine Bau- oder 

Kunstdenkmale befinden. Allerdings ist der südliche Bereich des Vorhabengebiets 

(Kläranlage) von archäologischer Relevanz, da im direkten Umfeld merowingische 

Siedlungsspuren belegt sind, die dem Denkmalschutz unterliegen. Die zugehörige 

Siedlung wird am Zusammenfluss von Weißem und Schwarzem Kocher vermutet. 

Hier können Bodendenkmäler (Kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 

Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 

natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten aber auch Zeugnisse tieri-

schen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden.  

 

Die archäologische Relevanz des Vorhabenareals könnte von den geplanten Nutzun-

gen sowohl bau- wie anlagenbedingt tangiert werden. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass archäologische Funde bei Erd- bzw. Tiefbauarbeiten beeinträchtigt 

werden, insbesondere im Bereich der geplanten Kläranlage.  

 

Im Rahmen der geplanten Umsetzung von Baumaßnahmen kann die Beeinträchti-

gung eventueller archäologischer Bodendenkmäler durch eine erhöhte Aufmerksam-

keit im Hinblick auf Bodenfunde und Einhaltung der denkmalrechtlichen Melde- und 

Erhaltungspflichten, die allfällige Rettungsgrabungen ermöglichen, berücksichtigt 

werden:  
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Hieraus resultieren zur Vermeidung und Reduzierung von schädlichen Auswirkungen 

für das Schutzgut Maßnahmen, die die Ast. in ihrer UVU beschreibt. Dadurch werden 

bei einem Fund die archäologischen Belange berücksichtigt. 

 

Eine Bewertung des Schutzguts Kultur- und sonstige Sachgüter wurde bereits im 

Rahmen des Bauleitplanungsverfahrens vorgenommen. Unter Berücksichtigung der 

beschiedenen Auflagen kann in vorsorgeorientierter Bewertung ein unerforschter Ver-

lust von archäologischen Befunden vermieden werden. Unter Verweis auf 

§ 50 Abs. 3 UVPG wird die Bewertung geteilt, dass die schutzgutbezogenen denk-

malschutzrechtlichen Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen und eingehalten 

werden können. Zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen des Vor-

habens ergaben sich aus der vorgelegten Umweltuntersuchung des Zulassungsver-

fahrens nicht.  

 

e. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern des UVP-pflichtigen 

 Vorhabens 

 

Soweit mit den verfügbaren Untersuchungsmethoden ermittelbar, wurden wichtige 

Wechselwirkungseffekte bereits bei der Beschreibung der Auswirkungen zu den je-

weiligen Schutzgütern berücksichtigt. Durch Unfälle und Betriebsstörungen kann es 

zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern und medienübergreifenden Um-

weltauswirkungen kommen. Entsprechend der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-

emissionen und dem Gedanken des integrierten Umweltschutzes soll die Reduzie-

rung der Emissionen eines Schutzgutes nicht zu einer Verschlechterung der Emissio-

nen eines anderen Schutzguts führen. Ebenso dürfen sich durch die Stilllegung einer 

Anlage keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen ergeben. Diese können 

sich prinzipiell durch Anlagen und Stoffe auf dem Betriebsgelände ergeben, für die 

nach einer Stilllegung der für einen sicheren Betrieb notwendige Umgang nicht mehr 

gewährleistet ist.  

 

Es wird davon ausgegangen, dass erhebliche Umweltauswirkungen nur von solchen 

Anlageteilen ausgehen können, die aufgrund ihres Stoffinventars oder ihres 

Stoffdurchsatzes dafür von Bedeutung sind. Die Mengenschwellen der Störfall-

Verordnung (12. BImSchV) werden durch die in der Anlage gehandhabten Stoffe un-

terschritten, sodass sie keinen Betriebsbereich im Sinne von § 1 Abs. 1 der Störfall-

Verordnung aufweist.  
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Darüber hinaus werden während des Betriebs im Sinne des Vorsorge- und Fürsorge-

gedanken, Maßnahmen zum Schutz der Schutzgüter für vorhersehbare Betriebsstö-

rungen getroffen, z.B. Brandschutzmaßnahmen oder Sicherungsmaßnahmen beim 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.  

Durch gesetzliche Vorgaben einzelner schutzbezogener Rechtsgebiete und der Ein-

haltung des Stands der Technik wird sichergestellt, dass es medienübergreifend zu 

keiner Verbesserung eines Schutzgutes zu Lasten eines anderen kommt und ein ho-

hes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt sichergestellt wird. 

Die Nebenbestimmungen in diesem Bescheid zu Rückbau und Stilllegung der Anlage 

sowie die Forderung eines Ausgangszustandsbericht für Boden und Grundwasser 

regeln den Umgang mit der geplanten Anlage über deren Betriebszeitraum hinaus 

und stellen die sichere Stilllegung der Anlage sicher. 

Aufgrund der Unterschreitung der Mengenschwelle der 12. BImSchV für Betriebsbe-

reiche der unteren Klasse, der geplanten Maßnahmen und Konzepte zum Schutz ge-

gen Betriebsstörungen, die durch Nebenbestimmungen in diesem Bescheid unter-

stützt werden sowie der Einhaltung des Stands der Technik ist durch Wechselwirkun-

gen durch die geplante Anlage nicht von erheblichen negativen Umweltauswirkungen 

auszugehen. 

 

f. Schutzgut FFH-Gebiete/ Natura2000 

 

Nach § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 

ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprü-

fen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen 

geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG 

ist ein Projekt vorbehaltlich einer abweichenden Prüfung nach den Absätzen 3 und 4 

unzulässig, wenn die Prüfung der Verträglichkeit ergibt, dass das Projekt zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen eines solchen Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele 

oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann.  

Der auswirkungsbezogene Ansatz, der bei der Auslegung des Projektbegriffs zugrun-

de zu legen ist, bedingt, dass auch solche Projekte vor ihrer Zulassung oder Durch-

führung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets 

zu überprüfen sind, die außerhalb eines geschützten Gebietes liegen, sich aber er-

heblich beeinträchtigend auf einen geschützten Lebensraum oder geschützte Arten 

auswirken können. Allein der Umstand, dass ein Projekt außerhalb eines geschützten 

Gebietes realisiert werden soll, begründet somit noch nicht dessen Zulässigkeit im 

Hinblick auf die Regelungen zum Schutz des Netzes Natura 2000 und damit im habi-
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tatschutzrechtlichen Sinne (BVerwG NVwZ-RR 1997, 92; OVG Lüneburg BeckRS 

2008, 41176). Insbesondere projektbedingte Lärm- oder Lichtemissionen können ge-

eignet sein, sich auf ein geschütztes Gebiet dergestalt etwa auszuwirken, dass des-

sen Funktion als Reproduktions-, Rast- oder Nahrungsstätte bestimmter Tierarten 

erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Allerdings erübrigt sich eine Verträglichkeitsprüfung, wenn schon nach einer Vor-

prüfung erhebliche vorhabenbedingte Beeinträchtigungen eines FFH-Gebiets offen-

sichtlich ausgeschlossen sind. Die FFH-Vorprüfung beschränkt sich auf die Frage, ob 

nach Lage der Dinge ernsthaft die Besorgnis nachteiliger Auswirkungen besteht (vgl. 

BVerwG, Beschluss v. 13.08.2010 - 4 BN 6.10 -, NuR 2010, 797 m. w. N.).  

Ausdrücklich ausgenommen aus dem Anwendungsbereich des § 34 BNatSchG sind 

nach 34 Abs. 8 BNatSchG Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB in Gebieten mit Be-

bauungsplänen nach § 30 BauGB, weil eine entsprechende Prüfung nach 

§ 1a BauGB schon bei der Aufstellung des Bebauungsplans durchzuführen ist. 

 

Die flächendeckende Biotoptypenerfassung im Vorhabengebiet ergab keine Flächen, 

für die eine Schutzwürdigkeit gemäß § 30 BNatSchG besteht. Das Vorhabengebiet 

selbst unterliegt keiner Schutzgebietsverordnung. Es liegt auch nicht innerhalb eines 

formell ausgewiesenen Natura 2000-Gebiets, so dass eine direkte Betroffenheit nicht 

besteht. Zu berücksichtigen sind aber auch projektbedingte Auswirkungen eines au-

ßerhalb von Schutzgebieten liegenden Vorhabens auf Erhaltungsziele innerhalb von 

Schutzgebieten, die im Wirkbereich der Anlage liegen. In den Blick zu nehmen ist da-

her die umgebende Natura 2000-Kulisse.  

Das Vorhabengebiet liegt zwischen zwei Teilgebieten des FFH-Gebietes „Heiden und 

Wälder zwischen Aalen und Heidenheim“ (DE 7226-311). Nach Westen hin beträgt 

die Entfernung ca. 100 m, das Teilgebiet östlich des Vorhabengebiets befindet sich in 

einer Entfernung von ca. 350 m. Der Abstand zum Europäischen Vogelschutzgebiet 

„Ostalbtrauf bei Aalen“ (DE 7126-401) beträgt ca. 1,5 km. Eine detaillierte Beschrei-

bung der Schutzgebiete erfolgt in Kapitel 6.15 der UVU (Antragsunterlage 10.2).  

 

Im näheren Abstrom der Abwassereinleitung befindet sich gemäß dem UVP-Bericht 

kein wasserabhängiges FFH-Gebiet. Von Seiten des Regierungspräsidiums Stuttgart 

wurde darüber hinaus geprüft, ob eine Betroffenheit des FFH-Gebiets „Kochertal 

Abtsgmünd - Gaildorf und Rottal (Gebietsnummer 7024-341) gegeben sein kann. 

Dieses beginnt erst ca. 16 km im Abstrom der Einleitung der Ast.. Im Osten wird das 

FFH-Gebiet durch das Gewässersystem des Kochers geprägt. Zu den Erhaltungszie-
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len des FFH-Gebiets (LRT 3260) gehört u.a. die Erhaltung der für die natürlichen Ar-

ten und Lebensgemeinschaften von Fließgewässern günstigen chemischen und phy-

sikalischen Wassereigenschaften sowie die Erhaltung der vorhandenen typischen, 

naturnahen Gewässervegetation und Gewässerfauna der Fließgewässer. 

 

Bezogen auf die relevanten Schutzgebiete „Wälder und Heiden“ und „Ostalbtrauf“ 

findet kein direkter Flächenentzug durch Überbauung oder Versiegelung statt. Die 

Habitatstrukturen und Nutzungen werden nicht verändernd betroffen. Es waren keine 

relevanten Barriere- oder Fallenwirkungen feststellbar, die zu einem Individuenverlust 

führen könnten. Nichtstoffliche Einwirkungen verändern sich nicht negativ im Verhält-

nis zu den bisherigen bestehenden Nutzungen des Areals, ebenso wenig sind Ge-

fährdungen durch Strahlungen (ionisierend oder nicht-ionisierend) mit dem Vorhaben 

verbunden. Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen findet durch das Vor-

haben nicht statt.  

 

Stoffliche Einwirkungen wurden im Rahmen einer Luftimmissionsprognose (Antrags-

unterlage 6.2) berechnet und in der FFH-Erheblichkeitsprüfung im Rahmen der Um-

weltverträglichkeitsuntersuchung (Antragsunterlage 10.2) betrachtet. Stickstoff- und 

Säuredeposition des geplanten Vorhabens liegen unter den Zulässigkeitsgrenzen, die 

nach den in fachlichem Konsens festgelegten Abschneidekriterien beurteilt wurde, ab 

denen eine Beurteilung von vorhabenbedingten Einträgen überhaupt noch sinnvoll 

bzw. möglich ist. Zur Höhe der Abschneidekriterien besteht ein fachlicher Konsens für 

den Stickstoffeintrag von 0,3 kg N(ha * a) bzw. für den Säureeintrag von 30 eq/(ha * 

a). Dieses Vorgehen ist auch grundlegend durch das BVerwG anerkannt (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 23. April 2014 – 9 A 25.12; Urteil vom 15. Mai 2019 – 7 C 27.17 

juris). Die projektspezifische, sich durch Differenzbildung zwischen Planfall und Ist-

Zustand bzw. Nullfall ergebende Zusatzbelastung der Stickstoffdeposition liegt der 

nach der Luftimmissionsprognose (Antragsunterlage 6.2) in allen FFH-Gebietsflächen 

< 0,3 kg N/(ha * a) (Maximalwert 0,3 kg N/(ha * a), in einigen Bereichen führt das Vor-

haben zu geringen Entlastungen von bis zu 0,02 kg N/(ha * a). Die Berechnungser-

gebnisse für die Säureeinträge zeigen, dass die Zusatzbelastungsbeiträge der ge-

samten Anlage in ihren im FFH-Gebiet gelegenen Immissionsmaxima das Abschnei-

dekriterium von 30 eq/(ha * a) nicht überschreiten (Maximalwert: 24 eq/(ha * a).  

 

Eine eigenständige Bewertung der FFH-Verträglichkeit ist im vorliegenden immis-

sionsschutzrechtlichen Verfahren nur eingeschränkt vorzunehmen.  
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Die Regelungen in § 34 Abs. 1 bis 7 BNatSchG gelten gemäß § 34 Abs. 8 

BNatSchG - mit Ausnahme von Bebauungsplänen, die eine Planfeststellung er-

setzen - nicht für Vorhaben in Gebieten mit qualifizierten Bebauungsplänen nach § 30 

BauGB. Diese Anordnung erklärt sich mit Blick auf § 1a Abs. 4 BauGB, wonach § 34 

BNatSchG bereits bei der Aufstellung eines Bebauungsplans anzuwenden ist. 

 

Die Anwendung des § 34 Abs. 8 BNatSchG auf das hier zu bescheidende Vorhaben 

setzt jedoch seinem Zweck entsprechend voraus, dass die betreffenden Auswirkun-

gen bereits im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans behandelt wurden oder 

jedenfalls hätten behandelt werden müssen. 

In Gebiete nach § 30 BauGB müssen bauliche Vorhaben dann weder auf ihre Verein-

barkeit mit den für ein Natura 2000-Gebiet festgelegten Erhaltungszielen bzw. 

Schutzzwecken überprüft werden noch sich am Maßstab des Verträglichkeitsgrund-

satzes und der ihm beigegebenen Ausnahmen messen lassen. Aus der Perspektive 

des europäischen Habitatschutzrechts unterliegt dies keiner Beanstandung. Dies ent-

spricht auch europäischem Habitatschutzrecht, jedenfalls solange es sich um plan-

konforme Vorhaben handelt, deren Verträglichkeit bereits im Verfahren zur Aufstel-

lung des Bebauungsplans überprüft wurde (vgl. Landmann/Rohmer Um-

weltR/Gellermann BNatSchG § 34 Rn. 59f). Diese Überprüfung erfolgte im Falle der 

Festsetzungen des Bebauungsplans „Breitwiesen – Neukochen“, in dem erhebliche 

Beeinträchtigungen von FFH-Schutzgebieten ausgeschlossen wurden.  

Das nun nachfolgende Zulassungsverfahren wird also insoweit von entsprechenden 

Prüfungen entlastet, als bauliche oder sonstige Vorhaben in Übereinstimmung mit 

den Festsetzungen des Bebauungsplans realisiert werden. Dies ist der Fall.  

 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konnten die Auswirkungen auf den Wasserkör-

per noch nicht umfänglich betrachtet werden, daher waren diese hier noch gesondert 

zu betrachten 

 

Nach naturschutzfachlicher Einschätzung des Landratsamts Ostalbkreis führt das 

Vorhaben aufgrund der räumlichen Entfernung zu keinen erheblichen Beeinträchti-

gungen von Lebensraumtypen und Arten des wasserabhängigen FFH-Gebiets „Ko-

chertal Abtsgmünd – Gaildorf und Rottal“. Unter Berücksichtigung des gutachterlichen 

Fachbeitrags „Palm Aalen PM5neu Szenarienberechnung zur Wassertemperatur und 

zur stofflichen Belastung“ (Antragsunterlage 4.3 des wasserrechtlichen Antrags) teilt 

das Regierungspräsidium Stuttgart diese Einschätzung. Wie der gutachterliche Fach-

beitrag anhand von Modellrechnungen aufzeigt, sind Auswirkungen der Wärmeeinlei-



- 112 - 

tung sowie der Einleitung von Nährstoffen und weiteren Stoffen durch die am oberen 

Kocher ansässigen Betriebe in den modelltechnisch berechneten Messstellen vor und 

nach Mündung der Lein in den Kocher nicht erheblich.  

 

Weiter werden auch nach Einschätzung des Landratsamts Ostalbkreis die critical 

loads der Luftschadstoffeinträge nicht überschritten.  

Die Einhaltung der o. g. Abschneidekriterien für Stickstoff- und Säuredeposition – und 

damit eine Vermeidung von negativen Beeinträchtigungen der Vegetation und Öko-

systeme auch der FFH-Gebiete – wird darüber hinaus insbesondere auch in Bezug 

auf die durch das Vorhaben verursachten Stickstoffeinträge sichergestellt, indem 

durch den Genehmigungsbescheid Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid und Ammo-

niak festgesetzt werden, wie sie die Antragstellerin im Zuge einer freiwilligen Selbst-

beschränkung beantragt hat. 

 

Somit ist eine erhebliche Beeinträchtigung von Erhaltungszielen im Sinne des 

§ 34 Abs. 1 BNatSchG nicht zu besorgen.  

Damit werden durch die geplanten Nutzungen weder die naturschutzfachlichen Erhal-

tungsziele noch die Kohärenz des ausgewiesenen Schutzgebietssystems Natura 

2000 nachhaltig beeinträchtigt und insofern die umweltbezogenen Anforderungen 

durch das Vorhaben eingehalten. 

 

4.4 Schlussbewertung 

 

Die Bewertung der einzelnen in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter zeigt, dass 

unter Beachtung der Nebenbestimmungen der Zulassungsbescheide keine schädli-

chen Umwelteinwirkungen oder erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 

zu erwarten sind. Die fachgesetzlichen Schutz- und Vorsorgeziele sind gewährleistet. 

In vielen Bereichen sind durch die neue, nach dem Stand der Technik geplante Anla-

ge deutliche Verbesserungen im Vergleich zur alten Papierfabrik zu erwarten.  
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5. Materielle Voraussetzungen 

 

Rechtsgrundlage für diese Entscheidung sind die §§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 

Alt. 1 und Nr. 4 Alt. 2, 10, 11, 12 und 57 WHG sowie § 28 WG.  

 

Die wasserrechtliche Erlaubnis ist nach § 12 WHG zu versagen, wenn 

1. schädliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht aus-

gleichbare Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder 

2. andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt werden. 

 

Der Begriff der „schädlichen Gewässerveränderungen“ i.S.v. § 12 Abs. 1 Nr.1 WHG 

wird in § 3 Nr. 10 WHG legaldefiniert. Danach ist eine schädliche Gewässerverände-

rung gegeben, wenn Gewässereigenschaften (insbesondere Wasserquantität und  

-qualität) so verändert werden, dass eine Beeinträchtigung des Allgemeinwohls und 

hierbei insbesondere der öffentlichen Trinkwasserversorgung vorliegt, ferner, wenn 

Anforderungen aus dem WHG bzw. solchen, die aufgrund des WHG erlassen wur-

den, nicht erfüllt werden. Gegenstand des behördlichen Prüfprogramms sind auch die 

Bewirtschaftungsziele der §§ 27 ff. WHG. 

 

Für oberirdische Gewässer gelten namentlich die Bewirtschaftungsziele des 

§ 27 WHG, durch welche Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i) bis iii) der Europäischen Was-

serrahmenrichtlinie RL 2000/60/EG (WRRL) umgesetzt wird. Da der Kocher nicht als 

erheblich verändertes Gewässer im Sinne von § 3 Nr. 5 WHG und § 28 WHG einge-

stuft ist, ist er gemäß § 27 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass 

1. eine Verschlechterung seines ökologischen Zustands und seines chemischen Zu-

standes vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und 

2. ein guter ökologischer Zustand und ein guter chemischer Zustand erhalten oder 

erreicht wird (Verbesserungsgebot).  

 

Eine Verschlechterung des ökologischen Zustands im Sinne von § 27 Abs.1 

Nr. 1 WHG liegt vor, sobald sich der Zustand mindestens einer biologischen Quali-

tätskomponente der Anlage 3 Nr. 1 zur Oberflächengewässerverordnung (OGewV) 

um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Ver-

schlechterung der Einstufung eines Oberflächenwasserkörpers insgesamt führt. Ist 

die betreffende Qualitätskomponente bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, 

stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine Verschlechterung des Zustands 

eines Oberflächenwasserkörpers dar (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 – 7 A 2/15 – 
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Elbvertiefung – BVerwGE 158, 1-142 -, juris, Rn 479 im Anschluss an EuGH, Urteil 

vom 1. Juli 2015 – C-461/13 -, juris LS 2, Rn. 70). Für die Verschlechterungsprüfung 

kommt es auf die biologischen Qualitätskomponenten an; die hydromorphologischen, 

chemischen und allgemein chemisch-physikalischen Qualitätskomponenten nach An-

lage 3 Nr. 2 und 3 OGewV haben nur unterstützende Bedeutung (BVerwG, a.a.O., 

Rn. 496 f.). Daher reicht eine negative Veränderung von unterstützenden Qualitäts-

komponenten für die Annahme einer Verschlechterung alleine nicht aus. Vielmehr 

muss die Veränderung zu einer Verschlechterung einer biologischen Qualitätskom-

ponente führen (BVerwG, a.a.O., Rn. 499). Hierbei ist allerdings ein strenger Maßstab 

anzulegen. Verbleibende Zweifel gehen zu Lasten des Gewässerbenutzers. Anders 

als das Verschlechterungsverbot ist das Verbesserungsgebot auf eine Verwirklichung 

im Wege der wasserrechtlichen Planung angelegt. So beschreibt der Bewirtschaf-

tungsplan nach § 83 WHG den für den konkreten Oberflächenwasserkörper (OWK) 

binnen genannter Frist zu erreichenden Zustand und das Maßnahmenprogramm legt 

die hierzu umzusetzenden Schritte fest (§ 82 Abs. 1 Satz 1 WHG); die Festlegung 

steht im Bewirtschaftungsermessen der für die Flussgebietseinheit zuständigen Be-

hörde (BVerwG, Urt. v. 2. November 2017 – 7 C 25/15 –,Rn. 61, juris). 

 

Für die Abwassereinleitungen sind zudem die Anforderungen nach § 57 Abs. 1 Nr. 1 

bis Nr. 3 WHG sowie der Abwasserverordnung (AbwV) einzuhalten.  

 

Nach § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG darf eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in 

Gewässer (Direkteinleitung) nur erteilt werden, wenn die Menge und Schädlichkeit 

des Abwassers so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Be-

tracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. In § 57 Abs. 1 

Nr. 2 und Nr. 3 WHG wird bestimmt, dass die Einleitung mit den Anforderungen an 

die Gewässereigenschaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen vereinbar sein 

muss und dass Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und betrieben 

werden, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Anforderungen nach den Num-

mern 1 und 2 sicherzustellen.  

 

Nach § 48 Abs. 1 Satz 1 WHG darf eine Erlaubnis für das Einleiten von Stoffen in das 

Grundwasser nur erteilt werden, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasserbe-

schaffenheit nicht zu besorgen ist. 

 

Im Übrigen steht die Erteilung der Erlaubnis im pflichtgemäßen Ermessen (Bewirt-

schaftungsermessen) der zuständigen Behörde. Im Rahmen des Bewirtschaftungs-
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ermessens sind die öffentlichen und privaten Belange, die für und gegen die Zulas-

sung sprechen, zu bewerten und gegeneinander abzuwägen.  

 

Durch die unter Abschnitt C dieser Entscheidung aufgeführten Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen wird sichergestellt, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu 

erwarten sind und andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften er-

füllt werden. Auch Ermessensgründe sprechen nicht gegen die Erteilung der bean-

tragten Erlaubnis. 

Allerdings wurde im Rahmen der Ausübung des Bewirtschaftungsermessens entge-

gen dem Antrag der Ast. keine Bewilligung oder gehobene Erlaubnis als Zulassungs-

form ausgesprochen. Ebenso wurde dem Antrag der Ast. nicht gefolgt, die Gewäs-

serbenutzung auf 30 Jahre zu gestatten. Insofern erfolgt eine Teilablehnung des An-

trags.  

 

5.1 Wasserrechtliche Belange im Einzelnen 

 

5.1.1  Anforderungen an den Aufstau und die Entnahme von Wasser aus dem 

 Schwarzen Kocher bzw. Kocher 

 

Bei der Entnahme von Wasser aus einem Gewässer kann sich eine schädliche Ge-

wässerveränderung im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG daraus ergeben, dass ins-

besondere bei Niedrigwasser die für die Gewässerökologie notwendige Mindestwas-

sermenge nicht mehr gewährleistet ist und damit die Bewirtschaftungsziele des § 27 

WHG gefährdet werden. Nach § 33 WHG ist das Aufstauen eines oberirdischen Ge-

wässers oder das Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen 

Gewässer nur zulässig, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die für das Gewässer 

erforderlich ist, um den Bewirtschaftungszielen für oberirdische Gewässer zu ent-

sprechen. Nach § 34 Abs. 2 WHG hat die zuständige Behörde die Anordnungen zur 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit zu treffen, die erforderlich sind, um die Be-

wirtschaftungsziele nach Maßgabe der der §§ 27 bis 31 WHG zu erreichen. 

 

Das Vorhaben befindet sich im Abschnitt des Flusswasserkörpers 47-01 „Kocher 

oberhalb Adelmannsfelder Rot ohne Lein“ des Bewirtschaftungsplans Neckar. Gemäß 

dem Wasserkörper-Steckbrief Flusswasserkörper, Stand Dez. 2015, ist der Fluss-

wasserkörper 47-01 nicht erheblich verändert. Der ökologische Zustand im Wasser-

körper 47-01, Stand Dezember 2015, ist als „mäßig“ eingestuft, wobei alle drei biolo-

gischen Qualitätskomponenten, nämlich Fische, Makrophyten und Phytobenthos so-
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wie Makrozoobenthos mit „mäßig“ eingestuft sind. Die Hydromorphologischen Quali-

tätskomponenten (Durchgängigkeit, Wasserhaushalt, Gewässerstruktur) sind mit 

„nicht gut“ bewertet. Die Programmstrecken Hydromorphologie erstrecken sich bzgl. 

der Parameter Durchgängigkeit, Wasserkraft (Ausleitung)/Brauchwasser (Wasserent-

nahme) und Gewässerstruktur von der Mündung der Adelmannsfelder Rot 

(km 140,85) bis Aalen (km 160,90). Damit verbunden sind entsprechende Maßnah-

men, die für die Zielerreichung des guten ökologischen Zustands im Wasserkörper 

47-01 erforderlich sind. Die Durchgängigkeit ist wie folgt begründet: „Die Programm-

strecke schafft ein durchgängiges Gewässersystem im Hauptgewässer Kocher (hoher 

und erhöhter Migrationsbedarf) und ermöglicht die Vernetzung mit den Seitengewäs-

sern Schlierbach und Aal. Weiterhin dient die Programmstrecke der wasserkörper-

übergreifenden Anbindung an den flussabwärts anschließenden Gewässerabschnitt 

des Kochers (WK 47-03) sowie der Anbindung der Lein (hoher und erhöhter Migrati-

onsbedarf, WK 47-02).“ Die Thematik Wasserkraft/Brauchwasser sieht folgendes vor: 

„Die Sicherstellung einer ausreichenden Restwassermenge von drei Ausleitungen 

zwischen Aalen-Fachsenfeld und Aalen-Hofen sowie einer Wasserentnahme auf der 

Gemarkung Unterkochen ist Voraussetzung für die Durchwanderbarkeit und Verbes-

serung der Lebensraumfunktion“. Als Einzelmaßnahme ist benannt: MaDok-ID 5350, 

Verbesserung Mindestabfluss am Kocher bei km 160,905 in Aalen-Unterkochen (s. 

Begleitdokumentation zum BG Neckar (BW) Teilbearbeitungsgebiet 47 – Kocher -, 

Stand: Dezember 2015, Seite 5). Diese Einzelmaßnahme betrifft das Vorhaben der 

Ast. 

 

In den Jahren 2014/15 wurde durch die Stadt Aalen der Kocher im Bereich Breitwie-

sen in Unterkochen entsprechend dem Planfeststellungsbeschluss des Landratsamts 

Ostalbkreis vom 24.11.2011 renaturiert. In diesem Rahmen wurde auch das damals 

bestehende Wehr zur Brauchwasserentnahme der Ast. in eine Sohlgleite umgewan-

delt mit dem Ziel, die gewässerökologische Durchgängigkeit in diesem Bereich wie-

derherzustellen. Nach den für die bestehende Anlage der Ast. seit der Kocherrenatu-

rierung 2014 geltenden Regelungen wird sichergestellt, dass nach der Entnahmestel-

le der Ast. im Schwarzen Kocher und im gemeinsamen Kocher mindestens 70 l/s ab-

fließen. Die Mindestwasserführung von 70 l/s betrifft derzeit eine Fließstrecke von 

etwa 620 m. Durch die Verlegung der bisherigen Einleitstelle für das betriebliche Ab-

wasser in den Flussoberlauf etwa 100 m unterhalb des Entnahmekanals verkürzt sich 

zukünftig die Ausleitungsstrecke am Schwarzen Kocher durch die Brauchwasserent-

nahme der Ast. auf ca. 63 m und damit auf den eigentlichen Sohlgleitenbereich. Die 

den wasserrechtlichen Antragsunterlagen beigefügte gutachterliche Stellungnahme 
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des Landschaftsarchitekturbüros Geitz & Partner GbR vom 29.03.2019 zur Wieder-

herstellung der gewässerökologischen Durchgängigkeit an der Wasserentnahme der 

Papierfabrik Palm am Schwarzen Kocher in Aalen-Unterkochen empfiehlt eine neu 

festzusetzende Mindestwassermenge von 150 l/s auf der Sohlgleite bei einem Ab-

fluss am Pegel Stefansweiler Mühle von Q30 = 357 l/s. Von Seiten des Fischereisach-

verständigen des Regierungspräsidiums Stuttgart sowie des Landratsamts Ostalb-

kreis wurde diesen Empfehlungen zugestimmt. In die Entscheidung wurde eine ent-

sprechende Bestimmung aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Stellungnahme 

des Fischereisachverständigen des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde darüber 

hinaus eine Wassermenge von 70 l/s auf der Sohlgleite unterhalb eines Abflusses 

von Q30 festgesetzt. Weiterhin wird die Sohlgleite in Abstimmung mit dem Fischerei-

sachverständigen des Regierungspräsidiums Stuttgart umgestaltet, da die gewässer-

ökologische Durchgängigkeit der Sohlgleite am Schwarzen Kocher im Hinblick auf die 

Referenzfischarten im Gewässerabschnitt derzeit als nicht zufriedenstellend erachtet 

wird. Durch den Einbau einer modernen Rechenanlage im Entnahmebauwerk mit 

sehr geringem Stababstand (Feinrechen mit 2 mm Spaltweite), verbunden mit einer 

geringen Strömungsgeschwindigkeit, wird ein sehr guter Fischschutz sichergestellt. 

Sollte die in der Entscheidung angeordnete Untersuchung der Fischgemeinschaften 

und des Rechengutes ergeben, dass der Fischabstieg nicht in ausreichender Weise 

sichergestellt ist, ist die Ast. zur Ergreifung zusätzlicher Maßnahmen verpflichtet.  

Weiterhin wird durch eine Auflage sichergestellt, dass zu keiner Zeit im gemeinsamen 

Kocher der Abfluss von 1/2 MNQ (= 220 l/s) unterschritten werden darf. 

 

Die Ast. legt in den Antragsunterlagen dar, dass das Vorhaben PM5neu trotz der ge-

planten Produktionserhöhung aufgrund einer Mehrfachnutzung des Prozesswassers 

an der Papiermaschine und Teilrückführung von gereinigtem Abwasser aus der Be-

triebskläranlage in den Produktionsprozess weder zu einer Erhöhung der Wasserent-

nahmemengen noch zu geänderten Mengen der Abwassereinleitung noch zu geän-

derten Wasserdampfverlusten in die Atmosphäre und damit hinsichtlich der im Was-

serhaushalt verfügbaren Wassermengen zu keiner nachteiligen Veränderung gegen-

über dem Ist-Zustand führt. Die beantragte Wasserentnahme beträgt weiterhin max. 

16.848 m³/d. Für die PM5neu ergeben sich bei durchschnittlichen Produktionsmen-

gen spezifische Wasserverbräuche von 7,0 m³/t Frischwasser und 4,9 m³/t Abwasser. 

Im Vergleich dazu liegen die derzeitigen Abwassermengen bei 11,2 m³/t und die in 

den BVT-Schlussfolgerungen aufgeführten Mittelwerte für Abwasser bei < 7 m³/t. Dies 

verdeutlicht die positiven Entwicklungen im Betrieb der PM5neu bei der Wasserein-

sparung von Frischwassermengen und die verbesserten Wasserkreisläufe. 
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Die unterstützenden hydromorphologischen Qualitätskomponenten „Durchgängigkeit / 

Wasserhaushalt / Gewässerstruktur“ werden durch das Vorhaben PM5neu weder auf 

der lokalen Ebene noch auf der Wasserkörperebene nachteilig verändert. Der Maß-

nahmenplanung nach WRRL wird Rechnung getragen. Damit wird das in § 27 Abs. 1 

WHG verankerte Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot beachtet. Durch 

die Ausgestaltung des Vorhabens wird den §§ 33 und 34 WHG Rechnung getragen. 

 

5.1.2  Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Betriebsabwasser und 

 Abwasser aus der Ultrafiltration sowie an die Einleitung von häuslichem 

 Abwasser 

 

Die Voraussetzungen des § 57 WHG sind gegeben. Die Abwassereinleitung steht 

auch im Einklang mit den Bewirtschaftungszielen des § 27 Abs. 1 Nr. 1 und 2 WHG.  

 

Gemäß den Antragsunterlagen können die Anforderungen des maßgeblichen An-

hangs 28 (Herstellung von Papier, Karton oder Pappe) sicher eingehalten werden. 

Für das bei geänderter Betriebsweise anfallende direkt eingeleitete Abwasser aus der 

Ultrafiltration wurden Anforderungen nach Anhang 31 AbwV (Wasseraufbereitung, 

Kühlsystem, Dampferzeugung) festgelegt, welche ebenfalls sicher eingehalten wer-

den können. Die mit der Betriebskläranlage erreichte Abwasserreinigung ist somit 

geeignet, um die Einhaltung der Anforderungen der AbwV und des Standes der 

Technik zu gewährleisten. Die Einleitung ist auch vereinbar mit den Anforderungen an 

die Gewässereigenschaft. Hierbei ist sowohl die lokale Ebene als auch die Wasser-

körperebene zu betrachten. Für beide Bezugsebenen können sich unterschiedliche 

Anforderungen ergeben. Die lokale Ebene betrachtet Eigenschaften bestimmter Ge-

wässerabschnitte im Bereich der Einleitungsstelle. Im Gegensatz hierzu erfolgt die 

Bewertung der Wasserkörper anhand der Messstellen des Landesüberwachungsnet-

zes. 

Für die neu zu erteilende wasserrechtliche Erlaubnis für das betriebliche Abwasser 

wurden im Hinblick auf die konkrete Gewässersituation und im Hinblick auf § 27 Abs. 

1 WHG zum Teil strengere Anforderungen als die nach AbwV in Verbindung mit An-

hang 28 festgelegten Mindestanforderungen festgelegt. Für den Parameter CSB wur-

de ein strengerer produktionsspezifischer Frachtwert als nach AbwV gefordert festge-

setzt. Damit wird dem gutachterlichen Maßnahmenvorschlag einer CSB-Minderung 

Rechnung getragen, auch wenn es sich bei CSB-Einträgen aus der Papierindustrie 

um schwer abbaubare organische Verbindungen mit biologisch nachgeordneter Be-

deutung handelt. Hinsichtlich der mit dem Abwasser in den Kocher eingeleiteten 
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Stoffkonzentrationen und -frachten werden von der Ast. für den Betrieb der PM5neu 

Einleitwerte beantragt, die bei den Parametern Gesamter Stickstoff, Gesamter ge-

bundener Stickstoff und TOC den in Anhang 28 AbwV festgesetzten Mindestanforde-

rungen entsprechen und bei den Parametern Abfiltrierbare Stoffe, BSB5, CSB und 

Phosphor gesamt die Mindestanforderungen unterschreiten. Bei den beantragten 

Jahresmittelwerten entsprechen die Werte für CSB, Gesamter gebundener Stickstoff 

und Phosphor gesamt den Mindestanforderungen und unterschreitet der Parameter 

Abfiltrierbare Stoffe die Mindestanforderungen. In einem Vergleich der bestehenden 

und zukünftig beantragten Einleitwerte werden trotz einer Erhöhung der Produktions-

kapazität der PM5neu keine erhöhten Einleitwerte beantragt – bei den Parametern 

Phosphor gesamt kann der beantragte Einleitwert sogar von bisher 2 mg/l auf zukünf-

tig 1,5 mg/l und bei Ammonium-Stickstoff von bisher 5 mg/l auf zukünftig 2 mg/l redu-

ziert werden. Die in den Nebenbestimmungen festgelegten begleitenden analytischen 

Untersuchungen sollen zu einer weiteren Minimierung der Nährstoffdosierungen und 

damit zu niedrigeren mittleren Einleitwerten als den beantragten Werten führen.  

 

Für die Verschlechterungsprüfung wurden zunächst die Zustandsbewertungen zu-

grunde gelegt, die in dem 2015 für die Bewirtschaftungsperiode 2016 bis 2021 aktua-

lisierten Bewirtschaftungsplan (BWP) für den vorhabenbetroffenen OWK dokumen-

tiert sind. In dem Wasserkörper-Steckbrief (Begleitdokumentation zum BG Neckar 

(BW), Teilbearbeitungsgebiet 47- Kocher -, Stand Dezember 2015) ist der ökologi-

sche Zustand des Wasserkörpers als mäßig eingestuft. Die biologischen Qualitäts-

komponenten Fische, Makrophyten und Phytobenthos sowie Makrozoobenthos sind 

allesamt als mäßig eingestuft. Der Einstufung der Qualitätskomponente Fische lag die 

fischbasierte Bewertung Wasserkörper 47-01 im Gesamtmittel von 2,46 (gut: > 2,50–

3,75, mäßig > 2,00-2,50, Stand 2015) zugrunde. Bei den unterstützenden physika-

lisch-chemischen Qualitätskomponenten sind ausweislich des Steckbriefs die Hinter-

grundwerte für die Parameter BSB5 und Wassertemperatur eingehalten; die Orientie-

rungswerte für die Parameter pH-Wert und Chlorid sind eingehalten; für die Parame-

ter Sauerstoffgehalt, Ammonium, Ammoniak, Nitrit und ortho-Phosphat-Phosphor sind 

die Orientierungswerte überschritten.  

Der chemische Zustand des Wasserkörpers ist als schlecht eingestuft, da die Um-

weltqualitätsnorm der OGewV für Quecksilber überschritten wird. 

 

Die Ursachen für den insgesamt mäßigen Zustand sind vielfältig und insbesondere 

auf Belastungen aus Punktquellen und diffusen Quellen sowie auf Abflussregulierun-

gen und morphologische Veränderungen zurückzuführen. Auswirkungen der Belas-
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tungen auf den Fluss-Wasserkörper sind für die Bereiche hydromorphologische Ver-

änderung, Anreicherung mit Nährstoffen und Anreicherung mit prioritären Stoffen und 

spezifischen Schadstoffen beschrieben. Handlungsfelder sind für die Bereiche 

Durchgängigkeit, Mindestwasser, Gewässerstruktur, Trophie und ubiquitäre Stoffe 

beschrieben.  

 

Derzeit findet die Bestandsaufnahme für den dritten Bewirtschaftungszyklus statt. De-

ren Ergebnisse liegen momentan noch nicht vollständig vor. Die fischbasierte Bewer-

tung für den WK 47-01 (Stand Juli 2019), ergibt ein Gesamtmittel von 2,43 und damit 

mäßig. Die WK-Bewertung für die biologischen Qualitätskomponenten Makro-

zoobenthos gesamt (Stand Juli 2019) sowie Makrophyten und Phytobenthos MuP 

(Stand August 2019) ist jeweils mäßig.  

 

Vorliegend ist die Abwassereinleitung in den Schwarzen Kocher aufgrund des damit 

verbundenen Wärmeeintrags und der stofflichen Einträge geeignet, die allgemeinen 

physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten unmittelbar zu beeinflussen.  

 

Ungeachtet der Tatsache, dass der aktuelle Bewirtschaftungsplan für den Wasser-

körper 47-01 explizit keine Belastung infolge von Wärmeinleitungen ausweist, ist die 

physikalisch-chemische Qualitätskomponente Wassertemperatur im wasserrechtli-

chen Zulassungsverfahren intensiv zu prüfen. Die den wasserrechtlichen Antragsun-

terlagen beigefügte Szenarienberechnung zur Wassertemperatur und stofflichen Be-

lastung der HYDRON Ingenieurgesellschaft für Umwelt und Wasserwirtschaft mbH 

vom 19.09.2018 zeigt, dass das Vorhaben eine nicht unerhebliche Belastung des 

Gewässers aufgrund der beantragten Wärmeinleitung bewirkt. 

 

Hierzu enthalten die Antragsunterlagen Modellrechnungen zur Quantifizierung der 

Auswirkung der Abwassereinleitung im Hinblick auf die Wassertemperatur im Kocher 

und zu einer vereinfachten Abschätzung der stofflichen Auswirkungen der Abwas-

sereinleitung im Kocher. Als modelltechnische Grundlage wurde ein bereits beste-

hendes Wasserhaushaltsmodell (LARSIM-WWM) eingesetzt, das im Auftrag der 

LUBW zu einem landesweit flächendeckenden Wasserhaushalts- und Wassertempe-

raturmodell erweitert wurde, mit dem der Einfluss unterschiedlicher Maßnahmen auf 

Abflüsse und Wassertemperaturen simuliert und prognostiziert werden kann. Im 

Wassertemperaturmodul werden Gewässertemperaturen unter Berücksichtigung von 

Abflussbildung und Abflusskonzentration sowie ggf. vorliegender Entnahmen und Ein-

leitungen simuliert. Dieses Primärmodell wurde im Bereich des Oberen Kochers zu 
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einem Detailmodell Kocher erweitert und von der LUBW für die Erstellung von Szena-

rienberechnungen, die vom Regierungspräsidium Stuttgart für die Erstellung der An-

tragsunterlagen zur PM5neu gefordert wurden, zur Verfügung gestellt. Dabei wurde 

neben der Einleitung der Ast. der bereits oberhalb vorhandene Einfluss einer weiteren 

Papierfabrik am Weißen Kocher bei voller Ausschöpfung der für diesen Betrieb er-

laubten Einleitmenge und -temperatur berücksichtigt. Da Wassertemperaturen, Auf-

wärmspannen und Stoffkonzentrationen maßgeblich von den vorhandenen Abflüssen 

abhängen und die dem Modell zugrunde gelegten Szenarienjahre 2010 - 2014 klar 

unterdurchschnittliche Abflussverhältnisse aufweisen, bedingt dies höhere Aufwärm-

spannen und rechnerische Stoffkonzentrationen im Kocher als bei mittleren Verhält-

nissen und damit eine pessimistische Betrachtungsweise. Unter diesen Vorausset-

zungen wurden drei verschiedene Szenarien berechnet: eines Referenzzustands oh-

ne Einleitung der Ast. aber mit vorhandener Belastung des Oberliegers, eines Ist-

Zustands mit Vollausschöpfung der derzeit erlaubten Einleitwerte und eines Pla-

nungszustands mit Vollausschöpfung der für die PM5neu beantragten Einleitwerte. 

Die Auswirkungen der Abwassereinleitung wurden für verschiedene Auswertungs-

punkte berechnet, die sich von der Einleitstelle bis zum Ausgang des WK 47-01, im 

Planungszustand 18,6 km flussunterhalb der Abwassereinleitung der Ast., erstrecken. 

Die Ergebnisse zeigen grundsätzlich für die im Ist-Zustand und Planungszustand vor-

handenen Auswertepunkte auf, dass die für den Planungszustand prognostizierten 

Wassertemperaturen niedriger als für den Ist-Zustand liegen werden. Die Ergebnisse 

zeigen allerdings auch auf, dass die in Anlage 7 Nr. 2.1.1 OGewV genannten Orien-

tierungswerte für Temperatur und Temperaturerhöhung sowohl auf der lokalen Be-

zugsebene als auch auf der Wasserkörperebene nicht immer eingehalten werden 

können. So beträgt die für die Jahre 2010 - 2014 berechnete Aufwärmspanne am 

Auswertepunkt unterhalb der Einleitungsstelle im Schwarzen Kocher 150 m vor dem 

Zusammenfluss von Schwarzem und Weißem Kocher im Mittel 5,2 K für den Pla-

nungszustand, am Auswertepunkt an der bisherigen Einleitungsstelle etwa 700 m 

unterhalb des Zusammenflusses im Mittel 4,1 K für den Ist-Zustand und 3,2 K für den 

Planungszustand und am Auswertepunkt Pegel Hüttlingen 2,6 K für den Ist-Zustand 

und 2,0 K für den Planungszustand.  

 

Nach Anlage 7 Nr. 2.1.1 OGewV gelten für das an der Einleitungsstelle gegebene 

Salmoniden-Metarhithral nach der Durchmischung eine Maximaltemperatur im Som-

mer von ≤ 20 °C, eine Maximaltemperatur im Winter von ≤ 10 °C und max. Tempera-

turerhöhung 1,5 K. Für das an der für den Wasserkörper 47-01 relevanten Messstelle 

Hüttlingen vorliegende Cypriniden-Rhithral gelten nach Anlage 7 Nr. 2.1.1 OGewV 
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folgende Anforderungen an den guten ökologischen Zustand: Tmax Sommer ≤ 23 °C, 

Tmax Winter ≤ 10 °C und max. Aufwärmspanne 2 K. 

 

Ziel soll es zwar im Hinblick auf den guten ökologischen Zustand sein, dass auch die 

unterstützenden Qualitätskomponenten eingehalten werden. Eine Abweichung von 

den Temperaturvorgaben der Ziff. 2.1.1 der Anlage 7 führt aber noch nicht von vorn-

herein zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot bzw. Verbesserungs-

gebot. Selbst eine negative Veränderung von unterstützenden Qualitätskomponenten 

würde für die Annahme einer Verschlechterung nicht ausreichen, vielmehr müsste die 

Veränderung zu einer Verschlechterung einer biologischen Qualitätskomponente füh-

ren (BVerwG, Urt. v. 09.02.2017 – 7 A 2/15 -, Rn. 499, juris). Hierbei ist allerdings ein 

strenger Maßstab anzulegen. Verbleibende Zweifel gehen zu Lasten des Gewässer-

benutzers. 

 

Vorliegend ist nicht davon auszugehen, dass sich die biologische Qualitätskomponen-

te Fische durch das Vorhaben verschlechtert. Der Vergleich der Ergebnisse der Sze-

narien in Tabelle 4.-2, Seite 17, der Antragsunterlage 4.3 mit den genehmigten bzw. 

beantragten Einleitungswerten als Mittelwerte über die Jahre 2010 - 2014 zeigt, dass 

sich bis auf den Bereich der neuen Einleitungsstelle die Temperatur im Wasserkörper 

bei der Planung im Vergleich zum Ist-Zustand im Mittel reduziert. Lokal begrenzte 

Veränderungen überschreiten regelmäßig die Relevanzschwelle nur dann, wenn die 

Verschlechterung nach Intensität und Umfang Bedeutung für den gesamten betroffe-

nen Oberflächenwasserkörper hat, was hier nicht angenommen werden kann. Zudem 

gehen die Berechnungen in der Antragsunterlage Nr. 4.3 von maximalen Wärmeein-

trägen aus. In der Realität werden diese geringer sein, so dass eine bessere Situation 

erreicht werden wird. Grundsätzlich ist unter diesen Voraussetzungen kein Wechsel 

der biologischen Qualitätskomponenten der von Wärmeeinleitungen am stärksten 

betroffenen Fischgemeinschaft in eine niedrigere Zustandsklasse zu erwarten. Die 

tatsächliche Situation wird durch ein beauflagtes engmaschiges Gewässermonitoring 

erfasst werden.  

 

Auch im Hinblick auf die weiteren vom Vorhaben betroffenen allgemeinen physika-

lisch-chemischen Komponenten kann weder auf lokaler noch auf WK-Ebene von ei-

ner Verschlechterung ausgegangen werden. Die neuen Überwachungswerte erfüllen 

im Vergleich zum Ist-Zustand die gleichen oder sogar strengere Anforderungen. So 

werden bei Phosphor gesamt und bei Ammonium-Stickstoff niedrigere Überwa-

chungswerte als bisher festgesetzt.  
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Der Fischereisachverständige des Regierungspräsidiums Stuttgart bewertet in seiner 

Stellungnahme die Auswirkungen der Wärmeeinleitung hinsichtlich der lokalen Be-

zugsebene dahingehend, dass der Kocher trotz der geringeren Erwärmung im Pla-

nungszustand gegenüber dem Ist-Zustand immer noch deutlich stärker erwärmt wird, 

als dies laut OGewV vorgegeben ist. Solche Temperaturen führen auf einer nicht un-

erheblichen Gewässerstrecke zu einer signifikanten Verschiebung der Fischzönose 

weg von den kälteliebenden Flussfischarten hin zu den häufiger vorkommenden 

Ubiquisten. Um damit möglicherweise verbundene nachteilige Auswirkungen auf den 

Kocher zu minimieren, wurde die Erlaubnis dahingehend mit einer Nebenbestimmung 

eingeschränkt, die erforderliche Kühlturmrevision so vorzusehen, dass zu kritischen 

Zeiten alle Kühltürme gleichzeitig betrieben werden können. Um die Beeinflussung 

auf der lokalen Bezugsebene im realen Betrieb der PM5neu erfassen zu können, 

wurden die in einer Nebenbestimmung geregelten gewässerökologischen Untersu-

chungen um ein Fischmonitoring erweitert. 

 

Das Vorhaben verstößt auch nicht gegen das Verbesserungsgebot. Eine Genehmi-

gung ist vorbehaltlich der Gewährung einer Ausnahme zu versagen, wenn das kon-

krete Vorhaben das Erreichen eines guten ökologischen Zustands und/oder eines 

guten chemischen Zustands eines Oberflächengewässers zu dem nach der Wasser-

rahmenrichtlinie maßgeblichen Zeitpunkt gefährdet (BVerwG, Urt. v. 2.11.2017 – 7 C 

25/15 –, Rn. 58, juris).).  

 

Für den Wasserkörper 47-01 besteht das Ziel, den guten Zustand bis zum Jahr 2027 

zu erreichen.  

Der aktuelle Bewirtschaftungsplan sieht zwar keine Maßnahmen im Hinblick auf die 

Gewässertemperatur vor, allerdings kommt einer Verfehlung der Orientierungswerte 

für die Grenze gut/mäßig – als unterstützende Qualitätskomponenten Indizwirkung 

zu. In der Begründung der OGewV (BR-Drucksache 627/15 S. 108) wird zu Anlage 7 

folgendes ausgeführt: „Die Nichteinhaltung der Werte für allgemeine physikalisch-

chemische Qualitätskomponenten bewirkt als solche keine Zielverfehlung, solange 

alle biologischen Qualitätskomponenten die jeweils erforderliche Qualität ausweisen 

(siehe § 5 Absatz 4 Satz 2 – nur unterstützender Charakter der allgemeinen physika-

lisch-chemischen Qualitätskomponenten). Beim Verfehlen des guten ökologischen 

Zustands muss geprüft werden, ob und welche der allgemeinen physikalisch-

chemischen Qualitätskomponenten dafür die mögliche Ursache sind.“  
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Der – teilweisen – Verfehlung der für die Gewässertemperatur und Temperaturerhö-

hung in Anlage 7 OGewV genannten Orientierungswerte kommt vorliegend eine In-

dizwirkung zu, insbesondere auch deshalb, da die Fischzönose insbesondere bei 

Fischarten Defizite zeigt, die eine Wärmebelastung anzeigen.  

 

Auf der Wasserkörperebene wurde der Belastung durch die Wärmeeinleitung durch 

immissionsseitig definierte Nebenbestimmungen Rechnung getragen, die die anteilige 

Sicherstellung der Maximaltemperaturen und ggf. der Aufwärmspannen an der Lan-

desmessstelle Hüttlingen durch die Ast. festsetzen und ein detailliertes Gewässermo-

nitoring zur Erfassung der tatsächlichen Situation beinhalten. Zur Einhaltung der nach 

OGewV für den Wasserkörper 47-01 geforderten Maximalwerte von maximal 23 °C 

im Sommer und 10 °C im Winter an der für die Bewertung des Wasserkörpers rele-

vanten Messstelle in Hüttlingen, wird der Betrieb der PM5neu bei Erreichen kritischer 

Temperaturen in Hüttlingen auf eine geänderte Betriebsweise umgestellt. Die Ast. hat 

dargelegt, dass in kritischen Situationen eine Absenkung der beantragten Einleitungs-

temperaturen von 30°C im Sommer und 20°C im Winter um etwa 2°C durch eine ge-

änderte Betriebsweise bei der Wasseraufbereitung des entnommenen Kocherwas-

sers zu Lasten des Energiebedarfs erfolgen kann. 

 

Die Zielerreichung ist durch Eigenkontrolle und durch ein zusätzliches Gewässermo-

nitoring nach Umsetzung der wasserrechtlichen Erlaubnisse in diesem Teileinzugs-

gebiet des Kochers zu überprüfen. Gegebenenfalls können sich daraus künftige wei-

tergehende Anforderungen an die Wärmeeinleitung über die von der Ast. dargestellte 

Maßnahme hinaus ergeben. 

Sollte sich spätestens im Jahr 2022 zeigen, dass der gute Zustand bzgl. der biologi-

schen Qualitätskomponente Fische gefährdet ist, so ist die Ast. verpflichtet, anteilige 

Maßnahmen zur Einhaltung einer maximalen Aufwärmspanne von 2 Kelvin am Pegel 

Hüttlingen zu ergreifen.  

Bei Einhaltung aller Nebenbestimmungen ist nicht davon auszugehen, dass das Vor-

haben das Erreichen des guten Zustands bis zum Jahr 2027 behindert. Damit steht 

das Vorhaben den Bewirtschaftungszielen für den betroffenen Wasserkörper nicht 

entgegen 

 

Hinsichtlich der Auswirkungen des stofflichen Eintrags infolge der Abwassereinleitung 

enthalten die Antragsunterlagen Mischungsrechnungen gemäß OGewV bei Mittel-

wasserabflüssen und bei mittleren Einleitbedingungen sowie Berechnungen unter den 

Szenarienbedingungen der HYDRON Ingenieurgesellschaft für Umwelt und Wasser-
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wirtschaft mbH. Auch bei den stofflichen Einträgen können die Orientierungswerte 

nach OGewV u.a. aufgrund des geringen Verdünnungsverhältnisses Abwas-

ser/Kocherwasser von nur etwa 1/12 bei Mittelwasserabfluss sowie einer bereits vor-

handenen Vorbelastung des Kochers insbesondere bei den Parametern Phosphor 

gesamt (im Mittel 0,15 mg/l, Orientierungswert 0,1 mg/l), ortho-Phosphat-Phosphor 

(im Mittel 0,07 mg/l, Orientierungswert 0,07 mg/l) und Ammonium-Stickstoff (im Mittel 

0,09 mg/l, Orientierungswert 0,10 mg/l) auf der lokalen Bezugsebene bei einer vollen 

Ausschöpfung der Genehmigungswerte nicht immer eingehalten werden.  

Da das papierspezifische Rohabwasser der Betriebskläranlage Palm einen geringen 

Gehalt an Stickstoff- und Phosphornährstoffen aufweist, müssen dem Abwasser für 

einen effizienten biologischen Abbau die Nährstoffe Harnstoff und Phosphorsäure in 

einem bestimmten C:N:P-Verhältnis in Abhängigkeit der Zulauffracht zudosiert wer-

den. Gegenüber der bestehenden Anlage konnte für die geplante PM5neu eine Mini-

mierung der Hilfsmitteldosierung mittels einer tertiären Reinigungsstufe bestehend 

aus Biofiltern, Phosphatfällung und nachgeschalteten Sandfiltern erreicht werden. 

Damit verbunden konnten die Einleitwerte für den Parameter Phosphor gesamt von 

derzeit 2 mg/l auf 1,5 mg/l gesenkt und damit eine Reduzierung um 25% erreicht 

werden. Für den Parameter Ammonium-Stickstoff konnte mit einer Reduzierung des 

Einleitwertes von 5 mg/l auf 2 mg/l eine Reduzierung um 40% erreicht werden. Die 

Ast. führt zudem aus, dass die Betriebskläranlage hinsichtlich einer Vorbelastung des 

Kochers mit Nitrat entnitratisierend wirkt. Damit ergeben sich unter Vollauschöpfung 

der Einleitwerte bei Mittelwasserabfluss Überschreitungen bei den Orientierungswer-

ten für den guten ökologischen Zustand für die Parameter Phosphor gesamt, ortho-

Phosphat-Phosphor und Ammonium-Stickstoff. Unter mittleren Einleitbedingungen 

wird die Konzentration an ortho-Phosphat-Phosphor, Phosphor gesamt und Ammoni-

um-Stickstoff auf der lokalen Bezugsebene noch geringfügig überschritten. Hinsicht-

lich der Auswirkungen der bereits durch die Vorbelastung und die Abwassereinleitung 

vorhandenen Nährstoffeinträge in den Kocher liegen Ergebnisse der langjährig 

durchgeführten gewässerökologischen Untersuchungen oberhalb und unterhalb der 

Einleitstelle der Ast. vor. Die unter realen Bedingungen der bestehenden Betriebs-

kläranlage erhaltenen Ergebnisse zeigen auf, dass bei den vorhandenen Nährstoffe-

inträgen zwar geringfügige, aber keine erheblichen Belastungen für die untersuchten 

Gewässerorganismen im Kocher vorhanden sind. Diese gewässerökologischen Be-

gleituntersuchungen werden auch im Betrieb der PM5neu fortgeführt und kontinuier-

lich ausgewertet werden.  

Im Hinblick auf die Maßnahmenplanung und der Bedeutung des Vorhabens auf die 

Verfehlung der Orientierungswerte für die Parameter Sauerstoffgehalt, Ammonium, 
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Ammoniak, Nitrit und ortho-Phosphat-Phosphor ist auch insoweit nicht zu erwarten, 

dass das Vorhaben die Erreichung des guten Zustands bis zum Jahr 2027 behindert.  

 

Der chemische Zustand des Wasserkörpers wird von der Einleitung nicht beeinflusst. 

 

Die Einleitung des häuslichen Abwassers konnte zugelassen werden. Gemäß 

§  55  Abs. 1 Satz 2 WHG kann auch die Beseitigung von häuslichem Abwasser 

durch dezentrale Anlagen dem Wohl der Allgemeinheit entsprechen. Aufgrund der 

Reinigung des häuslichen Abwassers zunächst in der Kleinkläranlage und anschlie-

ßend in der Betriebskläranlage erfolgt die Beseitigung des Abwassers mit den bean-

tragten Einleitwerten ohne Beeinträchtigung des Allgemeinwohls. Die Behandlung 

des häuslichen Abwassers entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

für eine Kläranlage der Größenklasse 4. Nachteilige Auswirkungen durch die Einlei-

tung des behandelten häuslichen Abwassers sind daher ausgeschlossen. Die Stadt 

Aalen hat keine Bedenken gegen die Beseitigung des häuslichen Abwassers durch 

die Ast. erhoben.  

 

Übergangsbetrieb  

Gegen die von der Ast. im Laufe des Verfahrens beantragte Änderung, bereits ab 

01.04.2020 (Inbetriebnahme der neuen Kläranlage in „reduzierter“ Weise) die Einlei-

tung des betrieblichen Abwassers unterhalb der Sohlgleite vornehmen zu dürfen, be-

stehen keine Versagungsgründe. Wie unter 5.1.1. ausgeführt, betrifft die Mindestwas-

serführung von 70 l/s derzeit eine Fließstrecke von etwa 620 m. Durch die Einleitung 

des betrieblichen Abwassers in den Schwarzen Kocher etwa 100 m unterhalb des 

Entnahmekanals verkürzt sich diese Strecke zu einem früheren Zeitpunkt auf etwa 

63 m, was sich positiv auf die Wasserführung auswirkt. Auch wenn die Kläranlage bis 

zur eigentlichen Inbetriebnahme der PM5neu noch ohne Anaerobstufe, nur mit einem 

Nachklärbecken und ohne die Möglichkeit zur geänderten Betriebsweise betrieben 

werden soll, werden während dieses Übergangsbetriebs die Anforderungen des An-

hangs 28 zur AbwV sicher eingehalten.  

 

5.1.3 Anforderungen an die Einleitung von Oberflächenwasser 

 

Die von der Ast. für die Beseitigung von Oberflächenwasser vorgesehenen vier Sys-

teme lassen eine geordnete Behandlung und Beseitigung des Abwassers erwarten. 

Bei der Versickerung von Oberflächenwasser und Einleitung von Oberflächenwasser 
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nach Behandlung in den Kocher handelt es sich jeweils um eine ortsnahe Versicke-

rung und Einleitung im Sinne des § 55 Abs. 2 WHG.  

 

Für eine Bewertung der zu prüfenden Niederschlagswassereinleitung und -versicke-

rung wurde u.a. die im Land Baden-Württemberg eingeführte „Arbeitshilfe für den 

Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“ herangezogen. Danach ist es Ziel 

einer nachhaltigen Entwässerung, die kleinräumige Wasserbilanz zu erhalten sowie 

Stoffeinträge durch Regenwassereinleitungen in Oberflächengewässer und hydrauli-

sche Belastungen der Gewässer auf ein vertretbares Maß zu begrenzen.  

 

Hinsichtlich der hydraulischen Gewässerbelastung wird nach Fachmeinung die natür-

liche Eigendynamik eines Fließgewässers durch die Hochwasserscheitel geprägt, die 

mit einem Wiederkehrintervall von ca. einem Jahr auftreten. Wesentliche Verände-

rungen treten nicht ein, solange der Einleitungsabfluss bei einem 15-Minuten-Regen 

der Jährlichkeit 1 den einjährlichen Hochwasserabfluss im Gewässer nicht über-

schreitet. Durch die vorhandene Drosselung des Einleitungsabflusses in den Kocher 

über das bestehende Regenklärbecken auf einen Abfluss von 90 l/s wird dieser Wert 

weit unterschritten.  

Einer stofflichen Belastung des Kochers durch die Entwässerung des Lkw-

Parkplatzes wird zum einen mit den Maßnahmen der Regenwasserbehandlung mit-

tels Sedimentation und Filtration über die SediSubstratoranlage begegnet. Mit der 

Muldenversickerung erfolgt eine schadlose Beseitigung von Niederschlagswasser aus 

der Entwässerung des Mitarbeiter-Parkplatzes. Nach der Niederschlagswasserbesei-

tigungsverordnung wird Niederschlagswasser schadlos beseitigt, wenn es flächenhaft 

oder in Mulden auf mindestens 30 cm mächtigem bewachsenem Boden in das 

Grundwasser versickert wird. Nach dem Erlass des Umweltministeriums vom 

18.07.2013 fällt unter die schadlose Beseitigung von Niederschlagswasser auch eine 

Versickerung, wenn gleichwertige Verfahren, z.B. künstliche Filtersubstrate, oder 

wenn Anlagen, die allgemein bauaufsichtlich durch das Deutsche Institut für Bautech-

nik (DIBt) zugelassen sind, eingesetzt werden. Die vom DIBt zugelassenen Baupro-

dukte und Bauarten bewirken den Rückhalt von abfiltrierbaren Stoffen, Schwermetal-

len und Kohlenwasserstoffen. Bei bestimmungsgemäßem Betrieb ist sichergestellt, 

dass die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung für den Pfad 

Boden/Grundwasser im behandelten Niederschlagsabfluss eingehalten werden kann. 

 

Mit der vorhandenen DIBt-Zulassung erfüllt die eingesetzte SediSubstratoranlage die 

Anforderungen der Niederschlagswasserbeseitigungsverordnung. Mit dem heute vor-



- 128 - 

handenen Wissen, dass Verkehrsflächenabflüsse neben Mineralölkohlenwasserstof-

fen und Schwermetallen auch durch weitere stoffliche Verunreinigungen aus dem 

Reifenabrieb, Bremsabrieb und Straßenabrieb belastet sein können, die u.a. an 

Schwebstoffe gebunden sind, erhält die dezentrale Behandlung von Niederschlagsab-

flüssen im Trennsystem eine zunehmende Bedeutung für den Gewässerschutz. Ein 

technisches Regelwerk für dezentrale Regenwasserbehandlungsanlagen wird im 

Laufe des Jahres 2020 erwartet. Um diesem Wissen und dem Sachstand gerecht zu 

werden, dass die hydraulische Bemessung des SediSubstratorsystems mit den vor-

gelegten Antragsunterlagen in erster Linie auf der Betrachtung einer maximal an-

schließbaren Kfz-Verkehrsfläche und nicht auf einem standardisierten hydraulischen 

Bemessungsverfahren auf der Grundlage spezifischer Niederschlagsdaten und einer 

empfohlenen Regenspende rkrit in Abhängigkeit des erforderlichen Feststoffrückhalts 

beruht, wurden die in den Nebenbestimmungen formulierten Nachweise und Analy-

sen in die Entscheidung aufgenommen, um das Betriebsverhalten der bei der Fa. 

Palm eingesetzten SediSubstratoranlage zu analysieren und zu dokumentieren.  

 

Mit den formulierten Nebenbestimmungen ist sowohl auf der lokalen Bezugsebene im 

Sinne des § 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG als auch auf der Wasserkörperebene im Sinne des 

§ 27 WHG eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes des Gewässers durch 

die Einleitung von Niederschlagswasser nicht zu erwarten. Eine Verbesserung des 

Zustands des Wasserkörpers in den guten Zustand kann nur mit anderen Maßnah-

men als der Niederschlagswasserbewirtschaftung erreicht werden. Die Nebenbe-

stimmungen stellen das geeignetste Mittel dar, die Belange des Gewässerschutzes 

und die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften sicherzustellen.  

 

Sowohl im Bereich des Mitarbeiterparkplatzes als auch im Bereich der neuen Versi-

ckerungsmulde finden sich Altablagerungen. Hinsichtlich des Bereichs des Mitarbei-

terparkplatzes ist daher der Austausch des vorhandenen Bodens gegen versicke-

rungsfähiges Naturmaterial Z0 sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des ausgeho-

benen Bodenmaterials in der wasserrechtlichen Erlaubnis für den Neubau eines Mit-

arbeiter-Parkplatzes betreffend die bestehende immissionsschutzrechtlich genehmi-

gungsbedürftige Anlage vom 16.05.2019 geregelt. 

Entsprechende Regelungen für die neue Versickerungsanlage wurden in diese Ent-

scheidung aufgenommen. 
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5.1.4 Anforderungen an die Querung des Schwarzen Kochers mit einer  

 Rohrbrücke 

 

Versagungsgründe nach § 12 WHG liegen nicht vor. Von der Brücke ist keine Beein-

trächtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten, die nicht durch Auflagen verhü-

tet oder ausgeglichen werden können. In der immissionsschutzrechtlichen Entschei-

dung wurden Nebenbestimmungen getroffen, aufgrund derer eine Gewässerverunrei-

nigung nicht zu besorgen ist. Die Stützen der Rohrbrücke liegen außerhalb des Ge-

wässerrandstreifens. 

 

5.2 Weitere Belange (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG) 

 

Auch die bei der Erteilung der Erlaubnis nach § 12 WHG in Verbindung mit den Rege-

lungen des BNatSchG zu beachtenden naturschutzrechtlichen Belange, insbesonde-

re des besonderen Artenschutzes (§ 44 BNatSchG), der Regelungen zum Eingriff in 

Natur- und Landschaft (§§ 14, 15 BNatSchG) und des § 34 BNatSchG (Verträglichkeit 

mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets) stehen der Erteilung der Er-

laubnis nicht entgegen. Mit dem Einbau einer modernen Rechenanlage im Entnah-

mebauwerk mit sehr geringem Stababstand (Feinrechen mit 2 mm Spaltweite) ver-

bunden mit einer geringen Strömungsgeschwindigkeit wird ein sehr guter Fischschutz 

sichergestellt. Sollte die in der Entscheidung angeordnete Untersuchung der Fisch-

gemeinschaften und des Rechengutes ergeben, dass der Fischabstieg nicht in aus-

reichender Weise erfolgt, ist die Ast. zur Ergreifung zusätzlicher Maßnahmen ver-

pflichtet. 

 

5.3 Ermessen 

 

Die Erteilung der Erlaubnis liegt im Ermessen der zuständigen Wasserbehörde, 

wenn, wie hier, keine Versagungsgründe vorliegen. Die Wasserbehörde hat in diesem 

Fall eine am Bewirtschaftungszweck orientierte Ermessensentscheidung zu treffen, in 

die auch die Interessen Dritter einzubeziehen sind. Bei der Ausübung des Ermessens 

wurden alle öffentlichen und privaten Belange einbezogen und gegeneinander abge-

wogen sowie die Gesamtsituation des Wasserhaushalts im Bereich des Vorhabens 

berücksichtigt.  

Mit den unter Abschnitt C. aufgeführten Inhalts- und Nebenbestimmungen konnten 

die Erlaubnisse zu den beantragten Gewässerbenutzungen und zur Querung des 

Schwarzen Kochers mit einer Rohrbrücke auch unter Ermessensgesichtspunkten er-
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teilt werden. Durch die Festsetzung der Nebenbestimmungen zur Vermeidung und 

Verminderung möglicher negativer Auswirkungen wird ein sachgerechter Ausgleich 

zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Ast. einerseits und den wasserwirt-

schaftlichen Interessen andererseits getroffen. 

 

Die Nebenbestimmungen stellen das geeignetste Mittel dar, die Belange des Gewäs-

serschutzes und die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften sicherzustellen. Die 

Nebenbestimmungen sind erforderlich, weil kein milderes, weniger belastendes Mittel 

ersichtlich ist, die erfolgten Schutzzwecke zu erreichen. Sie sind zumutbar, weil sie 

dazu dienen, die gesetzlichen Bestimmungen zur Vermeidung von nachteiligen Aus-

wirkungen durchzusetzen. Soweit zur Beurteilung der Folgen der Gewässerbenut-

zungen die Ergebnisse des festgelegten Gewässermonitorings erforderlich sind,  

wurde ein Auflagenvorbehalt der Entscheidung beigefügt.  

 

Die Regelungen zur Temperaturbegrenzung sind im Hinblick auf die durch das Vor-

haben bedingte Wärmebelastung des Kochers und das Ziel des guten ökologischen 

Zustands des Wasserkörpers 47-01 erfolgt (s. OVG NRW, Beschluss v. 30.09.2015 – 

20 A 2660/12).  

 

Die Festlegung einer Mindestwasserführung ist ein erforderlicher Ausgleich im Sinne 

des § 13 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. d) WHG für das Aufstauen des Schwarzen Kochers und 

das Ableiten und Entnehmen des Wassers zu Produktionszwecken. 

 

5.3.1 Form der wasserrechtlichen Gestattung  

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat den Antrag der Ast. auf Erteilung einer Bewil-

ligung bzw. gehobenen Erlaubnis zum Aufstau sowie zur Entnahme von Wasser so-

wie auf Erteilung einer gehobenen Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem indust-

riellem und häuslichem Abwasser in den Kocher aufgrund nachfolgender Erwägun-

gen abgelehnt: 

 

a)  

Ablehnung des Antrags auf Erteilung einer Bewilligung, hilfsweise einer gehobenen 

Erlaubnis zum Aufstau sowie zur Entnahme von Wasser 

 

Nach § 14 WHG kann nach pflichtgemäßem Bewirtschaftungsermessen eine wasser-

rechtliche Gestattung für eine Gewässerbenutzung zur Entnahme von Wasser in 
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Form einer Bewilligung erteilt werden, wenn (positiv) die Bewilligungsvoraussetzun-

gen erfüllt und (negativ) keine Versagungsgründe eingreifen. Zwingende Versa-

gungsgründe bestehen nicht. Auch sind die besonderen Voraussetzungen für die Er-

teilung der Bewilligung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 WHG gegeben. Gemäß 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 WHG kommt eine Bewilligung allerdings nur in Betracht, wenn dem 

Benutzer die Gewässerbenutzung ohne eine gesicherte Rechtsposition nicht zugemu-

tet werden kann. Das Bedürfnis einer gesicherten Rechtsposition ergibt sich vor-

nehmlich aus dem Gesichtspunkt des Investitionsschutzes, so dass eine Unzumut-

barkeit insbesondere dann vorliegt, wenn Kapital in erheblichem Umfang investiert 

werden muss und der Unternehmer sich deshalb vor der Investierung gegen zu er-

wartende Untersagungs- und Ersatzansprüche absichern will (BVerwG, Urt. v. 

29.01.1965 – IV C 61/64 – , ZfW 1965, 98, 104, juris.). Der Verzicht auf eine gesicher-

te Rechtsstellung ist danach u.a. zumutbar, wenn die Durchführung des Vorhabens 

nach Lage des Falles wirtschaftlich vertretbar und zu verantworten ist. Dabei ist nicht 

nur auf die Gewässerbenutzung und die dazu nötigen Anlagen abzustellen, sondern 

auf das gesamte von der Gewässerbenutzung abhängige Vorhaben im Rahmen des 

Unternehmensziels (BVerwG, Urteil vom 22.01.1971 - IV C 14.70 – juris).  

 

Die Ast. hat geltend gemacht, dass es ihr nicht zuzumuten sei, die Investition in Höhe 

von 500 Mio. € ohne eine gesicherte Rechtsstellung auszuführen. Um die Investiti-

onskosten abzutragen und die Anlage zu amortisieren, sei auf Jahrzehnte hinaus ein 

gesicherter Betrieb der Papierfabrik mit ständiger Verfügbarkeit der genehmigten An-

lagenleistung erforderlich. Absatzverpflichtungen müssten erfüllt werden, um die Pa-

pierfabrik wirtschaftlich zu betreiben. Dies setze eine gesicherte Rechtsstellung hin-

sichtlich der Wasserentnahme voraus. An anderen Standorten in Deutschland sei 

dementsprechend das berechtigte Interesse der Ast. an einer gesicherten Rechtsstel-

lung anerkannt und eine Bewilligung für die Wasserversorgung der Papiermaschine 

erteilt worden. Gewässerökologische Probleme würden es nicht rechtfertigen, anstelle 

der Bewilligung nur eine Erlaubnis zu erteilen. Nach § 13 Abs. 3 WHG seien auch bei 

einer Bewilligung nachträgliche Inhalts- und Nebenbestimmungen im Sinne von 

§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 zulässig, womit auch bei der Erteilung einer Bewilligung für die 

wichtigsten Erfordernisse der Gewässerbewirtschaftung gegenüber bestehenden Be-

nutzungen hinreichende Eingriffsmöglichkeit gegeben seien. 

 

Im Hinblick auf die Gesamtumstände lässt sich die Unzumutbarkeit nicht eindeutig 

positiv feststellen, zumal die Ast. bereits ohne gesicherte Rechtsstellung aufgrund der 

Zulassung des vorzeitigen Beginns Errichtungsarbeiten durchführt. Im Folgenden wird 
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jedoch die Unzumutbarkeit im Hinblick auf die hohe Investitionssumme vorsorglich 

zugunsten der Ast. unterstellt. 

 

Auch bei Vorliegen der in § 14 Abs. 1 WHG genannten Bewilligungsvoraussetzungen 

besteht auf die Erteilung einer Bewilligung jedoch kein Rechtsanspruch. Der Wasser-

behörde steht bei der Entscheidung zwischen den verschiedenen Rechtsformen der 

Zulassung das wasserrechtliche Bewirtschaftungsermessen auf der Rechtsfolgensei-

te zu. Sie trifft ein Auswahlermessen hinsichtlich der Genehmigungsart. Dieses ist 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Rechtssicherheit, die die unterschiedli-

chen Genehmigungsarten ihrem Inhaber vermitteln, auszuüben. 

 

Ein öffentlich-rechtlicher Bestandsschutz wird nur durch eine Bewilligung gewährt. 

Der Widerruf einer Erlaubnis steht allein und nur im pflichtgemäßen Ermessen der 

Behörde (§ 18 Abs. 1 WHG). Eine Bewilligung darf dagegen gemäß § 18 Abs. 2 WHG 

nur aus den dort genannten Gründen widerrufen werden. Die Bewilligung gewährt 

aber nicht nur gegenüber der Wasserbehörde eine verstärkte Rechtsstellung, son-

dern auch gegenüber Dritten, weil mögliche Abwehransprüche Dritter nach 

§ 16 Abs. 2 WHG weitgehend ausgeschlossen sind.  

 

Im Rahmen der Ermessensausübung bewertet das Regierungspräsidium die Gewäs-

serschutzbelange und das Bedürfnis nach flexiblen behördlichen Handlungsmöglich-

keiten höher als das zweifellos gegebene Interesse der Ast. an einer gesicherten 

Rechtsstellung. Im Falle der Erteilung einer Erlaubnis kann von Behördenseite 

schneller und effektiver auf etwaige Zunahmen von Gewässerbelastungen reagiert 

werden. Bei einer Bewilligung besteht zwar die Möglichkeit, nachträgliche Inhalts- und 

Nebenbestimmungen aufgrund von § 13 Abs. 3 WHG zu verfügen, dennoch stehen 

bei einer Erlaubnis der Behörde größere Befugnisse zu. Die Regelungen zur Wasser-

entnahme wurden an die Wasserführung am Landespegel Stefansweiler Mühle ge-

koppelt (abflussabhängige Entnahme). Sie gewährleisten nach aktueller Beurteilung 

die gewässerökologische Durchgängigkeit der Sohlgleite und stellen sicher, dass 

mindestens 220 l/s Wasser im Gewässerbett des Kochers unterhalb der Notentnah-

me der Ast. abfließen. Im Hinblick auf künftige klimatische Änderungen und den damit 

verbundenen Folgen für die Wasserwirtschaft (hohe Flusstemperaturen, niedrige 

Flusspegel) besteht das Bedürfnis, weitreichende Zugriffsmöglichkeiten auf den Be-

trieb der Ast. zu erhalten. Insofern wird auch auf den Niedrigwassererlass des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart vom 19.07.2019 verwiesen, wonach im Falle von Niedrig-

wasser neben der Einschränkung des Gemeingebrauchs auch bestehende Erlaub-
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nisse zur Wasserentnahme zu überprüfen sind. Zudem ist der Kocher im Bereich von 

der Mündung der Adelmannsfelder Rot (km 140,85) bis Aalen (km 160,9) gemäß 

WRRL-Planung Programmstrecke zur Verbesserung von Durchgängigkeit, Mindest-

wasser und Gewässerstrukturen. Weiterhin besteht eine Verknüpfung der Wasser-

entnahme der Ast. mit der Wasserentnahme eines am Schwarzen Kocher angesie-

delten weiteren Unternehmens. Die bisher den Unternehmen erteilten einfache Er-

laubnisse waren aufeinander abgestimmt und wurden einheitlich bis 31.12.2020 er-

teilt, um bei einer Neuerteilung erneut ein abgestimmtes Nutzungskonzept zugrunde 

legen zu können. Aufgrund des Wasserdargebots können die Wasserentnahmen 

nicht unabhängig voneinander ausgeübt werden. Das Verfahren zur Erteilung einer 

Erlaubnis für die Wasserentnahme für das weitere Unternehmen befindet sich derzeit 

im Anfangsstadium. Eine Abstimmung des Nutzungskonzepts ist zwar bereits erfolgt, 

die Erteilung einer Bewilligung gegenüber der Ast. würde dieser jedoch eine bevor-

zugte Rechtsstellung gewähren, die nur unter erschwerten Voraussetzungen wieder 

genommen werden könnte.  

 

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Inhaber einer Erlaubnis nicht gänzlich schutzlos 

gegenüber der Wasserbehörde ist. Auch beim Widerruf einer Erlaubnis verlangt der 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz insbesondere, dass die mit dem Widerruf abzuwen-

denden Nachteile oder die damit zu erzielenden Verbesserungen für den Wasser-

haushalt gegen die dem Erlaubnisnehmer entstehenden Nachteile abgewogen wer-

den müssen (vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 19.06.2019 – 3 S 2801/18 -, juris). Sollten 

von dem Vorhaben der Ast. keine nachteiligen Auswirkungen auf das Gewässer aus-

gehen, so wird eine Einschränkung der Erlaubnis nicht anstehen.  

 

Für die Erlaubnis bestimmt § 15 Abs. 1 WHG, dass sie auch als gehobene Erlaubnis 

erteilt werden kann, wenn hierfür ein öffentliches Interesse oder ein berechtigtes Inte-

resse des Gewässerbenutzers besteht. Die gehobene Erlaubnis hat für den Inhaber 

den Vorteil, dass zivilrechtliche Abwehransprüche in dem in § 16 Abs. 1 WHG ge-

nannten Umfang ausgeschlossen sind. Die Widerruflichkeit der gehobenen Erlaubnis 

ist dagegen der einer einfachen Erlaubnis gleichgestellt. Das Vorliegen der Voraus-

setzungen für die Erteilung der gehobenen Erlaubnis wurde angenommen. Die Ertei-

lung einer gehobenen Erlaubnis liegt jedoch auch dann im pflichtgemäßen Ermessen 

der zuständigen Behörde. Im Hinblick auf die Sachlage, dass eine Verknüpfung der 

Wasserentnahme der Ast. mit der Wasserentnahme eines am Schwarzen Kocher 

angesiedelten weiteren Unternehmens besteht, und sich das wasserrechtliche Ver-

fahren bezüglich der Wasserentnahme dieses weiteren Unternehmens noch im An-
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fangsstadium befindet, wurde zur Vermeidung einer bevorzugten Rechtsstellung der 

Ast. auch von der Erteilung einer gehobenen Erlaubnis abgesehen.  

 

b) 

Ablehnung des Antrags auf Erteilung einer gehobenen Erlaubnis für die Einleitung 

von gereinigtem industriellem und häuslichem Abwasser in den Kocher  

 

Zwar ist auch insofern ein berechtigtes Interesse der Ast. an der Erteilung einer geho-

benen Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem industriellem und häuslichem Ab-

wasser gemäß § 15 WHG anzunehmen. Jedoch liegt die Erteilung einer gehobenen 

Erlaubnis im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Behörde (§ 12 Abs. 2 WHG, 

Bewirtschaftungsermessen). Im Hinblick darauf, dass die weiteren Einleiter am Ko-

cher (einschließlich der Kläranlage Aalen-Unterkochen) nur über (einfache) Einlei-

tungserlaubnisse verfügen, wurde zur Vermeidung einer bevorzugten Rechtsstellung 

der Ast. im Rahmen der Ausübung des Bewirtschaftungsermessens von der Erteilung 

einer gehobenen Erlaubnis abgesehen. In die Erwägung ist auch der Umstand einge-

flossen, dass die Ast. bislang nur über eine einfache Erlaubnis verfügt hat und sich 

ein konkretes Abwehrinteresse in den bisherigen Laufzeiten nicht ergeben hat.  

 

5.3.2 Befristung 

 

Den Anträgen der Ast. auf Gestattung der Wasserentnahme und der Einleitung von 

gereinigtem Abwasser für einen Zeitraum von 30 Jahren sowie der unbefristeten Ein-

leitung von Oberflächenwasser wurde nicht entsprochen. Im Rahmen des Bewirt-

schaftungsermessens wurden die Gewässerbenutzungen auf 20 Jahre befristet. Bei 

der Ermessensausübung wurde die hohe Investitionssumme der Ast. berücksichtigt 

sowie der Umstand, dass der Kocher für die Ast. den bestimmenden Produktionsfak-

tor darstellt. Mit der Befristung der Erlaubnis auf 20 Jahre wird den wirtschaftlichen 

Interessen der Ast. ebenso Rechnung getragen wie den einem steten Wandel unter-

liegenden Anforderungen im Gewässer- bzw. Umweltschutz und dem sich daraus 

ergebenden öffentlichen Interesse an der Neubeurteilung der Gewässerbenutzung. 

Die Erlaubnis nach § 28 WG betreffend die Rohrbrücke wurde unbefristet ausgespro-

chen. 
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5.4 Abwasserabgabe 

 

Die Festsetzung der abgaberechtlichen Überwachungswerte beruht auf 

§ 4 Abs. 1 AbwAG. Die Überwachungswerte entsprechen den dazugehörigen Werten 

der Einleitungsbedingungen.  

 

6. Behandlung der fristgerecht erhobenen Einwendungen 

 

6.1. Verfahren 

 

Die Einwender bemängeln, die wasser-, abwasser- und naturschutzrechtliche Ge-

nehmigung der zukünftigen Kläranlage sei nicht Gegenstand eines öffentlichen Ver-

fahrens. Die zu behandelnde Schmutzfracht aus der Firma übersteige evtl. sogar die 

Dimension der kommunalen Kläranlage der Stadt Aalen. Eine ausschließlich behör-

deninterne Bearbeitung sei nicht zeitgemäß und stehe auch im Widerspruch zum 

BImSchG. Es sei nicht zu erkennen, ob die Kläranlage den sog. Stand der Technik 

einhalten könne.  

 

Würdigung der Einwendung: 

Die Kläranlage ist Bestandteil des mit Öffentlichkeitsbeteiligung geführten immissi-

onsschutzrechtlichen Verfahrens und Gegenstand des immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsbescheids. Die Kläranlage der Ast. unterfällt als Nebeneinrichtung der 

immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlage dem immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungserfordernis (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 der 4. BImSchV). Da für sie 

eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 

UVPG besteht, unterfällt sie auch der Genehmigungspflicht nach § 60 Abs. 3 Nr. 1 

WHG. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt gem. § 13 BImSchG 

die Genehmigung nach § 60 WHG ein. Eine Anlagen- und Betriebsbeschreibung der 

Kläranlage enthält die Antragsunterlage Nr. 5.6 des immissionsschutzrechtlichen Ver-

fahrens. Die während des Verfahrens erfolgte Darstellung einer geänderten Betriebs-

weise der Kläranlage anstelle des Normalbetriebs zwecks Einhaltung einer Wasser-

temperatur von 23 °C im Sommer und von 10 °C im Winter an der Landesmessstelle 

Hüttlingen bedurfte gem. § 8 Abs. 2 der 9. BImSchV keiner zusätzlichen Bekanntma-

chung und Auslegung.  

 

Die wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 in Verbindung mit § 10 WHG wird nicht von 

der Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG erfasst. Für die beantragte Einleitung 
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des gereinigten Abwassers in den Schwarzen Kocher wurde daher ein gesondertes 

Verfahren, ebenfalls mit Öffentlichkeitsbeteiligung, durchgeführt, in welchem u.a. die 

Voraussetzung des § 57 Abs. 1 WHG geprüft wurden. Auch die öffentlich ausgelegten 

Antragsunterlagen des wasserrechtlichen Verfahrens enthalten eine Beschreibung 

und Darstellung der Kläranlage (Antragsunterlage Nr. 3). Ausführungen zu den Aus-

wirkungen des Betriebs enthalten die Antragsunterlagen Nr. 4.1, 4.2, 4.3 und 5 (UVP-

Bericht).  

 

Zum Stand der Technik wird auf die Ausführungen unter Ziffer 6.2.2 verwiesen. 

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen. 

 

6.2 Einleitung von gereinigtem Abwasser 

 

6.2.1 Da bei Niedrigwasser ein Großteil des Kochers unterhalb der Ast. aus Firmen-

abwasser bestehen soll, dürfe die aktuelle Genehmigung keine Zustände dau-

erhaft fortschreiben, die der Einhaltung der europäischen Wasserrahmenricht-

linie (einzufordern bis zum Jahr 2015 und nur in Ausnahmefällen bis 2027) wi-

dersprächen.  

 

Würdigung der Einwendung: 

Im Verfahren wurde geprüft, ob die Abwassereinleitung dem in Umsetzung der Was-

serrahmenrichtlinie in das Wasserhaushaltsgesetz eingefügtem Verschlechterungs-

verbot/Verbesserungsgebot entspricht. Die Einleitungserlaubnis darf gemäß § 27 

Abs. 1 WHG nur erteilt werden, wenn eine Verschlechterung des ökologischen bzw. 

des chemischen Zustands vermieden wird und ein guter ökologischer Zustand und 

ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. Insbesondere die Aus-

wirkungen der Temperatureinleitung wurden im Verfahren intensiv betrachtet. Zur 

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen wurden sowohl hinsichtlich der bean-

tragten Wasserentnahme als auch hinsichtlich der beantragten Abwassereinleitung 

umfangreiche Nebenbestimmungen aufgenommen.  

 

Der Einwendung kann in diesem Sinne abgeholfen werden. 

 

6.2.2 Neben der Konzentration der Belastung im eingeleiteten Abwasser (mg/l oder 

µg/l) seien damit auch Grenzwerte für Fracht (g/h und g/d) für alle Parameter 

aufzunehmen. 
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Würdigung der Einwendung: 

Gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG darf eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in 

Gewässer nur erteilt werden, wenn die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so 

gering gehalten wird, wie das bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Ver-

fahren nach dem Stand der Technik möglich ist. 

Der Stand der Technik wird durch die Abwasserverordnung konkretisiert (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 02.11.2017 – 7 C 25/15 -, juris Rn. 38). Soweit durch den Anhang 28 

der Abwasserverordnung Frachtwerte vorgegeben werden, wurden diese in der Ent-

scheidung aufgenommen. Weitergehende oder ergänzende Anforderungen können 

sich z.B. aus der konkreten Gewässersituation (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG) oder aus den 

Bewirtschaftungszielen gemäß § 27 WHG ergeben. Zur Aufnahme von zusätzlichen, 

nicht im Anhang 28 der AbwV bezeichneten, Schadstoffgrenzwerten besteht nach 

Auffassung des Regierungspräsidiums Stuttgart keine Veranlassung, da das Abwas-

ser der Ast. nicht von dem in Anhang 28 der AbwV beschriebenen Anwendungsbe-

reich abweicht.  

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen. 

 

6.2.3 Bei Niedrigwasser im Sommer seien 30 °C als zulässige Abwassertemperatur 

viel zu hoch. Die vorgesehenen Kühlanlagen sollten besser als bisher genutzt 

werden. 

 

Würdigung der Einwendung: 

Aufgrund einer zweistufigen Abwasserkühlung des Prozessabwassers vor Eintritt in 

die biologische Abwasserreinigung und des gereinigten Abwassers nach der Sandfilt-

ration wird das Abwasser unter hohem Energieeinsatz durch den Einsatz von Wärme-

tauschern und 3 Verdunstungskühltürmen soweit abgekühlt, dass die nach der beste-

henden wasserrechtlichen Erlaubnis zulässige Einleittemperaturen des Abwassers 

von bisher maximal 37 °C mit dem zukünftigen Betrieb der PM5neu auf maximal 30 

°C im Sommer und maximal 20 °C im Winter reduziert werden. Die Entscheidung 

enthält darüber hinaus weitere Regelungen zur Temperatureinleitung. Die Ast. darf 

mit der beantragten Einleittemperatur von 30 °C im Sommer und 20 °C im Winter nur 

einleiten, solange an der Landesmessstelle Hüttlingen eine Wassertemperatur von 23 

°C im Sommer und 10 °C im Winter eingehalten wird. Zur Sicherstellung der genann-

ten Temperaturwerte an der Landesmessstelle Hüttlingen ist die Ast. nach Inbetrieb-

nahme der PM5neu verpflichtet, rechtzeitig Maßnahmen zur Reduzierung des anteili-
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gen Wärmeeintrags zu ergreifen. Insofern wird auf die Bestimmung in Teil D Nr. 3.1.1 

(Temperaturbegrenzungen) verwiesen.  

In Teil D Nr. 2.2 (Fischschutz) ist bestimmt, dass die Zeiträume für die erforderlichen 

Revisionsarbeiten an den Verdunstungskühltürmen der 2. Stufe der Abwasserkühlung 

so vorzusehen sind, dass die Kühltürme zu den für den Fischschutz besonders rele-

vanten Zeitabschnitten im Winter, Sommer und Herbst durchgehend zur Verfügung 

stehen. 

 

Der Einwendung kann insofern abgeholfen werden. 

 

6.2.4 Bei Niederwasserstand seien 83 % Entnahmemenge im Schwarzen Kocher 

viel zu hoch. 

 

Würdigung der Einwendung: 

Die bisherige Mindestwasserführung von 70 l/s nach der Betriebswasserentnahme 

der Ast. betrifft derzeit eine Fließstrecke von etwa 620 m. Zukünftig soll die Rückfüh-

rung des entnommenen Wassers unmittelbar direkt unterhalb der im Zusammenhang 

mit der Wasserentnahme ausgeführten Sohlgleite erfolgen, wodurch sich die Strecke 

mit geringer Wasserführung auf eine Fließstrecke von etwa 63 m und damit auf den 

eigentlichen Sohlgleitenbereich verkürzt. In die jetzige Entscheidung wurde entspre-

chend der gutachterlichen Stellungnahme des Büros Geitz & Partner GbR vom 

29.03.2019 eine neu festzusetzende Mindestwassermenge auf der Sohlrampe von 

Qmin = 150 l/s bei einem Abfluss am Pegel Stefansweiler Mühle von Q30 = 357 l/s auf-

genommen. Unterhalb eines Abflusses von Q30 wurde eine Mindestwassermenge von 

70 l/s auf der Sohlgleite festgesetzt. Weiterhin wurde eine Bestimmung aufgenom-

men, wonach die Ast. nur so viel Wasser aus dem Schwarzen Kocher und dem Ko-

cher (Notentnahme) entnehmen darf, dass mindestens 220 l/s Wasser im Gewässer-

bett des Kochers unterhalb der Notentnahme der Ast. abfließen. Die Erlaubnis der 

Ast. zur Wasserentnahme besteht nur unter den genannten Einschränkungen. 

 

Der Einwendung kann insofern zum Teil abgeholfen werden, ansonsten wird sie zu-

rückgewiesen. 

 

6.2.5 Bei den gewaltigen Abwassermengen von bis zu 11.160 m³/d seien 200 mg/l 

CSB, 60 mg/TOC und 500 µg/l AOX eine zu hohe Belastung für ein derartig 

reduziertes Restgewässer. 
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Würdigung der Einwendung: 

Der Stand der Technik wird durch die Abwasserverordnung konkretisiert. Die in der 

Entscheidung festgelegten Überwachungswerte entsprechen den Anforderungen des 

Anhangs 28 zur AbwV. Die Anforderungen der AbwV bezwecken den vorsorgenden 

Abbau von Schadstofffracht und haben keinen Bezug zum konkreten Belastungszu-

stand des jeweiligen Gewässers. Ergänzende oder weitergehende Regelungen kön-

nen sich nach dem Immissionsprinzip (§ 57 Abs. 1 Nr. 2, § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG, § 27 

WHG) ergeben. Für CSB wurde ein strengerer produktionsspezifischer Frachtwert als 

nach AbwV gefordert festgesetzt. Damit wird dem gutachterlichen Maßnahmenvor-

schlag einer CSB-Minderung Rechnung getragen, auch wenn es sich bei CSB-

Einträgen aus der Papierindustrie um schwer abbaubare organische Verbindungen 

mit biologisch nachgeordneter Bedeutung handelt. Bei den Parametern Phosphor 

gesamt konnte der Überwachungswert von bisher 2 mg/l auf 1,5 mg/l und bei Ammo-

nium-Stickstoff von bisher 5 mg/l auf zukünftig 2 mg/l reduziert werden. Ein Erforder-

nis zur Festsetzung weitergehender/ergänzender Anforderungen besteht nach Auf-

fassung des Regierungspräsidiums Stuttgart nicht.  

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen. 

 

6.2.6 Der Summenparameter AOX ist wenig aussagekräftig und muss fachlich detail-

liert aufgeschlüsselt werden. 

 

Würdigung der Einwendung: 

Die Festlegung des Summenparameters AOX entspricht den Anforderungen des An-

hangs 28 der Abwasserverordnung. Eine generelle Einzelanalytik ist nicht vorgese-

hen. Der Entscheidung wurde jedoch die Bestimmung beigefügt, dass die Ast. bei 

Bedarf relevante Einzelsubstanzen zu analysieren hat. 

 

Der Einwendung kann – zum Teil – abgeholfen werden. Sofern generell eine Einzel-

analytik gefordert wird, wird sie zurückgewiesen.  

 

6.2.7 Die maximal zulässigen Schwermetallgehalte seien verbindlich in die Einlei-

tungsgenehmigung mit aufzunehmen. 

 

Würdigung der Einwendung: 

Die in den Anhängen zur AbwV enthaltenen Forderungen sind auf alle Abwasserin-

haltsstoffe abgestellt, die in dem betreffenden Herkunftsbereich bekannt geworden 
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und auch vielfach anzutreffen sind. Anhang 28 sieht im Anwendungsbereich der Her-

stellung von Papier, Karton oder Pappe keine Eintragsquellen von Schwermetallen. 

Nachdem das Abwasser der Ast. dem Anwendungsbereich des Anhangs 28 ent-

spricht, waren in die Entscheidung keine Überwachungswerte für Schwermetalle auf-

zunehmen.  

Unabhängig hiervon wurde eine jährliche Untersuchung der Schwermetalle Blei, 

Cadmium, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink im gereinigten Abwasser sowie eine 

dreijährliche Messung von Schwermetallen im Gewässersediment verbindlich in die 

Entscheidung aufgenommen. Weitere Untersuchungen auf Schwermetalle erfolgen 

zudem im Rahmen der Überwachung der Oberflächenentwässerung.  

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen.  

 

6.2.8 Die Einleitungsgenehmigung müsse auch Grenzwerte für Mikroplastik und für 

PFC und PCB enthalten. 

 

Würdigung der Einwendung: 

Hinsichtlich von Einträgen von Mikroplastik in Gewässer aus Abwasser existieren bis-

lang weder standardisierte Messverfahren noch Anforderungen nach der AbwV. Eine 

Grundlage für die Aufnahme eines Überwachungswerts ist derzeit nicht gegeben.  

 

PFC und PCB sind im Abwasser der Ast. nicht zu erwarten. Gemäß den allgemeinen 

Anforderungen in Anhang 28 Teil B Absatz 1 Nr. 4 dürfen chemische Additive, die 

per- oder polyfluorierte Chemikalien enthalten oder zu deren Bildung beitragen, nicht 

eingesetzt werden. Insofern kann bei der Herstellung von Wellpappenrohpapieren, 

wenn – wie vorliegend – keine PFC-Stoffe eingesetzt werden, die Konzentration von 

per- oder polyfluorierten Chemikalien im Abwasser ausschließlich durch das einge-

setzte Altpapier verursacht werden. Derartiges Altpapier wird im beantragten Produk-

tionsbetrieb der Ast. jedoch nicht in relevantem Umfang verarbeitet. 

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen. 

 

6.2.9 Des Weiteren seien Grenzwerte für folgende Parameter erforderlich: Schwer-

metalle (durch das Deinkingverfahren) Blei, Chrom 3, Chrom 6, Cadmium, Ni-

ckel, Kupfer, Zink, Arsen, Quecksilber, Mangan und Eisen. Dazu schweflige 

Säure, Ligninsulfonsäure, Essigsäure, Gerbsäure, Harze, org. Stickstoffverbin-

dungen, Terpene und Schwefel. Des Weiteren könnten durch die Chlorbleich-
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verfahren chlororganische Verbindungen bis hin zu PCDD/F oder Chlorphenole 

entstehen (AOX-Aufschlüsselung), außerdem NSO-Heterozyclen (aus den Pa-

pierfabriken) und Pflanzenschutzmittel (Herbizide, Glyphosat, AMPA). 

 

Würdigung der Einwendung: 

Im beantragten Betrieb der Ast. findet weder ein Deinkingverfahren noch ein Chlor-

bleichverfahren statt. Die in der Einwendung genannten Stoffe sind daher im Betrieb 

und Abwasser der Ast. nicht zu erwarten. Es gibt keine Hinweise zum Vorkommen 

von Pflanzenschutzmitteln im Abwasser der Ast. organische Stickstoffverbindungen 

sind über den Parameter TNb erfasst. Da die in der Einwendung genannten Stoffe im 

Abwasser nicht zu erwarten sind, besteht kein Erfordernis, entsprechende Parameter 

aufzunehmen.  

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen. 

 

6.2.10 Ein Grenzwert für 10 mg abfiltrierbare Stoffe pro Liter Abwasser müsse bei 

11.160 m³/d an Abwasser als 111 kg Schlamm pro Tag berücksichtigt werden. 

 

Würdigung der Einwendung: 

Nach Teil C Absatz 2 des Anhangs 28 der Abwasserverordnung gilt die Anforderung 

an abfiltrierbare Stoffe nach Absatz 1 nicht, wenn das Abwasser – wie hier – biolo-

gisch behandelt wird. In die Entscheidung wurde – im Hinblick auf die derzeit beste-

hende wasserrechtliche Erlaubnis – dennoch ein Überwachungswert von 10 mg/l auf 

genommen, der von der Ast. insbesondere durch den technischen Einsatz von Sand-

filtern in der Abwasserreinigung sichergestellt werden wird. Damit können eine Kol-

mation im Gewässersediment und auffällige Filtrierervorkommen sicher vermieden 

werden.  

 

Der Einwendung kann in diesem Sinne abgeholfen werden. 

 

6.2.11 In den Unterlagen würden aussagekräftige Emissionsbetrachtungen für unter-

schiedliche Wasserstände im Kocher fehlen. So sollte das Verhältnis Schwar-

zer Kocher, Weißer Kocher, Notentnahme der Ast. und Abwassereinleitung der 

Ast. deutlicher aufgeschlüsselt werden. Insbesondere Angaben zu den Men-

genverhältnissen im Kocher unterhalb der Fa. würden fehlen. Bspw. sei nicht 

erkennbar, aus wieviel Prozent Abwasser der Kocher bei verschiedenen Was-

serständen (MQ, MNQ, HQ usw.) bestehe. 
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Würdigung der Einwendung: 

Die Auswirkungen der Abwassereinleitung sind in der Gewässerökologischen Studie 

(Antragsunterlage Nr. 4.1, Tabellen 50, 52, 54, 55), dem Gewässerökologischen 

Fachbeitrag zur Bewertung der Wasserentnahme und Einleitung („Immissionsnach-

weis“, Antragsunterlage Nr. 4.2, Tabelle 3 und Abbildung 7) und den Szenarienbe-

rechnungen zur Wassertemperatur und stofflichen Belastung (Antragsunterlage Nr. 

4.3, Tabellen 4-2 und 4-7) ausführlich bei verschiedenen Wasserständen und Ab-

flussverhältnissen untersucht und dargestellt worden. 

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen. 

 

6.2.12 Die eingereichten Unterlagen enthielten die Angabe, dass täglich eine 

Schmutzfracht in der Größenordnung von 1.700 kg CSB pro Tag eingeleitet 

werden soll. Dies werde für Niedrigwasserstand für zu hoch gehalten. 

 

Beim Parameter CSB wurde bezüglich der produktionsspezifischen Fracht ein stren-

gerer Überwachungswert als nach AbwV gefordert festgesetzt. Bei CSB-Einträgen 

aus der Papierindustrie handelt es sich um schwer abbaubare organische Verbindun-

gen mit biologisch nachgeordneter Bedeutung. Ein Erfordernis zur Festsetzung der 

Anforderung einer stoffspezifischen Schmutzfracht besteht hinsichtlich des Parame-

ters CSB nach Auffassung des Regierungspräsidiums Stuttgart nicht.  

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen 

 

6.2.13 Berechnet sei nur das Belastungsszenario für den Mittelwasserstand MQ. 

 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter Ziffer 6.2.11verwiesen. 

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen. 

 

6.2.14 In den Antragsunterlagen würden viele Analysen aus den Werken Wörth und 

Eltmann stammen, welche nur bedingt auf Aalen-Unterkochen zu übertragen 

seien. Außerdem seien die vorgelegten Analysen aus dem Jahr 2006 und so-

mit veraltet.  
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Würdigung der Einwendung:  

Bei den Analysen aus den Werken Wörth und Eltmann handelt es sich um ein Son-

derprogramm zu Schadstoffanalysen aus Kläranlagen der Papierindustrie aus den 

Jahren 2006 und 2017. Diese sind für die Einleitungserlaubnis jedoch nicht unmittel-

bar relevant, da der Klärschlamm aus Aalen-Unterkochen dem Werk Wörth zur Ver-

brennung zugeführt wird.  

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen.  

 

6.2.15 Die Erteilung einer Genehmigung auf 30 Jahre werde nicht für verhältnismäßig 

gehalten. Der Zeitraum erscheine vor dem Hintergrund der sich rasant entwi-

ckelten technischen Standards und der zunehmenden Relevanz des Schutzes 

der Umwelt unangemessen. 

 

Würdigung der Einwendung: 

Im Rahmen der Ermessensausübung wurde die Erlaubnis auf 20 Jahre befristet. Da-

mit wird den wirtschaftlichen Interessen der Ast. ebenso wie den stetem Wandel un-

terliegenden Anforderungen im Gewässer- und Umweltschutz Rechnung getragen. 

 

Der Einwendung kann in diesem Sinne – zum Teil – abgeholfen werden, im Übrigen 

wird sie zurückgewiesen. 

 

6.2.16 Der Kocher sei Bestandteil des Naturhaushalts und kein Abwasserkanal, der 

als sog. Vorfluter nur zum Abführen von teilgereinigtem Industrieabwasser da 

sei. Die ökologische Wirkung einer derart großen Abwassereinleitung werde im 

Verfahren nicht ausreichend gewürdigt. 

 

Würdigung der Einwendung:  

Das eingeleitete Abwasser wird im Vollstrom mechanisch und biologisch behandelt. 

Eine tertiäre biologische Reinigungsstufe über Biofilter und Sandfilter geht über den 

Stand der Technik hinaus. Durch die Einleitung des gereinigten Abwassers steht das 

zuvor für Produktionszwecke durch die Ast. entnommene Wasser dem Wasserhaus-

halt wieder zur Verfügung. Im Verfahren wurde die Vereinbarkeit des Vorhabens mit 

den Bewirtschaftungszielen des § 27 Abs. 1 WHG geprüft. 

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen. 
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6.3 Einleitung von gereinigtem häuslichem Abwasser 

 

Gegen das Vorhaben, eine Kleinkläranlage mit Direkteinleitung in den Kocher zu be-

treiben, werden erhebliche Bedenken geltend gemacht. Direkt unterhalb der Ast. be-

finde sich eine kommunale Kläranlage, in die das häusliche Abwasser vom Firmenge-

lände ohne unverhältnismäßigen Aufwand eingeleitet werden könnte. 

 

Würdigung der Einwendung: 

Gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 WHG ist Abwasser so zu beseitigen, dass das Wohl der 

Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Nach § 55 Abs. 1 Satz 2 WHG kann dem 

Wohl der Allgemeinheit auch die Beseitigung von häuslichem Abwasser durch de-

zentrale Anlagen entsprechen. Im Verfahren ist eine Planänderung insoweit erfolgt, 

als das biologisch in einer Kleinkläranlage vollgereinigte Abwasser nunmehr in die 

Belebungsstufe der Betriebskläranlage geleitet und dort weiterbehandelt wird, so 

dass das gereinigte häusliche Abwasser eine hohe Ablaufqualität aufweist, welche 

derjenigen der genannten kommunalen Kläranlage entspricht. Die Stadt Aalen hat 

keine Bedenken gegen die Abwasserbeseitigung durch die Ast. erhoben. Die Erlaub-

nis zur Einleitung von gereinigtem häuslichem Abwasser konnte daher im Rahmen 

der Ausübung des Bewirtschaftungsermessens erteilt werden.  

 

Der Einwendung kann durch die Planänderung zum Teil abgeholfen werden, im Übri-

gen wird sie zurückgewiesen.  

 

6.4 Entnahme vom Wasser aus dem Kocher 

 

Es sei erforderlich, dass die maximal zulässige Entnahmemenge viel stärker mit dem 

Dargebot im Schwarzen Kocher verknüpft werde. Bei Niedrigwasserstand sei auf je-

den Fall 83% Entnahmemenge aus dem Schwarzen Kocher viel zu hoch, um den 

Status eines Gewässers aufrecht zu erhalten. Die sog. Notentnahme unterhalb des 

Zusammenflusses von Weißem und Schwarzem Kocher sei in den Berechnungen 

nicht ausreichend berücksichtigt. 

 

Würdigung der Einwendung: 

Die Regelungen zur Wasserentnahme wurden an die Wasserführung am Landespe-

gel Stefansweiler Mühle gekoppelt (abflussabhängige Entnahme). Sie gewährleisten 

die gewässerökologische Durchgängigkeit der Sohlgleite und stellen sicher, dass 

mindestens 220 l/s Wasser im Gewässerbett des Kochers unterhalb der Notentnah-
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me der Ast. abfließen. Die Notentnahme, die ebenfalls eine erlaubnispflichtige Ge-

wässerbenutzung darstellt, ist Gegenstand der Entscheidung. Auf die Regelungen in 

Abschnitt A Ziffer I.2 der Entscheidung wird verwiesen. 

 

Der Einwendung kann in diesem Sinne abgeholfen werden.  

 

6.5 Einleitung von Oberflächenwasser 

 

Die Entwässerung der Lkw-Parkplätze sowie der Straßen und Fahrwege sei nicht 

zeitgemäß. Neben Gefahrstoffen und den Lkw (incl. Unfällen mit wassergefährdenden 

Stoffen) stelle auch der unfallfreie Dauerbetrieb eine erhebliche Gewässerbelastung 

dar. So müsse mit riesigen Mengen an Mikroplastik aus dem Reifenabrieb und bei 

Regenwetter mit erheblichen Schadstoffschüben (Mineralöl) gerechnet werden. Im-

merhin solle das Niederschlagswasser von 12 ha versiegelten Flächen ohne Reini-

gung abgeleitet werden.  

 

Würdigung der Einwendung: 

Die Beseitigung und Behandlung des Oberflächenwassers erfolgt in vier Systemen. 

Das Oberflächenwasser wird vor der Einleitung jeweils nach den Regeln der Technik 

behandelt. Nachteilige Auswirkungen durch die Einleitung des behandelten Oberflä-

chenwassers auf den Kocher oder das Grundwasser sind daher nicht zu erwarten. 

Auf die Ausführungen in Punkt 5.1.2 Teil D der Entscheidung wird verwiesen.  

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen. 

 

6.6 Aufstau des Schwarzen Kochers 

 

Es werde um Prüfung gebeten, ob durch den geplanten Aufstau des Schwarzen Ko-

chers zur Wasserentnahme die Anforderungen an die Gewässerdurchgängigkeit ver-

letzt werden. Es würden Aussagen des Fischereisachverständigen zur Frage fehlen, 

ob die errichtete Sohlgleite ausreichend für eine gewässerökologische Durchgängig-

keit ist.  

 

Würdigung der Einwendung: 

Die Festlegung des Mindestabflusses auf der Sohlrampe wurde auf Grundlage der 

Untersuchung des Büro Geitz & Partner vom 29.03.2019 zur Wiederherstellung der 

gewässerökologischen Durchgängigkeit (Antragsunterlage 4.4) festgelegt. Von Seiten 
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des Fischereisachverständigen des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde im Verfah-

ren den Empfehlungen der Untersuchung zugestimmt. 

Der Einwendung wird insoweit abgeholfen. 

 

6.7 Entnahme von Grundwasser  

 

Die Nutzung des Kochers sowie der Grundwasserbrunnen im angestrebten Rahmen 

könnte gewässerökologisch und in Bezug auf den Grundwasserpegel in Zukunft prob-

lematisch werden. Aufgrund von einem deutlich zunehmenden Versiegelungsgrad im 

gesamten Einzugsbereich des betroffenen Grundwasserkörpers und aufgrund von 

klimatischen Veränderungen mit sinkendem Dargebot (Grundwasserneubildung) wer-

de die pauschale Genehmigung einer Entnahmemenge von 164 m³/h als für nicht 

mehr zeitgemäß gehalten. Ebenso wie die Einleitungskriterien für das Abwasser wer-

de die Festlegung einer gestaffelten maximalen Entnahmemenge aus dem Grund-

wasserkörper für erforderlich gehalten.  

 

Würdigung der Einwendung: 

Die Entnahme von Grundwasser aus den Grundwasserbrunnen der Ast. ist nicht Ge-

genstand dieser Entscheidung. In Bezug auf die insoweit bestehende wasserrechtli-

che Erlaubnis ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 13 Abs. 2 WHG die zuständige 

Behörde (auch nachträglich) durch Inhalts- und Nebenbestimmungen insbesondere 

Maßnahmen anordnen kann, die zum Ausgleich einer auf die Benutzung zurückzu-

führenden nachteiligen Veränderung der Gewässereigenschaften erforderlich sind.  

Auf die Widerruflichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 WHG 

wird hingewiesen. 

 

Die Einwendung wird insoweit zurückgewiesen. 

 

6.8 Mitarbeiterparkplatz 

 

Angesichts der „Allgemeines Gründungsbeurteilung“ der Geotechnik Aalen, in wel-

cher unter Kap. 4.2. beschrieben werde, dass der Baugrund des MA-Parkplatzes teil-

weise durch „Müll“ aufgefüllt wurde, werde angeregt zu untersuchen, ob Schadstoffe 

im Erdreich eingelagert sind, die fachgerecht entsorgt werden müssen. 
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Würdigung der Einwendung: 

Sowohl im Bereich des Mitarbeiter-Parkplatzes als auch im Bereich der Versicke-

rungsmulde des Entwässerungssystems 2 finden sich Altablagerungen. Bereits im 

Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Versickerung von Oberflächenwas-

ser auf dem Mitarbeiter-Parkplatz vom 16.05.2019, welche bis 31.12.2020 befristet 

ist, wurde geregelt, dass im Bereich der Versickerungsmulden ein Austausch des 

vorhandenen Bodens gegen versickerungsfähiges Naturmaterial Z0 zu erfolgen hat 

und der Austausch gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren ist. Die für die 

Herstellung des Versickerungsbereiches auszuhebenden bindigen und aufgefüllten 

Bodenmassen sind abfallrechtlich zu deklarieren und ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Die gleichen Bestimmungen wurden in der immissionsschutzrechtlichen Entschei-

dung für die Versickerungsmulde des Entwässerungssystems 2 aufgenommen.  

 

Der Einwendung kann in diesem Sinne abgeholfen werden. 

 

G. Gebührenentscheidung 

 

XXX 

 

H. Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach dessen Bekanntgabe 

Klage beim Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart erhoben 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
XXX 

 


